
 

 
 

 

 

 

 

 

 

WICHTIGE INFORMATION ZU AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN  

 

 

Die HPA möchte zukünftig die Vergabeplattform RIB vollumfänglich nutzen, um einen 
digitalen Einkaufsprozess sicherzustellen. 

 

Folgende Schritte haben wir bereits umgestellt:  

 

Der Versand der Auftragsschreiben und Informations- bzw. Absageschreiben 
erfolgt über eVergabe RIB.  

Sie erhalten die Informationen über ihren Bieteraccount per automatisierter E-Mail mit 
dem entsprechenden Schreiben im Anhang.  

Auftragnehmer können das gegengezeichnete Auftragsschreiben bzw. den Vertrag 
direkt in eVergabe RIB hochladen, statt es per E-Mail an die HPA zu senden.  

 

Die Bindefristverlängerungen werden ebenfalls über eVergabe RIB eingeholt.  

Sie erhalten diese Information über ihren Bieteraccount per automatisierter E-Mail. 
Bitte verwenden Sie ihren Bieteraccount, um die Bindefristverlängerung zu bestätigen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Zentraler Einkauf 

Hamburg Port Authority AöR 
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Vergabe Nr.:

Maßnahme

Projekt
Datum

 

 

Tel.: +49 40 428 47-

E-Mail
ZentralerEinkauf@hpa.hamburg.de

www.hamburg-port-authority.de

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes für Lieferungen und Dienstleistungen

Das Vergabeverfahren erfolgt nach SektVO 2016 UVgO, Abschnitt 2, Ausgabe 2017 VgV 2016

Europaweites Vergabeverfahren Nationales Vergabeverfahren

Öffnungstermin: um Uhr, Ablauf der Bindefrist:

1. Die nachfolgend aufgeführten Anlagen/Unterlagen sind Bestandteil des durchzuführenden Vergabe-

verfahrens. Sie sind entsprechend zu beachten, einzureichen und/oder werden Vertragsbestandteil.

Anlagen/Unterlagen:

A - die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren gelten

• Teilnahmebedingungen

• Bürgschaft gem. Formblatt HPA (nur sofern der Auftragnehmer Sicherheit durch Bürgschaft leistet)

• Anforderungen für Nebenangebote

•

B - die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden

• Leistungsbeschreibung: Pläne, sonstige Anlagen

• Besondere Vertragsbedingungen

• Ergänzende Vertragsbedingungen (ILO-Kernarbeitsnormen)

• Zusätzliche Vertragsbedingungen

• Allgemeine Technische Vertragsbedingungen

•

C - die ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind und Vertragsbestandteil werden

• Angebotsbogen

• Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm

• Erklärung der Bieter- / Arbeitsgemeinschaft (nur sofern zutreffend)

• Nachunternehmereinsatz (nur sofern zutreffend)

• Lohngleitklausel Stoffpreisgleitklausel

• Erklärung zur Tariftreue

• Leistungsverzeichnis Preisblatt, Selbstauskunft zur Informationssicherheit

EVB-IT Rahmenvereinbarung inkl. AGB, Vertrag zur Auftragsverarbeitung

Bewertungsmatrix

02.06.202610:0031.03.2026

Offenes Verfahren

IT-2097-25-O-EU

5520
Managed Print Services

Zentraler Einkauf
Strategsicher Einkauf / CS31-5
Arkadius MientusIT

Unterlagen nicht digital bearbeitbar
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D - die mit dem Angebot einzureichen sind - auftragsbezogene Angaben

• Leistungsverzeichnis als GAEB-Datei

• Leistungsverzeichnis als excel-Datei

• Erklärung zur Holzzertifizierung

• Konzepte (die nicht zuschlagsrelevant sind)

• Sonstige Unterlagen:

E - die mit dem Angebot einzureichen sind - Angaben zur Eignung

E1 - Angaben zur Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

• Bescheinigung über die Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

•

E2 - Angaben zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit

• Erklärung über den Gesamtumsatz der letzten Geschäftsjahre

• Umsatz des Unternehmens, jeweils bezogen auf die letzten Geschäftsjahre, soweit er Leistungen

betrifft, die mit der vergebenden Leistung vergleichbar sind.

• Nachweis einer entsprechenden Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung mit

Deckungshöhen von:

E3 - Angaben zur technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit

•

Mio € für sonstige Schäden

Mio € für Umweltschäden

Mio € für Sachschäden

Mio € für Personenschäden

Referenzliste der wesentlichen in den letzten Geschäftsjahre erbrachten Leistungen

• Referenzliste über die Ausführung von Leistungen in den letzten Geschäftsjahre, die mit der zu

vergebenden Leistung vergleichbar sind, einschließlich Angabe des Rechnungswertes, der Leistungszeit 

sowie der Auftraggeber

• Erklärung aus der die durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl des Unternehmens und die Zahl seiner 

Führungskräfte in den letzten drei Jahren ersichtlich ist

• Erklärung aus der ersichtlich ist, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische 

Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt

• Beschreibung der technischen Ausrüstung, der Maßnahmen zur Qualitätssicherung  des Unternehmens

•

Präqualifizierte Unternehmen können anstelle der geforderten Unterlagen und der Nachweise zur 

Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung (E1) und zum ersten Punkt der wirtschaftlichen und 

finanziellen Leistungsfähigkeit (E2, 1.Punkt) im Angebotsbogen die Nummer angeben, unter der  sie in 

der Liste der unter dem sie im Kooperationsverbund PQ-Nord für den Liefer- und Dienstleistungsbereich 

eingetragen sind.

F - die mit dem Angebot einzureichen sind - zuschlagsrelevante Unterlagen

• Konzepte

•

G - die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind

• Urkalkulation

•

Erläuterung zu Zusatzfunktionen Multifunktionsgeräte und Plotter gemäß Bewertungsmatrix

Erläuterung der Projektorganisation gemäß Bewertungsmatrix
Erläuterung zu allgemeine Regelungen zur Leistungserbringung gemäß Bewertungsmatrix

3
3

3
3
3
5

3
3

Erklärungen und Nachweise gemäß Leistungsbeschreibung Ziffer 4

Personaleinsatzkonzept

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".
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2 Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und für Rechnung (Auftraggeber)

zu vergeben.

3 Allgemeine Auskünfte werden erteilt bei: 

(Ansprechpartner/in, Ort, Telefon) 

4 Einreichung von Angeboten (gilt nur nachstehend, wenn angekreuzt)

Angebote für europaweite und nationale Vergaben müssen zwingend über die Vergabeplattform unter www.

vergabe.rib.de elektronisch in Textform, elektronisch mit fortgeschrittener Signatur, elektronisch mit qualifizierter 

Signatur zum vorgenannten Termin eingereicht werden.

Gilt nur für Nationale Verfahren abweichend:

Angebote können in Papierform zum vorgenannten Termin eingereicht werden. 

Die Unterlagen in Papierform müssen mit unterzeichnetem Angebotsbogen im verschlossenen Umschlag bis 

zum vorgenannten Termin bei der

Hamburg Port Authority AöR, Ausschreibungsstelle, Brooktorkai 1, Zi. 20, 20457 Hamburg

eingereicht werden.

Der Umschlag ist außen mit Ihrem Namen (Unternehmen), Ihrer Anschrift und der Angabe 

„Angebot für " zu bezeichnen.

Die Angebote werden nicht verlesen.

5 Unterteilung in Lose vorgesehen: ja nein

Angebote sind möglich für: ein Los ein oder mehrere Lose alle Lose

Näheres siehe Leistungsbeschreibung.

6 Nebenangebote zugelassen: ja nein

7 Nachprüfungsstelle bei nationalen Verfahren: 

Hamburg Port Authority AöR 

Leiter Commercial Services 

Brooktorkai 1, 20457 Hamburg 

Nachprüfungsbehörde bei europaweiten Verfahren: 

Vergabekammer bei der Finanzbehörde 

Gänsemarkt 36,  20354 Hamburg  

und/oder 

Postfach 301741, 20306 Hamburg 

8 Zuschlagskriterien für die Angebotswertung und Auftragserteilung: 

(Die Reihenfolge der Kriterien hat auf die Anwendung keinen Einfluss) 

Preis %

Es ist vorgesehen, dass das Verhandlungsverfahren in verschiedenen aufeinander folgenden Phasen 

abgewickelt wird.

Der Auftraggeber behält sich vor den Zuschlag auf das Erstangebot zu erteilen.

Einfache Richtwertmethode

IT-2097-25-O-EU

ZentralerEinkauf@hpa.hamburg.de

Hamburg Port Authority AöR

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".
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Teilnahmebedingungen

für die Vergabe von Leistungen

Hinweise

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der Verordnung über die Vergabe von Aufträgen im Bereich des Verkehrs, der 

Trinkwasser- und der Energieversorgung (SektVO, Ausgabe 2016) oder der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO, 

Ausgabe 2017) oder der  oder nach der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV, Ausgabe 2016)

Inhaltsverzeichnis

1 Kommunikation im Vergabeverfahren 1

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 1

3 Angebot 2

4 Nebenangebote 3

5 Tariftreue und Mindestlohn 3

6 Eignungsnachweise 3

7 Bietergemeinschaften 4

8 Nachunternehmer 4

9 Wertungsgleichheit 4

10 Proben und Muster 4

1 Kommunikation im Vergabeverfahren

1.1 Kommunikationsmittel:

Vorrangiges Kommunikationsmittel in allen Vergabeverfahren ist die Vergabeplattform www.vergabe.rib.de. 

Die Kommunikation mit Ausnahme der Angebotsabgabe ist auch über E-Mail zugelassen. Fax und eFax sind 

keine zulässigen elektronischen Kommunikationsmittel.

1.2 Europaweite Vergabeverfahren:

Die gesamte Kommunikation im Vergabeverfahren erfolgt ausschließlich mit Hilfe elektronischer 

Kommunikationsmittel. Der Bieter ist verpflichtet, sich hierzu auf der Vergabeplattform www.vergabe.rib.de zu 

registrieren. Die zur Registrierung angegebene E-Mail-Adresse gilt als empfangsbevollmächtigte Adresse 

seitens des Bieters. Der Bieter hat sicherzustellen, dass der Informationsfluss innerhalb des 

Vergabeverfahrens gewährleistet ist. Dies liegt im Verantwortungsbereich des Bieters. 

Enthalten die Vergabeunterlagen Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat der Bieter den Auftraggeber vor 

Angebotsabgabe elektronisch über die Vergabeplattform oder per E-Mail darauf hinzuweisen.

1.3 Nationale Vergabeverfahren:

Abweichend von europaweiten Vergabeverfahren darf bei nationalen Vergabeverfahren die Kommunikation 

auch schriftlich erfolgen.

1.4 Enthalten die Vergabunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, Unverständlichkeiten oder Fehler, 

so hat er unverzüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe darauf hinzuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 

Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden grundsätzlich vom Verfahren ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu 

geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".
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3 Angebot

3.1 Das Angebot sowie jegliche Kommunikation mit dem Auftraggeber ist in deutscher Sprache abzufassen. 

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Formulare zu verwenden. Der Bieter ist selbst 

für die Angebotsabgabe auf Grundlage der aktuellen Vergabeunterlagen verantwortlich. Änderungen an den 

Vergabeunterlagen durch den Bieter sind unzulässig.

3.3 Das Angebot ist bis zum Ablauf der Angebotsfrist in der von der Vergabestelle bestimmten Form 

einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerechtes Angebot wird ausgeschlossen. Es sind nur Angebote bzw. 

Teilnahmeanträge zur Eröffnung zugelassen, die bis zum Ablauf der Angebots-/Teilnahmefrist eingegangen 

sind. Angebote bzw. Teilnahmeanträge, die nachweislich vor Ablauf der Angebots-/Teilnahmefrist dem 

Auftraggeber zugegangen waren, aber bei Öffnung des ersten Angebotes bzw. Teilnahmeantrages aus vom 

Bieter nicht zu vertretenden Gründen dem Verhandlungsleiter nicht vorgelegen haben, werden wie ein 

rechtzeitig eingegangenes Angebot bzw. ein rechtzeitig eingegangener Teilnahmeantrag behandelt.

3.4 Europaweite Vergabeverfahren:

Die Übermittlung von Angeboten und allen einzureichenden Unterlagen/Anlagen und Nachweisen muss 

ausschließlich auf elektronischen Weg (digital) erfolgen. Hierzu ist bei den Vergaben der Hamburg Port 

Authority AöR und ihren Tochterunternehmen zwingend die Vergabeplattform www.vergabe.rib.de zu nutzen. 

Angebote in Papierform sind seit dem 18.10.2018 nicht mehr zulässig und müssen zwingend ausgeschlossen 

werden.

Eine (kostenfreie) Registrierung auf der Plattform ist hierbei erforderlich.

Angebote müssen über die Vergabeplattform elektronisch in Textform, elektronisch mit fortgeschrittener 

Signatur oder elektronisch mit qualifizierter Signatur zum vorgegebenen Termin eingereicht werden.

Ein nicht form- oder fristgerecht übermitteltes Angebot wird ausgeschlossen.

Es sind nur Angebote bzw. Teilnahmeanträge zur Öffnung zugelassen, die bis zum Ablauf der Angebots-/

Teilnahmefrist elektronisch über die Vergabeplattform eingegangen sind.

3.5 Nationale Vergabeverfahren:

Abweichend von 3.4 gilt: Angebote können über die Vergabeplattform unter www.vergabe.rib.de elektronisch 

in Textform, elektronisch mit fortgeschrittener Signatur und elektronisch mit qualifizierter Signatur oder in 

Papierform bis zum vorgegebenen Termin eingereicht werden. Bei elektronischer Angebotsübermittlung in 

Textform ist die natürliche Person, die die Erklärung abgibt, zu benennen. Falls vorgegeben, ist das Angebot 

mit der geforderten Signatur zu versehen. Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen, bis zum Ablauf der 

Angebotsfrist, über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln.  

Bei gleichzeitiger Abgabe eines digitalen und eines schriftlichen Angebotes geht ausschließlich das digitale 

Angebot in die Wertung. Bei Abgabe eines digitalen Angebotes dürfen keine geschützten Dateien 

hochgeladen werden. Bei schriftlicher Angebotsabgabe in Papierform sind die zugehörigen Pläne/

Zeichnungen zusätzlich in digitaler Form einzureichen.

3.6 Zum Nachweis abgegebener Erklärungen im Vergabeverfahren behält sich der Auftraggeber vor, die 

Erklärungen insbesondere von Dritten (Bietergemeinschaften/Nachunternehmer) rechtsverbindlich 

nachzuverlangen.

3.7 Das Angebot muss die geforderten Preise (in € mit zwei Nachkommastellen) ohne Umsatzsteuer enthalten. 

Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes 

hinzuzufügen. 

Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von 

Mengensatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend.

3.8 Soweit Preisnachlässe ohne Bedingungen gewährt werden, sind diese im Formular „Angebot" an der 

bezeichneten Stelle aufzuführen; sonst dürfen sie bei der Wertung der Angebote nicht berücksichtigt werden. 

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung 

Vertragsinhalt.

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
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3.9 Eine selbstgefertigte Kopie oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig. Die Kurzfassung ist 

zusammen mit dem vom Auftraggeber übersandten Leistungsverzeichnis Bestandteil des Angebots. 

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich. 

Kurzfassungen müssen die Ordnungszahlen (Positionen) des vom Auftraggeber übersandten 

Leistungsverzeichnisses vollzählig, in der gleichen Reihenfolge und mit den gleichen Nummern enthalten; sie 

müssen für jede Teilleistung nacheinander die Ordnungszahl, die Menge, die Einheit, den Einheitspreis, den 

Gesamtbetrag, den jeweiligen Kurztext, die dem Leistungsverzeichnis entsprechenden Zwischensummen der 

Leistungsabschnitte, die Angebotssumme und alle vom Auftraggeber geforderten Textergänzungen 

enthalten.

3.10 Ist als Verfahren ein Verhandlungsverfahren vorgesehen, behält sich der Auftraggeber vor, den Zuschlag auf 

das Erstangebot zu erteilen.

3.11 Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter im Vergabeverfahren seine Preisermittlung für die vertragli-

che Leistung (Urkalkulation) vorzulegen. Wird die Einreichung der Urkalkulation zum Öffnungstermin gefor-

dert, ist diese für jedes eingereichte Angebot, sowohl für Hauptangebot und/oder Nebenangebote, sofern 

zugelassen,  abzugeben. 

In diesem Fall gelten die Regelungen in Ziffer 2.2 der Zusätzlichen Vertragsbedingungen für die Ausführung 

von Lieferungen und Dienstleistungen entsprechend. 

Für EU-Vergabeverfahren gilt: 

Abweichend zur Angebotsübermittlung inkl. aller einzureichenden Unterlagen/Anlagen und Nachweise erfolgt 

die Abgabe der Urkalkulation in Papierform im verschlossenen Umschlag und nicht digital über die 

Vergabeplattform www.vergabe rib.de. 

Die Urkalkulation ist bis zum genannten Öffnungstermin bei der  

Hamburg Port Authority AöR, Ausschreibungsstelle, EG Zi. 02, Brooktorkai 1, 20457 Hamburg 

einzureichen.  

Der Umschlag ist außen mit der Unternehensbezeichnung, der vollständigen Anschrift und der Angabe: 

Urkalkulation zum Angebot für... und Vergabe-Nr. zu beschriften. 

Bei Nichtvorlage der Urkalkulation zum Öffnungstermin erfolgt der Ausschluss vom weiteren Vergabe-

verfahren.

4 Nebenangebote

Sind Nebenangebote zugelassen, sind die Bestimmungen und Anforderungen des Formulars 

-Anforderungen für Nebenangebote- zu beachten.

5 Tariftreue und Mindestlohn

5.1 Bieter erhalten einen Auftrag nur dann, wenn sie sich bei der Angebotsabgabe verpflichten, ihren Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt zu zahlen, das in Höhe und 

Modalitäten (insbesondere Zahlungszeitpunkt) mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages ent-

spricht, an den das Unternehmen aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist. Bieter 

erhalten einen Auftrag ferner nur dann, wenn sie sich zur Beachtung des Tarifvertragsgesetzes, des 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer gesetzlicher Bestimmungen über Mindestentgelte 

verpflichten.

5.2 Besteht keine Bindung gem. Nr. 5 Abs. 1, erhalten Bieter einen Auftrag nur, wenn sie sich bei der 

Angebotsabgabe verpflichten, ihren bei der Ausführung der Leistung eingesetzten Beschäftigten (ohne 

Auszubildende) mindestens ein Entgelt in Höhe des Mindestlohns gem. § 1 Abs. 2 Mindestlohngesetz 

(MiLoG) in der jeweils geltenden Fassung zu zahlen. Soweit Leistungen auf Nachunternehmer übertragen 

werden sollen, haben die Bieter bzw. Auftragnehmer auch die Nachunternehmer entsprechend zu 

verpflichten.

5.3 Die Bieter geben solche Erklärungen auf dem Formular „Erklärung zur Tariftreue" und zur Zahlung eines 

Mindestlohnes gemäß § 3 Hamburgisches Vergabegesetz ab.

6 Eignungsnachweise

Ausländische Bieter müssen die geforderten Erklärungen und Nachweise als gleichwertige Bescheinigungen 

ihres Herkunftslandes einreichen.

Bei fremdsprachigen Bescheinigungen ist eine Übersetzung in deutscher Sprache beizufügen.

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".
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7 Bietergemeinschaften

7.1 Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot die Erklärung gemäß dem entsprechenden  Formblatt (BG) 

abzugeben.

7.2 Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus den 

aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, werden nicht zugelassen bzw. ausgeschlossen.

8 Nachunternehmer

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von Nachunternehmern ausführen zu lassen, muss er in seinem 

Angebot die durch Nachunternehmer auszuführenden Leistungen angeben und spätestens zum 

Aufklärungsgespräch die vorgesehenen Nachunternehmer benennen. Leistungen dürfen nur an 

Nachunternehmer übertragen werden, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind. Dazu gehört auch, 

dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachkommen und 

die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen.

Der Bieter hat die Zustimmung des AG mit einem vollständig ausgefüllten Nachunternehmerformular 

(Formular NU) zu beantragen. Er ist verpflichtet, die im Formular NU enthaltene Tariftreueerklärung sowie 

Erklärung über den Nichtausschluss von öffentlichen Aufträgen der FHH des Nachunternehmers von diesem 

an der dafür vorgesehenen Stelle unterzeichnen zu lassen und spätestens zum Aufklärungsgespräch 

vorzulegen.

Er hat die Angebote etwaiger Nachunternehmer daraufhin zu überprüfen, ob sie unter Einhaltung der 

Tariftreue kalkuliert worden sind.

Der AG behält sich vor, Nachweise für die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des 

Nachunternehmers spätestens zum Aufklärungsgespräch zu fordern.

Bei einem Nachunternehmereinsatz für wesentliche Leistungen sind die Nachweise für die Fachkunde und 

Leistungsfähigkeit mit dem Angebot vorzulegen.

9 Wertungsgleichheit

Bei wertungsgleichen Angeboten erhält das Angebot mit dem niedrigeren Preis den Zuschlag.

10 Proben und Muster

10.1 Soweit Proben und Muster gefordert werden, dürfen sie nicht mit dem Namen der Firma oder anderen 

Kennzeichen des Bieters versehen sein.

10.2 Für Proben und Muster wird keine Vergütung gewährt. Die nicht gewählten Proben und Muster können 

innerhalb 14 Tagen nach Ablauf der Bindefrist zurückgefordert werden, soweit sie bei der Prüfung des 

Angebots nicht verbraucht worden sind. Danach werden die Proben und Muster nicht mehr aufbewahrt.

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".



Hamburg Port Authority AöR

Seite 1 von 4HPA 15.4-5 oL (10/23/CS31)

Hamburg Port Authority AöR | Neuer Wandrahm 4 | 20457 Hamburg

Hamburg Port Authority AöR 

Commercial Services / EG Zimmer 02 

Brooktorkai 1 

20457 Hamburg

Name und Anschrift der Bieterin/ des Bieters:

Telefon

Empfangsbevollmächtigte E-Mail-Adresse:

Ansprechperson:

Anschrift und Telefon des Vertreters in Hamburg: 
(nur bei auswärtigen Firmen / sofern vorhanden)

Angebot für Lieferungen und Dienstleistungen

Projekt / Maßnahme:

Vergabe:

Vergabe Nr.: Ablauf der Bindefrist am:

Anlagen:

Leistungsverzeichnis als D84-Datei

Leistungsverzeichnis als Excel LV

Ergänzende Vertragsbedingungen

Nachunternehmereinsatz

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

Erklärung zur Holzzertifizierung

Bei schriftlicher Angebotsabgabe in Papierform sind die 

zugehörigen Pläne / Zeichnungen zusätzlich in digitaler 

Form einzureichen. (nur bei Nationalen Verfahren)

Sonstige Unterlagen: 

Ergänzungen:

Bescheinigung über die Eintragung in das Berufts- oder 

Handelsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

Bestehende Haftpflichtversicherung (Betriebshaftpflicht und/

oder Berufshaftpflicht auf gesondertes Verlangen)

Erklärung Gesamtumsatz der letzten Geschäftsjahre

Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten

Geschäftsjahre, soweit er Leistungen betrifft, die mit der

vergebenen Leistung vergleichbar ist.

Referenzliste des wesentlichen in den letzten Geschäfts-

jahre erbrachten Leistungen

Referenzliste über die Ausführung von Leistungen in den 

letzten Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden 

Leistung vergleichbar sind, einschließlich Angabe des

Rechnungswertes, der Leistungszeit sowie der Auftraggeber

Erklärung der durchschnittlichen jährlichen Beschäftigtenzahl 

und der Führungskräfte des Unternehmens der letzten drei 

Jahre

Erklärung über Ausstattung, Geräte und technische Ausrüs-

tung für die Ausführung des Auftrags

Beschreibung der technischen Ausrüstung, der Maßnahmen 

zur Qualitätssicherung des Unternehmens

02.06.2026IT-2097-25-O-EU

Managed Print Services

IT

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".



*) In Abhängigkeit von der Festlegung in der Ausschreibung auszufüllen. Seite 2 von 4

1. Ich/Wir biete(n) die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen und 

mit allen den Preis betreffenden Angaben in Nr. 2.1 des Formulares an. An mein/unser Angebot halte ich 

mich/halten wir uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2.1 Hauptangebot *) 
(keine Vergabe nach Losen)

Endbetrag netto 

(ohne Nachlass) in EUR

Preisnachlass ohne  

Bedingung

Summe Angebot %

2.2 Hauptangebot *) 
(bei vorbehaltener losweiser Vergabe)

Endbetrag netto 

(ohne Nachlass) in EUR

Preisnachlass ohne  

Bedingung 

Summe Los 1

Summe Los 2

Summe Los 3

Summe Los 4

Summe Los 5

Summe Los 6

Summe Los 7

Summe Los 8

Summe Gesamtangebot

Zusätzliche Preisermäßigung bei Zusammenfassung
Preisnachlass mit  

Bedingung

aller angebotenen Lose

der Lose Nr.:

3. Nebenangebote Anzahl:

4. Ich/Wir biete/n % Skonto bei Zahlung innerhalb von Tagen nach Rechnungseingang.

5. Ich/Wir habe(n) die Teilnahmebedingungen beachtet.

6. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben (einschließlich Anlagen) 

folgende Unterlagen, die bei Widersprüchen im Vertrag in ihrer Rangfolge nacheinander gelten:

- die Leistungsbeschreibung,

- Besondere Vertragsbedingungen

- die Ergänzenden Vertragsbedingungen,

- die Zusätzlichen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen,

- die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B), Ausgabe 2003.

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".
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7. Ich bin/Wir sind im Kooperationsverbund PQ-Nord für den Liefer- und Dienstleistungsbereich gelistet.

Zertifikatscode:

8. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meinen/unseren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern, der 

Beiträge zu den Sozialversicherungen, der Beiträge zu der Berufsgenossenschaft*) nachgekommen bin/sind 

und die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen Leistung erfülle(n). 

Aktuelle Nachweise gemäß Teilnahmebedingungen bringe(n) ich/wir bei bzw. habe(n) ich/wir beigebracht.

9. Ich/Wir werde(n) die Leistung im eigenen Betrieb ausführen.

Ich/Wir werde(n) die Leistung in Arbeitsgemeinschaft ausführen.

Ich/Wir beabsichtige(n), die in der beigefügten Erklärung aufgeführten Leistungen an Nachunternehmer 

zu übertragen.

10. Zum Nachweis von Tariftreue und Zahlung eines Mindestlohnes gemäß § 3 Hamburgisches Vergabegesetz 

habe ich/wir die Erklärung gemäß beigefügten Formular ausgefüllt und signiert.

11. Wir erklären, dass keiner der Ausschlussgründe gemäß § 21 des Arbeitnehmerentsendegesetzes - AEntG 

und gemäß § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes - SchwarzArbG vorliegt.

Weiterhin erklären wir, dass

- wir nicht zahlungsunfähig sind,

- über unser Vermögen ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren nicht beantragt oder 

eröffnet worden ist,

- die Eröffnung eines solchen Verfahrens auch nicht mangels Masse abgelehnt worden ist,

- wir uns nicht im Verfahren der Liquidation befinden

- und wir unsere Tätigkeit nicht eingestellt haben.

12. Ich/Wir erkläre(n) weiter, dass ich/wir bei Verwendung einer selbstgefertigten Kopie oder Kurzfassung des 

Leistungsverzeichnisses das vom Auftraggeber verfasste Leistungsverzeichnis (Langtext) als allein 

verbindlich anerkenne(n). 

13. Ich/Wir erkläre(n), dass die im Leistungsverzeichnis genannten technischen Angaben (Technische Normen u. 

Spezifikationen, Technische Zulassungen und Produkte) als angeboten gelten, wenn im Leistungsverzeichnis 

bei einer Teilleistung eine Bezeichnung für bestimmte technische Angaben (siehe oben) mit dem Zusatz 

„oder gleichwertig" verwendet worden ist und ich/wir dort keine abweichenden Angaben gemacht haben.

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".
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**) Verfehlungen die in der Regel zum Ausschluss der Bewerberin oder Bieterin bzw. des Bewerbers oder Bieters von der 

Teilnahme am Vergabeverfahren führen, sind - unabhängig von der Beteiligungsform, bei Unternehmen auch unabhängig von 

der Funktion der Täterin bzw. des Täters oder der bzw. des Beteiligten - insbesondere:

- Straftaten, die im Geschäftsverkehr oder im Bezug auf diesen begangen worden sind, u.a. Betrug, Untreue, 

Urkundenfälschung, Diebstahl, Erpressung;

- das Anbieten, Versprechen oder Gewähren von Vorteilen an Amtsträger oder an, nach dem Gesetz über die förmliche 

Verpflichtung, nichtbeamteter Personen, besonders Verpflichtete oder an Personen, die für den öffentlichen Dienst 

besonders Verpflichteten nahe stehen (Bestechung / Vorteilsgewährung);

- Verstöße gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), u.a. Beteiligung an Absprachen über Preise oder 

Preisbestandteile, verbotene Preisempfehlungen, Beteiligung an Empfehlungen oder Absprachen über die Abgabe oder 

Nichtabgabe von Angeboten, sowie die Leistung von konkreten Planungs- und Ausschreibungshilfen;

- Verstöße gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, Arbeitnehmerentsendegesetz, 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz;

- falsche Erklärung zum Einsatz von Nachunternehmen / unerlaubter Einsatz von Nachunternehmen, falsche Angaben zu 

Tariftreue und Mindestlohn / Verstoß gegen die Erklärung zu Tariftreue und Mindestlohn (Nr.10.1 und 10.2);

- andere vergleichbar schwerwiegende Verstöße.

***) KMU gemäß der Definition in Empfehlung 2003/361/EG der Kommission

14. Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir von der Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg nicht wegen 

nachweislich schwerer Verfehlungen von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen bin/sind. Weiterhin 

erkläre(n) ich/wir hiermit, dass keine Verfehlungen**) vorliegen, die meinen/unseren Ausschluss vom 

Wettbewerb rechtfertigen könnten.

15. Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine falsche Erklärung in diesem Formular meinen/unseren 

Ausschluss von künftigen Vergabeverfahren zur Folge haben kann.

16. Ich bin/Wir sind ein Kleinst-/Klein-/bzw. mittelständisches Unternehmen (KMU)***) ja nein

17. Ich/Wir erklären, dass ich/wir mit nachfolgend dargelegtem Umgang bezüglich personenbezogener Daten 

einverstanden sind: 

Für die Bearbeitung des Vergabeverfahrens ist es notwendig, personenbezogene Daten wie Kontaktdaten, 

Daten zum beruflichen Werdegang und persönliche Referenzen zu erheben und zu verarbeiten. Hierzu 

werden die Unterlagen inkl. der zugehörigen personenbezogenen Daten entsprechend den gesetzlichen 

Bestimmungen zur Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit und Nachvollziehbarkeit digital archiviert. Die 

personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt, nicht für andere Zwecke eingesetzt oder an Dritte 

weitergeleitet. Nach Ablauf der Archivierungsfrist werden die Daten unwiderruflich gelöscht.

 Datum, Stempel und Unterschrift (nur bei schriftlichem Angebot)

Europaweite Vergabeverfahren müssen zwingend über die Vergabeplattform unter www.vergabe.rib.de 

elektronisch in Textform, elektronisch mit fortgeschrittener Signatur oder elektronisch mit qualifizierter Signatur 

zum vorgenannten Termin eingereicht werden.

Bei Nationalen Vergabeverfahren gilt:

Das Angebot wird ausgeschlossen, wenn

- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben ist;

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die die Erklärung 

abgibt, nicht im dafür vorgegebenen Textfeld auf der Vergabeplattform angegeben ist;

- ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert ist.

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".
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Hinweis

Die Paragraphen beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die 

Ausführung von Leistungen (VOL/B) - Fassung 2003 - (Bundesanzeiger Nr. 178 a vom 23. September 2003).

1 Art und Umfang der Leistung (§ 1)

1.1 Die angebotenen Preise sind Festpreise ohne Umsatzsteuer. Diesen Festpreisen wird die Umsatzsteuer in 

der jeweils geltenden Höhe hinzugesetzt.

1.2 Die vereinbarten Preise beinhalten auch die Kosten für Verpackung, Aufladen, Beförderung bis zur Anliefe-

rungs- oder Annahmestelle (frei Haus) und Abladen, wenn in der Leistungsbeschreibung/Bestellung nichts 

anderes angegeben ist.

1.3 Etwaige Patentgebühren und Lizenzvergütungen sind durch den Preis für die Leistung abgegolten.

2 Vergütung (§ 2)

2.1 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung dem Auftraggeber 

verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben. Dies gilt auch für Nachunternehmerleistungen.

2.2 Die Urkalkulation beinhaltet sämtliche Änderungen aus den Bietergesprächen und die Kalkulation vom 

Auftraggeber angenommener Nebenangebote. In der Kalkulation müssen für sämtliche Leistungen die 

Beschaffungskosten/ Herstellungskosten (EKT), die Gemeinkosten (GK), die Allgemeinen Geschäftskosten 

(AGK) sowie Wagnis und Gewinn ausgewiesen sein. 

Darüber hinaus hat der Auftragnehmer anzugeben, welche Leistungspositionen er an einen 

Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt. Diese sind, wenn möglich, mit der Kalkulation des vorgesehe-

nen Nachunternehmers zu hinterlegen oder in gleicher Weise wie die Positionen zu kalkulieren, die der 

Auftragnehmer im eigenen Betrieb ausführen wird. Die vorgenannten inhaltlichen Anforderungen finden 

uneingeschränkt Anwendung. 

Sofern vom Auftraggeber verlangt, wird die Urkalkulation in Anwesenheit beider Vertragspartner kopiert und 

die Kopie von beiden Vertragspartnern paraphiert. Die paraphierte Kopie der Urkalkulation erhält der 

Auftragnehmer, um sie auszugsweise zum Beleg etwaiger Nachforderungsansprüche verwenden zu können. 

Das Original der Urkalkulation wird nach dem Verschließen der Auftraggeberin übergeben, die sie an einem 

sicheren Ort verwahrt. Sollte ein Partner das Öffnen der Urkalkulation verlangen, so ist dem Auftragnehmer 

die Teilnahme an der Einsichtnahme zu gestatten.

2.3 Ist der Auftrag auf ein Nebenangebot oder einen Änderungsvorschlag erteilt worden, dann sind mit der ver-

einbarten Vergütung alle von dem Nebenangebot oder Änderungsvorschlag beeinflussten Leistungen ab-

gegolten, die zur Ausführung der vertraglichen Leistung erforderlich werden.

3 Änderungen der Leistungen (§ 2)

Wird bei Änderung der Leistung oder anderen Anordnungen des Auftraggebers eine erhöhte Vergütung be-

ansprucht, so muss der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber unverzüglich vor der Ausführung, möglichst 

der Höhe nach, schriftlich anzeigen.

4 Mehr- oder Minderleistungen (§ 2 Nr. 3)

4.1 Soweit Preise je Einheit vereinbart sind, ist bei marktgängigen, serienmäßigen Erzeugnissen der Auftragneh-

mer auf Verlangen des Auftraggebers verpflichtet, ohne Änderung der vertraglichen Einheitspreise Mehrleis-

tungen bis zu 10 v.H. der im Auftrag festgelegten Mengen zu erbringen oder mit einer Minderung bis zu 10 

v.H. einverstanden zu sein.

4.2 Absatz 1 gilt nicht bei Minderleistungen, wenn nach Mengen gestaffelte Preise oder Rabatte wirksam gebun-

den sind.

5 Ausführungsunterlagen (§§ 3 und 4 Nr. 1)

Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zu Grunde gelegt werden, die vom Auftraggeber ausdrücklich als zur 

Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind. Die Verantwortung und Haftung des Auftragnehmers nach dem 

Vertrage, insbesondere nach § 4 Nr. 1 Absatz 1 und § 14 VOL/B, werden hierdurch nicht eingeschränkt.

6 Ausführung der Leistung (§§ 4, 10)

6.1 Bewachung und Verwahrung des gesamten Besitzes des Auftragnehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen 

einschließlich der Unterkünfte, Arbeitsgeräte, Arbeitskleider usw. auf den Aufbaustellen - auch während der 

Arbeitsruhe - ist auch dann Sache des Auftragnehmers, wenn sich diese Gegenstände auf den Grundstü-

cken oder in den Räumen des Auftraggebers befinden.

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".
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6.2 Der Auftragnehmer hat die ihm zur Ausführung der Leistung übergebenen Gegenstände vor unbefugtem 

Gebrauch zu schützen.

6.3 Hat der Auftraggeber auf Grund gesetzlicher Vorschriften Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers Schaden-

ersatz zu leisten, so steht ihm der Rückgriff gegen den Auftragnehmer zu, soweit der Schaden durch Ver-

schulden des Auftragnehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen verursacht worden ist. Hat ein Verschulden des 

Auftraggebers oder seiner Erfüllungsgehilfen mitgewirkt, so findet für den Ausgleich § 254 BGB ent-

sprechend Anwendung.

6.4 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber spätestens zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs (Ziff. 12) das 

volle uneingeschränkte Eigentum an dem geleisteten bzw. gelieferten Gegenstand zu verschaffen. Die Ver-

schaffung erfolgt frei von Rechten Dritter.

6.5 Die Gegenstände sind an die von der Empfangsstelle bezeichneten Räume bzw. auf die Grundstücksteile 

(Leistungsort) zu liefern. Jeder Lieferung ist ein Lieferschein beizufügen.

6.6 Der Auftraggeber kann sich von der vertragsgemäßen Ausführung der Leistungen unterrichten.

7 Nachunternehmer (§ 4 Nr. 4)

Sind im Angebot Nachunternehmer oder Bezugsquellen angegeben, so darf sie der Auftragnehmer nicht 

ohne vorherige Zustimmung des Auftraggebers wechseln.

8 Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren (§ 8 Nr. 1)

Wird die Eröffnung des Insolvenz- oder eines vergleichbaren gesetzlichen Verfahrens über das Vermögen 

des Auftragnehmers beantragt, so hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

9 Kündigung oder Rücktritt (§ 8 Nr. 2)

9.1 Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen oder von ihm zurückzutreten, 

wenn der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten des Auftraggebers mit der Vorbereitung, dem Abschluss 

oder der Durchführung des Vertrages befasst sind, oder ihnen nahe stehenden Personen oder in ihrem 

Interesse einem Dritten Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt. Solchen Handlungen des Auftragnehmers 

selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm beauftragt oder für ihn tätig sind.

9.2 Der Auftragnehmer versichert, dass gegen geschäftsführende Mitarbeiter keine rechtskräftige Entscheidung 

wegen solcher Verfehlungen oder schwerwiegender Insolvenzdelikte oder Vermögensdelikte in den letzten 

fünf Jahren ergangen sind.

9.3 Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen oder von ihm zurückzutreten, 

ohne, dass ihm hierdurch rechtliche Nachteile entstehen, wenn gegen den Auftragnehmer bzw. einzelne 

seiner Mitarbeiter Ermittlungsverfahren wegen Preisabsprachen und aller in diesem Zusammenhang in 

Betracht kommender weiterer Delikte eingeleitet wurden bzw. Anklage erhoben wird oder ein Strafbefehl 

ergeht oder das Verfahren gemäß §§ 153, 153a StPO eingestellt wird.

9.4 In diesen vom Auftragnehmer zu vertretenden Fällen der Kündigung hat der Auftragnehmer dem Auftrag-

geber diejenigen Mehrkosten und Schäden zu ersetzen, die dem Auftraggeber durch die Kündigung und die 

Neuvergabe der Leistung entstehen. § 8 Nrn. 3 und 4 gelten entsprechend.

9.5 Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen oder von ihm zurückzutreten, 

wenn der Auftragnehmer selbst oder vermittelt durch von ihm eingesetzte Nachunternehmer schuldhaft 

gegen ihm obliegende Anforderungen oder Verpflichtungen nach §§ 3, 3a, 5 oder 10 Absatz 2 HmbVgG 

verstößt.

10 Vertragsstrafe (§ 11)

10.1 Bei einem schuldhaften Verstoß gegen die aus §§ 3, 3a, 5 und 10 Absatz 2 HmbVgG resultierenden Ver-

pflichtungen ist der Auftragnehmer zur Zahlung einer Vertragsstrafe verpflichtet. Die Vertragsstrafe beträgt je 

Verstoß 1 v.H. der Auftragssumme. Der Auftragnehmer ist zur Zahlung der Vertragsstrafe nach S. 1 auch 

dann verpflichtet, wenn der Verstoß durch einen von ihm eingesetzten Nachunternehmer zu vertreten ist.

10.2 Ergänzend vereinbarte Vertragsstrafen für die Überschreitung von Ausführungsfristen bleiben unberührt. 

Hiervon wiederum bleiben weitergehende Schadensersatzansprüche wegen der Überschreitung von Aus-

führungsfristen unberührt; die Vertragsstrafen nach diesem Absatz 2 werden jedoch auf solche Schadens-

ersatzansprüche angerechnet.

10.3 Die Summe aller zu zahlenden Vertragsstrafenbeträge wird auf insgesamt 5 v.H. der Auftragssumme be-

grenzt.

10.4 Der Anspruch auf Vertragsstrafe erlischt erst, wenn die Schlusszahlung ohne Vorbehalt geleistet wird.

Unterlagen nicht digital bearbeitbar
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11 Güteprüfung (§ 12)

11.1 Die Beschaffenheit der der Zuschlagserteilung zu Grunde gelegten Proben und Muster sind für die Güte der 

zu liefernden Gegenstände maßgebend und gelten als vereinbart; sie muss der in der Leistungsbe-

schreibung bezeichneten Beschaffenheit entsprechen.

11.2 Verlangt der Auftraggeber eine im Vertrag nicht vereinbarte Güteprüfung, werden dem Auftragnehmer die 

dadurch entstandenen Kosten erstattet. Stellt sich bei der Güteprüfung jedoch heraus, dass die gelieferten 

Waren nicht den Bedingungen entsprechen, so sind etwaige Kosten für die Güteprüfung vom Auftragnehmer 

zu tragen. Die durch die Güteprüfung verbrauchten oder wertlos gewordenen Waren werden dann nicht 

vergütet.

12 Abnahme, Gefahrübergang (§ 13)

12.1 Die Leistung gilt als abgenommen:

a bei Lieferungen mit der vorbehaltlosen Schlusszahlung,

b bei Aufbauleistungen 12 Werktage nach Eingang des schriftlichen Antrages auf Abnahme, soweit der 

Auftraggeber die Abnahme nicht verweigert.

12.2 Die Gefahr geht auf den Auftraggeber über:

a bei Lieferungen mit der Entgegennahme durch die Empfangsstelle,

b bei Aufbauleistungen mit der Abnahme.

13 Verjährungsfrist für Mängelansprüche (§ 14)

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beginnt mit Gefahrübergang (Ziff.12). Bei wiederkehrenden Leis-

tungen ist die Einzelleistung maßgeblich.

14 Aufstellung der Rechnungen (§ 15)

14.1 Jede Rechnung des AN ist elektronisch an folgende jeweils zuständige e-Mailadresse zu senden:

- rechnung@hpa.hamburg.de für die Hamburg Port Authority LeitwegID: 02000000-AHPA000001-25

- rechnung-cgh@hpa.hamburg.de für die Cruise Gate Hamburg GmbH LeitwegID: 02000000-UCGH000001-59

- rechnung-flotte@hpa.hamburg.de für die Flotte Hamburg GmbH LeitwegID: 02000000-UFLH000001-52

- polder@hpa.hamburg.de für die Polder Hamburg GmbH LeitwegID: 02000000-UHPAHP0001-58

Eine Übersendung auf dem Postweg ist nicht erforderlich.

Für jede Rechnung ist eine eigene Mail vorzusehen.

14.2 Die Rechnung ist grundsätzlich in Übereinstimmung mit dem Angebot mit den Festpreisen ohne Umsatz-

steuer aufzustellen. Von den Festpreisen sind alle vereinbarten Nachlässe, Skonti usw. abzuziehen. Zu dem 

verbleibenden Nettorechnungsbetrag ist neben dem Steuersatz die Umsatzsteuer am Schluss der Rechnung 

in einem Betrag gesondert hinzusetzen und der geforderte Rechnungsbetrag, der die Umsatzsteuer ein-

schließt, aufzuführen. 

14.3 Für selbstständige Teilleistungen (Teillieferungen) können nach Vereinbarung Teilrechnungen eingereicht 

werden.

14.4 Soweit Abschlags- oder Vorauszahlungen vereinbart sind, sind in den Rechnungen hierüber der zutreffende 

Steuersatz und die darauf entfallende Umsatzsteuer offen auszuweisen. Diese Steuerbeträge sind in der 

Schlussrechnung vom Gesamtbetrag der Umsatzsteuer wieder abzusetzen.

15 Zahlungsweise, Abtretung, Aufrechnung (§ 17)

15.1 Skontofristen beginnen mit dem Tage des Eingangs der Rechnungen (Eingangsstempel der zuständigen 

Empfangsstelle), jedoch

a bei Aufbauleistungen nicht vor dem Tage der Abnahme

b bei allen anderen Leistungen nicht vor dem Tage der Erfüllung.

15.2 Der Rechnungsbetrag wird ausschließlich bargeldlos auf ein in der Rechnung angegebenes Konto gezahlt.

15.3 Der Auftraggeber ist berechtigt, mit allen Gegenforderungen - auch aus anderen Rechtsverhältnissen - auf-

zurechnen. Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer 

ein, dass Forderungen der Bundesrepublik Deutschland oder der Freien und Hansestadt Hamburg an den 

Auftragnehmer gegen Forderungen des Auftragnehmers an eine dieser Körperschaften aufgerechnet 

werden, gleichviel ob er die Lieferungen oder Leistungen allein übernommen hat oder als 

gesamtschuldnerisch haftendes Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft.
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16 Kontrollen des Auftraggebers

Der Auftraggeber ist berechtigt, Kontrollen durchzuführen, um die Einhaltung der vertraglichen Verpflich-

tungen und vom Auftragnehmer abgegebenen Erklärungen, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der 

Tariftreue und den Einsatz von Nachunternehmern, zu überprüfen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet,

• vollständige und prüffähige Entgeltabrechnungen über die von ihm eingesetzten Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer bereitzuhalten,

• auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers diese Entgeltabrechnungen vorzulegen,

• dem öffentlichen Auftraggeber auf Verlangen Einblick in die Unterlagen über die Abführung von Steuern 

und Beiträgen und in die zwischen ihm und seinen Nachunternehmern abgeschlossenen Verträge zu 

gewähren, und

• die Beschäftigten auf die Möglichkeit von Kontrollen hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat seinem Nachunternehmer die Verpflichtung aufzuerlegen, vollständige und prüffähige 

Entgeltabrechnungen über die eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereitzuhalten und diese 

auf Verlangen dem öffentlichen Auftraggeber vorzulegen. Er hat die Beachtung dieser Verpflichtung zu 

kontrollieren.

17 entfällt

18 Vertragsstrafenregelung

1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dafür zu sorgen und einzustehen, dass bei der Ausführung der 

übertragenen Leistungen illegale Beschäftigung von Arbeitskräften, Schwarzarbeit und Verstöße gegen 

das Arbeitnehmer-Entsendegesetz unterbleiben, die Erklärung zu Tariftreue und Mindestlohn und die 

Regelungen zur sozial verantwortlichen Beschaffung (Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen) 

eingehalten werden.

Die Einstandspflicht des Auftragnehmers bezieht sich auch auf das Verhalten Dritter, die von ihm als 

Nachunternehmen beauftragt oder ihrerseits von beauftragten Nachunternehmen (Nachnachunter-

nehmen) - gleich in welchem Unterordnungsgrad - mit der Ausführung von vertraglich geschuldeten 

Leistungen betraut worden sind.

Begeht der Auftragnehmer bzw. sein Erfüllungsgehilfe oder eine sonstige in Nr. 1 genannte Person bzw. 

deren Erfüllungsgehilfe bei der Ausführung der übertragenen Leistung

• eine Straftat nach

• §§ 10, 11 SchwarzArbG (Beschäftigung von Ausländern ohne Genehmigung und zu ungünstigen 

Arbeitsbedingungen)

• § 266 a Abs. 1, 2 und 4 StGB (Vorenthaltung von Beiträgen des Arbeitnehmers zur Sozialversi-

cherung und zur Bundesanstalt für Arbeit, Einbehaltung von Teilen des Arbeitsentgelts)

• §§ 15, 15a AÜG (Verleih von ausländischen Arbeitnehmern ohne erforderliche Arbeitsgenehmigung 

durch Verleiher ohne Verleiherlaubnis, Entleih ausländischer Arbeitnehmer ohne Arbeitsgenehmi-

gung zu "ausbeuterischen" Bedingungen oder in größerer Zahl oder beharrlich wiederholt)

oder

• eine Ordnungswidrigkeit nach

• § 404 Abs. 1 SGE III (Einsatz von Nachunternehmern, die Ausländer ohne Arbeitsgenehmigung 

beschäftigen)

• § 404 Abs. 2 Nr. 3 SGB III (Beschäftigung ohne Arbeitsgenehmigung)

• § 16 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 1a AÜG (Verleih ohne Verleiherlaubnis oder Arbeitnehmerentleihe von 

Verleihern ohne Verleiherlaubnis)

• § 16 Abs. 1 Nr. 1b AÜG (Unzulässigkeit gewebsmäßiger Arbeitnehmerüberlassung im Baugewerbe)

• § 16 Abs. 1 Nr. 2 AÜG (Entleih von ausländischen Arbeitnehmern ohne Arbeitsgenehmigung)

• § 8 SchwarzArbG (Beauftragung mit Schwarzarbeit)

• § 5 AEntG (Nichtgewährung zwingender Arbeitsbedingungen),

oder

• wird die Erklärung zu Tariftreue und Mindestlohn nicht eingehalten,

oder

• wird gegen die Regelungen zum Nachunternehmereinsatz verstoßen,

oder
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• wird gegen die Regelungen zur sozial verantwortlichen Beschaffung verstoßen,

oder

• wird gegen die Verpflichtung verstoßen, vollständige und prüffähige Entgeltabrechnungen über die 

vom Auftraggeber eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereitzuhalten und diese auf 

Verlangen dem öffentlichen Auftraggeber unverzüglich vorzulegen,

so kann der Auftraggeber für jeden schuldhaften Verstoß eine Vertragsstrafe in Höhe von 1% der 

Abrechnungssumme je Verstoß, für alle Vertragsstrafen (inkl. Ziff. 4 BVB) zusammen höchstens jedoch 

5% der Netto-Abrechnungssumme verlangen. 

Die Abrechnungssumme bezeichnet die nach der Schlussabrechnung geschuldete Vergütung inklusive 

Zusatzleistungen und Preisgleitung, aber ohne Skonti, Sicherheits- und Gewährleistungseinbehalte, 

Schadensersatzansprüche oder Umsatzsteuer.

Die Vertragsstrafe ist auch dann zu entrichten, wenn vom Auftragnehmer beauftragte Nachunternehmen 

oder ihrerseits von beauftragten Nachnachunternehmen mit der Ausführung von vertraglich geschul-

deten Leistungen betraute Nachnachunternehmen - gleich in welchem Unterordnungsgrad - gegen die in 

Nr. 2 genannten Vorschriften verstoßen und dem Auftragnehmer diese Verstöße bekannt waren oder 

hätten bekannt sein müssen oder diesem über § 278 BGB (Erfüllungsgehilfen) zugerechnet werden 

können.

2. Der Auftragnehmer hat bei Abnahme des Werkes eine Erklärung darüber abzugeben, ob gegen ihn bzw. 

seine Erfüllungsgehilfen oder eine sonstige in Nr. 2 Satz 1 genannte Person bzw. deren Erfüllungs-

gehilfe bei der Ausführung der übertragenen Leistung ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, Ermittlungs-

verfahren oder Strafverfahren anhängig ist bzw. ob und wie dieses rechtskräftig zum Abschluss 

gekommen ist.

3. Die Vertragsstrafe ist auch dann zu entrichten, wenn der Auftragnehmer die in Nr. 2 genannte Erklärung 

auch nach Aufforderung und angemessener Fristsetzung nicht abgibt bzw. nicht beibringt.

4. Wird der Vertrag aus Gründen, die die Verwirkung der Vertragsstrafe begründen, angefochten oder 

gekündigt, so bleibt die Wirksamkeit der Vertragsstrafenvereinbarung davon unberührt.

5. Sollte die Vereinbarung über die Vertragsstrafe oder Teile der Vereinbarung unwirksam sein, so wird 

dadurch die Wirksamkeit des Hauptvertrages nicht berührt.

19 Abnahme

Der Auftraggeber verlangt eine förmliche Abnahme.

20 Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers

Ausdrücklich ausgeschlossen werden Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers, und zwar 

auch dann, wenn sich der Auftragnehmer im zukünftigen oder vergangenen Schriftverkehr darauf bezieht 

oder darauf hinweist bzw. darauf bezogen oder hingewiesen hat. Insbesondere werden Zahlungs- und 

Lieferbedingungen, Angaben über Erfüllungsort und Gerichtsstand nicht Vertragsbestandteil.

21 Streitigkeiten (§ 19)

Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt 

ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG):
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22 Beschwerde- und Hinweisgeberstelle (Ombudsmann)

Vermutete oder tatsächliche Straftaten oder sonstigen Unregelmäßigkeiten können an einen unabhängigen 

Ombudsmann gemeldet werden. Der externe Ombudsmann ist Teil des Programms zur Verhütung von 

Regelverstößen der HPA, worunter insbesondere die Korruptionsprävention fällt. Der Ombudsmann nimmt 

Beschwerden und Hinweise jeder Art entgegen, die im Zusammenhang mit Regelverstößen stehen. Dazu 

zählen insbesondere Wirtschaftsdelikte wie Korruption, Untreue oder Betrug sowie Verletzungen 

menschenrechtsbezogener oder umweltbezogener Pflichten, die durch das wirtschaftliche Handeln der HPA 

bzw. eines unmittelbaren oder mittelbaren Zulieferers entstanden sind. Auch Unregelmäßigkeiten im 

Zusammenhang mit Ausschreibungen können gemeldet werden. 

Eine ausführliche Verfahrensordnung ist der Internetseite der HPA zu entnehmen. 

Ansprechpartner ist:

Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M. 

Loebellstraße 4 

D - 33602 Bielefeld 

Tel.: +49 521 55 7 333 - 0 / Mobil: +49 151 58230321 

E-Mail: ombudsmann@thielvonherff.de 

Meldeplattform: www.report-tvh.com  

Homepage: www.thielvonherff.de

23 Kommunikation nach außen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jegliche Kommunikation nach außen über die Auftragserteilung und die 

Durchführung der Baumaßnahme, insbesondere im Hinblick auf Presse und sonstige Medien, nur nach 

vorheriger Zustimmung der HPA (Public Affairs) und in miteinander abgestimmter Form vorzunehmen.

24 Verwendungsfähigkeit

Der Auftragnehmer verwendet nur Baustoffe und -teile die im konkrekten Verwendungszusammenhang nach 

nationalen und europäischen Regelungen uneingeschränkt verwendungsfähig sind und übergibt dem 

Auftraggeber alle nach nationalen und europäischen Regelungen geforderten Verwendbarkeitsnachweise.

25 Hersteller

Der Auftragnehmer ist Hersteller und Dokumentationsverantwortlicher im  Sinne des Produktsicherheits-

gesetzes vom 08.11.2011 (BGBI. I S. 2179; 2012 I S. 131) und der Verordnungen, insbesondere der Maschi-

nenverordnung (9. ProdSV) vom 12.05.1993, zu deren Erlass das Produktsicherheitsgesetz ermächtigt, 

soweit diese auf die vertragsgegenständliche Baumaßnahme Anwendung finden.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die vollständige Dokumentation gem. der einschlägigen Verord-

nungen zu übergeben.

26 Holzzertifizierung

Der Rohstoff Holz als Bestandteil der Bauleistung (ausgenommen Bauhilfsstoffe) müssen nach FSC, PEFC 

oder gleichwertig zertifiziert sein oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder 

PEFC einzeln erfüllen.

Bei der Anlieferung von Holz auf der Baustelle oder an der Lieferadresse sind die im Angebot angegebenen 

Zertifikate oder die gleichwertigen Nachweise vorzulegen.

27 Nachträge

Bei Nachträgen gelten die Bedingungen des Hauptauftrages einschließlich der dort vereinbarten Nachlässe.

28 Informationssicherheit und Datenschutz 

Für die Bearbeitung des Vergabeverfahrens ist es notwendig, personenbezogene Daten wie Kontaktdaten, 

Daten zum berufliche Werdegang und persönliche Referenzen zu erheben und zu verarbeiten. Hierzu 

werden die Unterlagen inkl. der zugehörigen personenbezogenen Daten entsprechend den gesetzlichen 

Bestimmungen zur Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit und Nachvollziehbarkeit digital archiviert. Die 

personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt, nicht für andere Zwecke eingesetzt oder an Dritte 

weitergeleitet. Nach Ablauf der Archivierungsfrist werden die Daten unwiderruflich gelöscht.

Der Auftragnehmer und seine Unterauftragnehmer sind verpflichtet, sich an geltendes europäisches und 

deutsches Datenschutzrecht sowie die relevanten Gesetze und Vorschriften zur Informationssicherheit 

(insbesondere IT-SiG) zu halten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die HPA unverzüglich über Cyber-Security- und Datenschutz-Vorfälle in 

seinem Unternehmen bzw. bei den vom ihm beauftragten Unterauftragnehmern zu informieren.
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Kontaktstellen für die Meldung von Vorfällen sind: 

Informationssicherheit@hpa.hamburg.de 

Datenschutz@hpa.hamburg.de

29 Archivierung personenbezogener Daten

Für die Bearbeitung des Vergabeverfahrens ist es notwendig, personenbezogene Daten wie Kontaktdaten, 

Daten zum berufliche Werdegang und persönliche Referenzen zu erheben und zu verarbeiten. Hierzu 

werden die Unterlagen inkl. der zugehörigen personenbezogenen Daten entsprechend den gesetzlichen 

Bestimmungen zur Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit und Nachvollziehbarkeit digital archiviert. Die 

personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt, nicht für andere Zwecke eingesetzt oder an Dritte 

weitergeleitet. Nach Ablauf der Archivierungsfrist werden die Daten unwiderruflich gelöscht.

30 Hamburgisches Transparenzgesetz

Dieser Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG). 

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des HmbTG im 

Informationsregister veröffentlicht. 

Unabhängig von einer möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen 

nach dem HmbTG sein. 

Unterliegt der Vertrag der Informationspflicht nach dem HmbTG, sind Angaben seitens der/des 

Auftragnehmer/s, aus denen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse hervorgehen, von ihr/ihm zu kennzeichnen 

oder getrennt vorzulegen und das Geheimhaltungsinteresse darzulegen. Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse unterliegen der Informationspflicht nur, soweit das Informationsinteresse das 

Geheimhaltungsinteresse überwiegt.

Für durch die Verletzung eines Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses bei der Veröffentlichung im 

Informationsregister oder Herausgabe auf Antrag nach HmbTG entstehende Schäden haftet die HPA nur bei 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

Insbesondere wird auf die gesetzliche Verpflichtung der HPA gemäß § 10 Abs. 2 HmbTG verwiesen, der wie 

folgt lautet (auszugsweise):

„Verträge, die nach Maßgabe dieses Gesetzes bei Vertragsabschluss zu veröffentlichen sind, sind so zu 

schließen, dass sie frühestens einen Monat nach Veröffentlichung wirksam werden und die Behörde inner-

halb dieser Frist aus sachlich gerechtfertigtem und im Vertrag angegebenen Grund vom Vertrag zurücktreten 

kann. (…)“

31 

 
Unzulässige Wettbewerbsabsprache

31.1 Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzu-

lässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, hat er 15 v.H. der Netto-Abrechnungssumme an den Auftrag-

geber zu zahlen, es sei denn, dass ein Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wen der 

Vertrag gekündigt wird oder bereits erfüllt ist. Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftrag-

gebers, insbesondere aus § 8 Abs. 4 VOB/B bleiben unberührt.

31.2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkung sind insbesondere wettbewerbswidrige Verhandlungen und Ver-

abredungen mit anderen Bietern/ Bewerbern über

- die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten

- die zu fordernden Preise,

- Bindungen sonstiger Entgelte,

- Gewinnaufschläge,

- Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile

- Zahlungs-, Lieferungs- und andere Bedingungen, soweit sie unmittelbar den Preis beeinflussen,

- Entrichtung von Ausfallentschädigungen oder Abstandszahlungen,

- Gewinnbeteiligung oder andere Abgaben sowie Empfehlungen, es sei denn, dass sie nach dem Gesetz 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen zulässig sind.

Solchen Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm 

beauftragt oder für ihn tätig sind.
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32 Leitlinien

Für den Auftragnehmer, dessen Beschäftigte und Nachunternehmer gelten dieselben Standards wie für die 

Beschäftigten der HPA. Folgende Leitlinien sind Vertragsbestandteil und unter den Vertragsbedingungen der 

HPA im Internet auf www.hamburg-port-authority.de in der Rubrik "HPA 360° / Aktuelle Ausschreibungen / 

Vertragsbedingungen" abzurufen.

- Sicherheitshandbuch

- Kodex Lieferbeziehungen.

33 Haftung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich gegen Haftpflichtansprüche in ausreichender Höhe gegen Personen-, 

Sach-, Vermögens- und Umweltschäden mit ausreichender Vertragsdauer zu versichern, sofern vertraglich 

nichts anderes vereinbart ist. Änderungen diesbezüglich sind dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. 

Eine Fotokopie des Versicherungsscheins, aus dem auch die Dauer der Versicherung hervorgehen muss und 

eine Bestätigung der Versicherung, dass Versicherungsschutz grundsätzlich besteht, welche nicht älter als 

einen Monat ist, ist dem Auftraggeber spätestens 2 Wochen nach Vertragsabschluss kostenlos zu 

übergeben. Der Abschluss der Haftpflichtversicherung (Personen-, Sach-, Vermögens- und Umweltschäden) 

ist dem Auftraggeber spätestens vor Beginn der Leistungserbringung nachzuweisen.

34 Entfällt

35 Entfällt
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Nachunternehmereinsatz

Projekt/Maßnahme:

Vergabe:

Vergabe-Nr.:

1. Antrag des Bieters zum Einsatz von Nachunternehmern - Vertragsbestandteil - 

(Teilnahmebedingungen HPA)

1.1 Als Nachunternehmer werde ich/werden wir nur Firmen beauftragen,

- die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind,

- die sich verpflichten, die übertragenen Leistungen grundsätzlich im eigenen Betrieb auszuführen,

- die ihre Pflichten aus den §§ 3, 3a, 5 und 10 Abs. 2 des Hamburgischen Vergabegesetzes erfüllen,

- die ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind,

- bei denen die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die zur Übertragung vorgesehenen Leistungen 

vorliegen.

1.2 Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir folgenden Nachunternehmer mit 

den von ihm auszuführenden Teilleistungen und beantrage(n) hiermit die Zustimmung zu seinem Einsatz:

Nachunternehmer (Name und Anschrift)

Pos.-Nr. Bezeichnung der Teilleistungen

Begründung für die Weitergabe 

Der Nachunternehmer ist im Kooperationsverbund PQ-Nord gelistet. Zertifikatscode:

Der Nachunternehmer hat erklärt, dass er

die oben bezeichnete Leistung vollständig im eigenen Betrieb ausführen wird.

die nachstehend bezeichneten Leistungsteile

weitergeben wird an die Firma:

Für diese Firma hat der Bieter einen gesonderten Antrag „Nachunternehmereinsatz" vorzulegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir Leistungen nur auf Nachunternehmer übertragen darf/dürfen, wenn der 

Auftraggeber schriftlich zugestimmt hat. Die nachträgliche Einschaltung oder der Wechsel eines 

Nachunternehmers bedürfen ebenfalls der schriftlichen Zustimmung durch den Auftraggeber.

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift (nur bei schriftlichem Angebot)

OrgaKz, Datum, Name (Blockschrift) und Unterschrift

Zustimmung durch Auftraggeber bei Nachunternehmerwechsel
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Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".



1) Verfehlungen, die in der Regel zum Ausschluss der Bewerberin oder Bieterin bzw. des Bewerbers oder Bieters von der 

Teilnahme am Vergabeverfahren führen, sind - unabhängig von der Beteiligungsform, bei Unternehmen auch unabhängig von 

der Funktion der Täterin bzw. des Täters oder der bzw. des Beteiligten - insbesondere:

- Straftaten, die im Geschäftsverkehr oder im Bezug auf diesen begangen worden sind, u.a. Betrug, Untreue, 

Urkundenfälschung, Diebstahl, Erpressung;

das Anbieten, Versprechen oder Gewähren von Vorteilen an Amtsträger oder an, nach dem Gesetz über die förmliche 

Verpflichtung, nichtbeamteter Personen, besonders Verpflichtete oder an Personen, die für den öffentlichen Dienst 

besonders Verpflichteten nahe stehen (Bestechung / Vorteilsgewährung);

-

Verstöße gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), u.a. Beteiligung an Absprachen über Preise oder 

Preisbestandteile, verbotene Preisempfehlungen, Beteiligung an Empfehlungen oder Absprachen über die Abgabe oder 

Nichtabgabe von Angeboten, sowie die Leistung von konkreten Planungs- und Ausschreibungshilfen;

-

Verstöße gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, Arbeitnehmerentsendegesetz, 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz;

-

falsche Erklärung zum Einsatz von Nachunternehmen / unerlaubter Einsatz von Nachunternehmen, falsche Angaben zu 

Tariftreue und Mindestlohn / Verstoß gegen die Erklärung zu Tariftreue und Mindeslohn (2.3);

-

andere vergleichbar schwerwiegende Verstöße.-

Seite 2 von 2

2. Erklärung von Nachunternehmern

2.1 Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir von der Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg nicht wegen nachweislich schwerer 

Verfehlungen von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen bin/sind. Weiterhin erkläre(n) ich/wir hiermit, dass keine 

Verfehlungen 1) vorliegen, die meinen/unseren Ausschluss vom Wettbewerb rechtfertigen könnten.

2.2 Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten 2 Jahren nicht gem. § 21 Abs. 1 oder 2 Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz oder 

§ 6 Satz 1 oder 2 Arbeitnehmer-Entsendegesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von 

mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von wenigstens 2.500 EUR belegt worden bin/sind.

2.3 Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine falsche Erklärung zu 2.1 oder 2.2 den Ausschluss künftiger 

Nachunternehmereinsätze sowie von Auftragserteilungen bei öffentlichen Aufträgen zur Folge haben kann.

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift des Nachunternehmers (nur bei schriftlichem Angebot)

Anmerkung: 

Von jedem weiteren Nachunternehmer ist ebenfalls die Erklärung beizufügen und zum Aufklärungsgespräch vorzulegen.

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".



Hamburg Port Authority AöR

Seite 1 von 1HPA 15.4-8 (06/23/CS31)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
(vom Bieter ggf. auszufüllen)

Projekt / Maßnahme:

Vergabe:

Vergabe Nr.:

1. Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Mitglied

Mitglied

Mitglied

Mitglied

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden.

Bevollmächtigter Vertreter:

Es ist eine separate E-Mail-Adresse für die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft zu erstellen und hier einzutragen:

Anschrift für Schriftverkehr:

2. Die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft wurde aus folgenden Gründen gebildet:

3. Wir erklären, dass

- der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,

- alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften,

- für kein Fach- oder Gebietslos, das Gegenstand des Angebots der Bietergemeinschaft ist, ein Mitglied 

aufgrund seiner betrieblichen oder geschäftlichen Verhältnisse jeweils allein zur Teilnahme an der 

Ausschreibung mit einem eigenständigen Angebot hinreichend leistungsfähig ist. Erst ihr Zusammenschluss 

versetzt die Mitglieder der Bietergemeinschaft in die Lage, ein Angebot abzugeben.

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift 

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift 

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift 

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift 
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Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".



*1 zutreffendes bitte ankreuzen bzw. Formularfelder ausfüllen

Hamburg Port Authority AöR

Seite 1 von 2HPA 15.0-26.1 (09/22/CS31)

Projekt / Maßnahme:

Vergabe:

Vergabe Nr.:

Eigenerklärung EU-Sanktionen

Eigenerklärung zum 5. EU-Sanktionspaket - RUS-Sanktionen und dem dort enthaltenen 

Verbot von Auftragserteilungen an russische Staatsangehörige/Unternehmen/Lieferanten

gemäß Artikel 5k Absatz 1 VO (EU) 833/2014, in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der VO (EU) 2022/576 des Rates 

vom 8. April 2022 zur Änderung der VO (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen 

Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren. Die VO gilt unmittelbar (d.h. ohne nationalen Umsetzungsakt) 

und ab sofort (die VO ist bereits am 09.04.2022 in Kraft getreten).  
(Für den Wortlaut des Artikel 5k Absatz 1 der o.g. Verordnung (VO) siehe Rückseite) 

Bieter *1 Bietergemeinschaft *1

Bewerber *1 Bewerbergemeinschaft *1

1. Ich/Wir erkläre(n) verbindlich, dass für mein/unser Unternehmen (ggf. zugleich in Vertretung für die lt. 

Teilnahmeantrag/Angebot Vertretenen auch für diese) keine der in Artikel 5k Absatz 1 der VO genannten 

Sachverhalte zutreffen.

2. Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns verbindlich (ggf. zugleich in Vertretung für die lt. Teilnahmeantrag/

Angebot Vertretenen auch für diese), bei der Ausführung der auf der Grundlage dieses Vergabeverfahrens zu 

erbringenden Vertragsleistungen die in Artikel 5k Absatz 1 der VO genannten Verbote einzuhalten bzw. 

deren Einhaltung sicherzustellen.

3. Ich/Wir versichern (zugleich in Vertretung für die lt. Teilnahmeantrag/Angebot Vertretenen auch für diese), 

nicht gegen die in Artikel 5k Absatz 1 der VO genannten Verbote zu verstoßen.

4. Es wird bestätigt und sichergestellt, dass auch während der weiteren Vertragslaufzeit keine als 

Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der 

Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen 

eingesetzt werden, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt.

5. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Vergabestelle bis zum Ende der Vertragslaufzeit jedwede Änderung 

die Eigenerklärung hinsichtlich der vorgenannten Ziffern 1. bis 4. betreffend unverzüglich schriftlich 

anzuzeigen.

Hinweis: Verboten sind nicht lediglich Auftragsvergaben an RUS Unternehmen i.S.d. Vorschrift, sondern auch eine 

Beteiligung solcher Unternehmen am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder im Zusammenhang mit der 

Erbringung des Eignungsnachweises (soweit mehr als 10% des Auftragswertes auf betroffene Unternehmen 

entfallen). 

Datum, Unternehmen/Erklärer in Textform *1

Wird diese Erklärung nicht mit dem Teilnahmeantrag/ den Angebotsunterlagen bzw. auf Nachforderung der 

Vergabestelle nicht innerhalb der von der Vergabestelle gesetzten Frist nachgereicht (soweit Nachforderung 

zugelassen sind), wird der Teilnahmeantrag/ das Angebot von der Wertung ausgeschlossen. 

IT-2097-25-O-EU
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Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".



*2 Hervorhebungen durch Vergabestelle

Seite 2 von 2

Artikel 5k der VO lautet wie folgt: *2

Abs. (1) 

Es ist verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien über die 

öffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e, Absatz 8, 

Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter die Artikel 7 und 8, Artikel 

10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis e und g bis 

i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU und unter Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j der 

Richtlinie 2009/81/EG fallen, an folgende Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu vergeben bzw. 

Verträge mit solchen Personen, Organisationen oder Einrichtungen weiterhin zu erfüllen: 

a) russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen, 

  

b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 %unmittelbar oder 

mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder 

  

c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf 

Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln,

auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, 

deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden.

Abs. (2) 

Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden die Vergabe oder die Fortsetzung der Erfüllung von 

Verträgen genehmigen, die bestimmt sind für 

a) den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung ihrer 

radioaktiven Abfälle, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen und die 

Weiterführung der Planung, des Baus und die Abnahmetests für die Indienststellung ziviler Atomanlagen und 

ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung medizinischer Radioisotope und 

ähnlicher medizinischer Anwendungen, kritischer Technologien zur radiologischen Umweltüberwachung sowie 

für die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung, 

  

b) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen, 

  

c) die Bereitstellung unbedingt notwendiger Güter oder Dienstleistungen, wenn sie ausschließlich oder nur in 

ausreichender Menge von den in Absatz 1 genannten Personen bereitgestellt werden können, 

  

d) die Tätigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Union und der Mitgliedstaaten in 

Russland, einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler Organisationen in 

Russland, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen. 

  

e) den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter 

Erdölerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz aus oder durch 

Russland in die Union, oder 

  

f) den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Kohle und anderen festen fossile Brennstoffen, die in 

Anhang XXII aufgeführt sind, bis 10. August 2022.

Abs. (3) 

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach diesem 

Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

Abs. (4) 

Die Verbote gemäß Absatz 1 gelten nicht für die Erfüllung — bis zum 10. Oktober 2022 — von Verträgen, die vor 

dem 9. April 2022 geschlossen wurden.  

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".



Hamburg Port Authority AöR

Seite 1 von 1HPA 15.3-9 (10/21/CS31)

Erklärung zur Tariftreue und zur Zahlung eines Mindestlohnes 

gemäß § 3 Hamburgisches Vergabegesetz

Öffentliche Aufträge über Bauleistungen und andere Dienstleistungen sowie Dienstleistungskonzessionen vergibt die 

Freie und Hansestadt Hamburg gemäß § 3 des Hamburgischen Vergabegesetzes (HmbVgG) nur an Auftragnehmer, 

die sich bei Angebotsabgabe schriftlich dazu verpflichten,

1. ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung dieser Leistungen ein Entgelt zu zahlen, das 

in Höhe und Modalitäten mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entspricht, an den das 

Unternehmen auf Grund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist (§ 3 Abs. 1 HmbVgG). 

Entsprechendes gilt für die Beachtung des Tarifvertragsgesetzes, Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und 

anderer gesetzlicher Bestimmungen über Mindestentgelte. 

 

2. ihren Beschäftigten (ohne Auszubildende) für die Ausführung der Leistung aber mindestens ein Entgelt nach 

§ 1 Abs. 2 des Mindestlohngesetzes (MiLoG) in der jeweils geltenden Fassung zu zahlen (§ 3 Abs. 2 

HmbVgG). 

 

3. im Fall der Arbeitnehmerüberlassung im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes dafür zu sorgen, 

dass die Verleiher den Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern bei der Ausführung der Leistung das 

gleiche Arbeitsentgelt gewähren wie vergleichbaren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des Entleihers (§ 

3 Abs. 3 HmbVgG). 

 

Diese Erklärung wird im Fall der Zuschlagserteilung zum Inhalt der vertraglichen Pflichten des Bieters. Wird die 

folgende Erklärung trotz Aufforderung des Auftraggebers nicht vorgelegt, wird das Angebot von der Wertung 

ausgeschlossen (§ 3 Abs. 4 HmbVgG).

Der Auftragnehmer / Anbieter erklärt hiermit:

1. Die Beschäftigten meines/unseres Unternehmens (ohne Auszubildende) werden für die Ausführung der für 

diesen öffentlichen Auftrag erforderlichen Leistung mindestens eine Vergütung in Höhe des Entgelts nach § 1 

Abs. 2 Mindestlohngesetz. Bei der Ausführung der Leistungen beträgt die niedrigste Vergütung, die meine/

unsere Beschäftigten erhalten,

•  ( ) und zwar nach folgendem Tarifvertrag:

•  ( ) wobei eine tarifliche Bindung nicht besteht (Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen).

Zudem verpflichte ich mich / verpflichten wir uns zur Einhaltung des Tarifvertragsgesetzes, des 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer gesetzlicher Bestimmungen über Mindestentgelte. 

 

€ (brutto) pro Stunde,

2. Im Falle der Auftragsausführung durch Nachunternehmer oder Beschäftigte eines Verleihers veranlasse ich / 

veranlassen wir, dass der Nachunternehmer seinen Beschäftigten bei der Ausführung der Leistung das 

gleiche Arbeitsentgelt gewährt wie vergleichbaren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern meines / unseres 

Unternehmens. Die Einhaltung dieser Vorgaben werden von mir / uns kontrolliert (§ 5 Abs. 1 HmbVgG). 

 

3. Ich habe / Wir haben die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 HmbVgG in Verbindung mit dem Mindestlohngesetz 

sowie die möglichen Sanktionen gemäß § 11 HmbVgG bei schuldhafter Nichterfüllung der Verpflichtungen 

aus § 3 Abs. 2 HmbVgG in der jeweils geltenden Fassung zur Kenntnis genommen (Vertragsstrafe, sofern 

vereinbart; fristlose Kündigung des Vertrages oder Rücktritt vom Vertrag) und bestätige/n dies mit meiner / 

unserer Unterschrift. 

 

Diese Erklärung bezieht sich nicht auf Beschäftigte, die bei einem Bieter oder Nachunternehmer im EU-Ausland tätig 

sind und die Leistung im EU-Ausland erbringen.

Ort, Datum Unterschrift, Firmenstempel (nur bei schriftlichem Angebot)

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".



LV:	Managed	Printservices Seite: 1
Datum: 20.03.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

10 Infrastrukturupdate

10.1 Aktualisierung	der	Druckumgebung
Fachliche	und	technische	Koordination	der	Aktualisierung	der	Druckumgebung	(gemäß	Ziffer	2.8
der	Leistungsbeschreibung)

15,000 t 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".



LV:	Managed	Printservices Seite: 2
Datum: 20.03.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

20 MFG	A4

20.10 Gerätepauschale	für	48	Monate

20.10.1 A4	Multifunktionsgerätepauschale	für	48	Monate
A4	Multifunktionsgerätepauschale	für	48	Monate

Multifunktionsgerät	gemäß	KG	4	der	Leistungsbeschreibung

Angaben	zum	angebotenen	Multifunktionsgerät:

Hersteller:	'.........'	
Modell:	'.........'	

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	35

Zeitdauer	in	Monaten:	48

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	1680

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

1.680,000 psch 											 											
20.10.2 OPTION:	Weitere	Papierzufuhr	gemäß	K	4.10	der

OPTION:	Weitere	Papierzufuhr	gemäß	K	4.10	der	Leistungsbeschreibung

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	10

Zeitdauer	in	Monaten:	48

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	480

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

480,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											
Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".

1/'.........'
1/'.........'
2/'.........'
2/'.........'


LV:	Managed	Printservices Seite: 3
Datum: 20.03.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

20.20 Servicepauschale	und	Verbrauchsmaterial

20.20.1 Servicepauschale	für	48	Monate
Servicepauschale	für	48	Monate

IMAC/R,	Lieferleistung,	Service	und	Support,	Instandsetzungsleistung,	Instandhaltungsleistung
inklusive	Material	sowie	Vernichten	von	Datenträger	gemäß	den	Ziffer	2.10	der
Leistungsbeschreibung

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	35

Zeitdauer	in	Monaten:	48

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	1680

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

1.680,000 psch 											 											
20.20.2 Verbrauchsmaterial	für	48	Monate

Verbrauchsmaterial	für	48	Monate	gemäß	Ziffer	2	ff.	der	Leistungsbeschreibung

Bitte	hier	den	errechneten	Wert	aus	der	Tabelle	Leistungsverzeichnis	Preisblatt,	Tabellenblatt
"Übersicht	MFG	A4"	aus	der	Zelle	F17	übernehmen.

Einzelpreise	des	Verbrauchsmaterials	bitte	angeben:

Tonerkartusche	-	Schwarz	'.........'	€
Tonerkartusche	-	Cyan	'.........'	€
Tonerkartusche	-	Gelb	'.........'	€
Tonerkartusche	-	Magenta	'.........'	€
Resttonerbehälter	'.........'	€

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	35

35,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".

1/'.........'
1/'.........'
2/'.........'
2/'.........'
3/'.........'
3/'.........'
4/'.........'
4/'.........'
5/'.........'
5/'.........'


LV:	Managed	Printservices Seite: 4
Datum: 20.03.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

20.30 Option:	1.Verlängerung	Gerätepauschale	für	24	Monate

20.30.1 A4	Multifunktionsgerätepauschale	für	24	Monate
Erste	Vertragsverlängerung	nach	Ablauf	der	Pauschalen	(Vertragslaufzeit)	für	24	Monate

Multifunktionsgerät	gemäß	KG	4	der	Leistungsbeschreibung

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	35

Zeitdauer	in	Monaten:	24

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	840

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

840,000 psch 											 											
20.30.2 OPTION:	Weitere	Papierzufuhr	gemäß	K	4.10	der

Erste	Vertragsverlängerung	nach	Ablauf	der	Pauschalen	(Vertragslaufzeit)	für	24	Monate

OPTION:	Weitere	Papierzufuhr	gemäß	K	4.10	der	Leistungsbeschreibung

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	10

Zeitdauer	in	Monaten:	24

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	240

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

240,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".



LV:	Managed	Printservices Seite: 5
Datum: 20.03.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

20.40 Option:	1.Verlängerung	Servicepauschale	und	Verbrauchsmaterial	für	24	Monate

20.40.1 Servicepauschale	für	24	Monate
Erste	Vertragsverlängerung	nach	Ablauf	der	Servicepauschale	für	24	Monate

IMAC/R,	Lieferleistung,	Service	und	Support,	Instandsetzungsleistung,	Instandhaltungsleistung
inklusive	Material	sowie	Vernichten	von	Datenträger	gemäß	den	Ziffer	2.10	ff.	&	2.11	ff.	der
Leistungsbeschreibung

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	35

Zeitdauer	in	Monaten:	24

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	840

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

840,000 psch 											 											
20.40.2 Verbrauchsmaterial	für	24	Monate

Verbrauchsmaterial	für	24	Monate	gemäß	Ziffer	2	ff.	der	Leistungsbeschreibung

Bitte	hier	den	errechneten	Wert	aus	der	Tabelle	Leistungsverzeichnis	Preisblatt,	Tabellenblatt
"Übersicht	MFG	A4"	aus	der	Zelle	F33	übernehmen.

Einzelpreise	des	Verbrauchsmaterials	bitte	angeben:

Tonerkartusche	-	Schwarz	'.........'	€
Tonerkartusche	-	Cyan	'.........'	€
Tonerkartusche	-	Gelb	'.........'	€
Tonerkartusche	-	Magenta	'.........'	€
Resttonerbehälter	'.........'	€

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	35

35,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".

1/'.........'
1/'.........'
2/'.........'
2/'.........'
3/'.........'
3/'.........'
4/'.........'
4/'.........'
5/'.........'
5/'.........'


LV:	Managed	Printservices Seite: 6
Datum: 20.03.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

20.50 Option:	2.Verlängerung	Gerätepauschale	für	24	Monate

20.50.1 A4	Multifunktionsgerätepauschale	für	24	Monate
Zweite	Vertragsverlängerung	nach	Ablauf	der	Pauschalen	(Vertragslaufzeit)	für	24	Monate

Multifunktionsgerät	gemäß	KG	4	der	Leistungsbeschreibung

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	35

Zeitdauer	in	Monaten:	24

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	840

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

840,000 psch 											 											
20.50.2 OPTION:	Weitere	Papierzufuhr	gemäß	K	4.10	der

Zweite	Vertragsverlängerung	nach	Ablauf	der	Pauschalen	(Vertragslaufzeit)	für	24	Monate

OPTION:	Weitere	Papierzufuhr	gemäß	K	4.10	der	Leistungsbeschreibung

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	10

Zeitdauer	in	Monaten:	24

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	240

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

420,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".



LV:	Managed	Printservices Seite: 7
Datum: 20.03.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

20.60 Option:	2.Verlängerung	Servicepauschale	und	Verbrauchsmaterial

20.60.1 Servicepauschale	für	24	Monate
Zweite	Vertragsverlängerung	nach	Ablauf	der	Servicepauschale	für	24	Monate

IMAC/R,	Lieferleistung,	Service	und	Support,	Instandsetzungsleistung,	Instandhaltungsleistung
inklusive	Material	sowie	Vernichten	von	Datenträger	gemäß	den	Ziffer	2.10	ff.	&	2.11	ff.	der
Leistungsbeschreibung

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	35

Zeitdauer	in	Monaten:	24

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	840

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

840,000 psch 											 											
20.60.2 Verbrauchsmaterial	für	24	Monate

Verbrauchsmaterial	für	24	Monate	gemäß	Ziffer	2	ff.	der	Leistungsbeschreibung

Bitte	hier	den	errechneten	Wert	aus	der	Tabelle	Leistungsverzeichnis	Preisblatt,	Tabellenblatt
"Übersicht	MFG	A4"	aus	der	Zelle	F49	übernehmen.

Einzelpreise	des	Verbrauchsmaterials	bitte	angeben:

Tonerkartusche	-	Schwarz	'.........'	€
Tonerkartusche	-	Cyan	'.........'	€
Tonerkartusche	-	Gelb	'.........'	€
Tonerkartusche	-	Magenta	'.........'	€
Resttonerbehälter	'.........'	€

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	35

35,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".

1/'.........'
1/'.........'
2/'.........'
2/'.........'
3/'.........'
3/'.........'
4/'.........'
4/'.........'
5/'.........'
5/'.........'


LV:	Managed	Printservices Seite: 8
Datum: 20.03.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

20.70 Stromkosten	MFG	A4	für	96	Monate

20.70.1 Stromkosten	je	Druckgerät	für	96	Monate
Stromkosten	je	Druckgerät	für	96	Monate

Bitte	hier	den	errechneten	Wert	aus	der	Tabelle	Leistungsverzeichnis	Preisblatt,	Tabellenblatt
"Übersicht	MFG	A4"	aus	der	Zelle	G57	übernehmen.

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	35

35,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".



LV:	Managed	Printservices Seite: 9
Datum: 20.03.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

30 MFG	A3

30.10 Gerätepauschale	für	48	Monate

30.10.1 A3	Multifunktionsgerätepauschale	für	48	Monate
A3	Multifunktionsgerätepauschale	für	48	Monate

Multifunktionsgerät	gemäß	KG	5	der	Leistungsbeschreibung

Angaben	zum	angebotenen	Multifunktionsgerät:

Hersteller:	'.........'	
Modell:	'.........'	

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	60

Zeitdauer	in	Monaten:	48

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	2880

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

2.880,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".

1/'.........'
1/'.........'
2/'.........'
2/'.........'


LV:	Managed	Printservices Seite: 10
Datum: 20.03.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

30.20 Servicepauschale	und	Verbrauchsmaterial

30.20.1 Servicepauschale	für	48	Monate
Servicepauschale	für	48	Monate

IMAC/R,	Lieferleistung,	Service	und	Support,	Instandsetzungsleistung,	Instandhaltungsleistung
inklusive	Material	sowie	Vernichten	von	Datenträger	gemäß	den	Ziffer	2.10	der
Leistungsbeschreibung

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	60

Zeitdauer	in	Monaten:	48

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	2880

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

2.880,000 psch 											 											
30.20.2 Verbrauchsmaterial	für	48	Monate

Verbrauchsmaterial	für	48	Monate	gemäß	Ziffer	2	ff.	der	Leistungsbeschreibung

Bitte	hier	den	errechneten	Wert	aus	der	Tabelle	Leistungsverzeichnis	Preisblatt,	Tabellenblatt
"Übersicht	MFG	A3"	aus	der	Zelle	F16	übernehmen.

Einzelpreise	des	Verbrauchsmaterials	bitte	angeben:

Tonerkartusche	-	Schwarz	'.........'	€
Tonerkartusche	-	Cyan	'.........'	€
Tonerkartusche	-	Gelb	'.........'	€
Tonerkartusche	-	Magenta	'.........'	€
Resttonerbehälter	'.........'	€

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	60

60,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".

1/'.........'
1/'.........'
2/'.........'
2/'.........'
3/'.........'
3/'.........'
4/'.........'
4/'.........'
5/'.........'
5/'.........'


LV:	Managed	Printservices Seite: 11
Datum: 20.03.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

30.30 Option:	1.Verlängerung	Gerrätepauschale	für	24	Monate

30.30.1 A3	Multifunktionsgerätepauschale	für	24	Monate
Erste	Vertragsverlängerung	nach	Ablauf	der	Pauschalen	(Vertragslaufzeit)	für	24	Monate

Multifunktionsgerät	gemäß	KG	5	der	Leistungsbeschreibung

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	60

Zeitdauer	in	Monaten:	24

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	1440

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

1.440,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".



LV:	Managed	Printservices Seite: 12
Datum: 20.03.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

30.40 Option:	1.Verlängerung	Servicepauschale	und	Verbrauch	für	24	Monate

30.40.1 Servicepauschale	für	24	Monate
Erste	Vertragsverlängerung	nach	Ablauf	der	Servicepauschale	für	24	Monate

IMAC/R,	Lieferleistung,	Service	und	Support,	Instandsetzungsleistung,	Instandhaltungsleistung
inklusive	Material	sowie	Vernichten	von	Datenträger	gemäß	den	Ziffer	2.21	der
Leistungsbeschreibung

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	60

Zeitdauer	in	Monaten:	24

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	1440

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

1.440,000 psch 											 											
30.40.2 Verbrauchsmaterial	für	24	Monate

Verbrauchsmaterial	für	24	Monate	gemäß	Ziffer	2	ff.	der	Leistungsbeschreibung

Bitte	hier	den	errechneten	Wert	aus	der	Tabelle	Leistungsverzeichnis	Preisblatt,	Tabellenblatt
"Übersicht	MFG	A3"	aus	der	Zelle	F31	übernehmen.

Einzelpreise	des	Verbrauchsmaterials	bitte	angeben:

Tonerkartusche	-	Schwarz	'.........'	€
Tonerkartusche	-	Cyan	'.........'	€
Tonerkartusche	-	Gelb	'.........'	€
Tonerkartusche	-	Magenta	'.........'	€
Resttonerbehälter	'.........'	€

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	60

60,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".

1/'.........'
1/'.........'
2/'.........'
2/'.........'
3/'.........'
3/'.........'
4/'.........'
4/'.........'
5/'.........'
5/'.........'


LV:	Managed	Printservices Seite: 13
Datum: 20.03.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

30.50 Option:	2.Verlängerung	Gerätepauschale	für	24	Monate

30.50.1 A4	Multifunktionsgerätepauschale	für	24	Monate
Zweite	Vertragsverlängerung	nach	Ablauf	der	Pauschalen	(Vertragslaufzeit)	für	24	Monate

Multifunktionsgerät	gemäß	KG	5	der	Leistungsbeschreibung

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	60

Zeitdauer	in	Monaten:	24

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	1440

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

1.440,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".



LV:	Managed	Printservices Seite: 14
Datum: 20.03.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

30.60 Option:	2.Verlängerung	Servicepauschale	und	Verbrauchsmaterial	für	24	Monate

30.60.1 Servicepauschale	für	24	Monate
Zweite	Vertragsverlängerung	nach	Ablauf	der	Servicepauschale	für	24	Monate

IMAC/R,	Lieferleistung,	Service	und	Support,	Instandsetzungsleistung,	Instandhaltungsleistung
inklusive	Material	sowie	Vernichten	von	Datenträger	gemäß	den	Ziffer	2.21	der
Leistungsbeschreibung

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	60

Zeitdauer	in	Monaten:	24

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	1440

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

1.440,000 psch 											 											
30.60.2 Verbrauchsmaterial	für	24	Monate

Verbrauchsmaterial	für	24	Monate	gemäß	Ziffer	2	ff.	der	Leistungsbeschreibung

Bitte	hier	den	errechneten	Wert	aus	der	Tabelle	Leistungsverzeichnis	Preisblatt,	Tabellenblatt
"Übersicht	MFG	A3"	aus	der	Zelle	F46	übernehmen.

Einzelpreise	des	Verbrauchsmaterials	bitte	angeben:

Tonerkartusche	-	Schwarz	'.........'	€
Tonerkartusche	-	Cyan	'.........'	€
Tonerkartusche	-	Gelb	'.........'	€
Tonerkartusche	-	Magenta	'.........'	€
Resttonerbehälter	'.........'	€

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	60

60,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".

1/'.........'
1/'.........'
2/'.........'
2/'.........'
3/'.........'
3/'.........'
4/'.........'
4/'.........'
5/'.........'
5/'.........'


LV:	Managed	Printservices Seite: 15
Datum: 20.03.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

30.70 Stromkosten	MFG	A3	für	96	Monate

30.70.1 Stromkosten	je	Druckgerät	für	96	Monate
Stromkosten	je	Druckgerät	für	96	Monate

Bitte	hier	den	errechneten	Wert	aus	der	Tabelle	Leistungsverzeichnis	Preisblatt,	Tabellenblatt
"Übersicht	MFG	A3"	aus	der	Zelle	G54	übernehmen.

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	60

60,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".



LV:	Managed	Printservices Seite: 16
Datum: 20.03.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

40 Plotter	A0

40.10 Gerätepauschale	für	48	Monate

40.10.1 A0	Hochleistungsplotter	für	48	Monate
A0	Hochleistungsplotter	für	48	Monate

Druckgerät	gemäß	KG	6	der	Leistungsbeschreibung

Angaben	zum	angebotenen	Multifunktionsgerät:

Hersteller:	'.........'	
Modell:	'.........'	

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	15

Zeitdauer	in	Monaten:	48

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	720

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

480,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".

1/'.........'
1/'.........'
2/'.........'
2/'.........'


LV:	Managed	Printservices Seite: 17
Datum: 20.03.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

40.20 Servicepauschale	und	Verbrauchsmaterial

40.20.1 Servicepauschale	für	48	Monate
Servicepauschale	für	48	Monate

IMAC/R,	Lieferleistung,	Service	und	Support,	Instandsetzungsleistung,	Instandhaltungsleistung
inklusive	Material	sowie	Vernichten	von	Datenträger	gemäß	den	Ziffer	2.10	der
Leistungsbeschreibung

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	15

Zeitdauer	in	Monaten:	48

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	720

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

480,000 psch 											 											
40.20.2 Verbrauchsmaterial	für	48	Monate

Verbrauchsmaterial	für	48	Monate	gemäß	Ziffer	2.21	der	Leistungsbeschreibung

Bitte	hier	den	errechneten	Wert	aus	der	Tabelle	Leistungsverzeichnis	Preisblatt,	Tabellenblatt
"Übersicht	Plotter	A0"	aus	der	Zelle	F16	übernehmen.

Einzelpreise	des	Verbrauchsmaterials	bitte	angeben:

Pigmenttintenbehälter	Mattschwarz	'.........'	€
Pigmenttintenbehälter	Schwarz	'.........'	€
Pigmenttintenbehälter	Cyan	'.........'	€
Pigmenttintenbehälter	Gelb	'.........'	€
Pigmenttintenbehälter	Magenta	'.........'	€

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	15

10,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".

1/'.........'
1/'.........'
2/'.........'
2/'.........'
3/'.........'
3/'.........'
4/'.........'
4/'.........'
5/'.........'
5/'.........'


LV:	Managed	Printservices Seite: 18
Datum: 20.03.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

40.30 Option:	1.Verlängerung	Gerrätepauschale	für	24	Monate

40.30.1 A0	Hochleistungsplotter	für	24	Monate
Erste	Vertragsverlängerung	nach	Ablauf	der	Pauschalen	(Vertragslaufzeit)	für	24	Monate

Multifunktionsgerät	gemäß	KG	6	der	Leistungsbeschreibung

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	15

Zeitdauer	in	Monaten:	24

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	360

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

240,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".



LV:	Managed	Printservices Seite: 19
Datum: 20.03.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

40.40 Option:	1.Verlängerung	Servicepauschale	und	Verbrauch	für	24	Monate

40.40.1 Servicepauschale	für	24	Monate
Erste	Vertragsverlängerung	nach	Ablauf	der	Servicepauschale	für	24	Monate

IMAC/R,	Lieferleistung,	Service	und	Support,	Instandsetzungsleistung,	Instandhaltungsleistung
inklusive	Material	sowie	Vernichten	von	Datenträger	gemäß	den	Ziffer	2.21	der
Leistungsbeschreibung

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	15

Zeitdauer	in	Monaten:	24

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	360

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

240,000 psch 											 											
40.40.2 Verbrauchsmaterial	für	24	Monate

Verbrauchsmaterial	für	24	Monate	gemäß	Ziffer	2	ff.	der	Leistungsbeschreibung

Bitte	hier	den	errechneten	Wert	aus	der	Tabelle	Leistungsverzeichnis	Preisblatt,	Tabellenblatt
"Übersicht	Plotter	A0"	aus	der	Zelle	F31	übernehmen.

Einzelpreise	des	Verbrauchsmaterials	bitte	angeben:

Pigmenttintenbehälter	Mattschwarz	'.........'	€
Pigmenttintenbehälter	Schwarz	'.........'	€
Pigmenttintenbehälter	Cyan	'.........'	€
Pigmenttintenbehälter	Gelb	'.........'	€
Pigmenttintenbehälter	Magenta	'.........'	€

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	15

10,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".

1/'.........'
1/'.........'
2/'.........'
2/'.........'
3/'.........'
3/'.........'
4/'.........'
4/'.........'
5/'.........'
5/'.........'
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

40.50 Option:	2.Verlängerung	Gerätepauschale	für	24	Monate

40.50.1 A0	Hochleistungsplotter	für	24	Monate
Zweite	Vertragsverlängerung	nach	Ablauf	der	Pauschalen	(Vertragslaufzeit)	für	24	Monate

Multifunktionsgerät	gemäß	KG	6	der	Leistungsbeschreibung

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	15

Zeitdauer	in	Monaten:	24

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	360

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

240,000 psch 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

40.60 Option:	2.Verlängerung	Servicepauschale	und	Verbrauchsmaterial	für	24	Monate

40.60.1 Servicepauschale	für	24	Monate
Zweite	Vertragsverlängerung	nach	Ablauf	der	Servicepauschale	für	24	Monate

IMAC/R,	Lieferleistung,	Service	und	Support,	Instandsetzungsleistung,	Instandhaltungsleistung
inklusive	Material	sowie	Vernichten	von	Datenträger	gemäß	den	Ziffer	2.21	der
Leistungsbeschreibung

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	15

Zeitdauer	in	Monaten:	24

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	360

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

240,000 psch 											 											
40.60.2 Verbrauchsmaterial	für	24	Monate

Verbrauchsmaterial	für	24	Monate	gemäß	Ziffer	2.21	der	Leistungsbeschreibung

Bitte	hier	den	errechneten	Wert	aus	der	Tabelle	Leistungsverzeichnis	Preisblatt,	Tabellenblatt
"Übersicht	Plotter	A0"	aus	der	Zelle	F46	übernehmen.

Einzelpreise	des	Verbrauchsmaterials	bitte	angeben:

Pigmenttintenbehälter	Mattschwarz	'.........'	€
Pigmenttintenbehälter	Schwarz	'.........'	€
Pigmenttintenbehälter	Cyan	'.........'	€
Pigmenttintenbehälter	Gelb	'.........'	€
Pigmenttintenbehälter	Magenta	'.........'	€

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	3

10,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".

1/'.........'
1/'.........'
2/'.........'
2/'.........'
3/'.........'
3/'.........'
4/'.........'
4/'.........'
5/'.........'
5/'.........'
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
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40.70 Stromkosten	Plotter	A0	für	96	Monate

40.70.1 Stromkosten	je	Plotter	für	96	Monate
Stromkosten	je	Plotter	für	96	Monate

Bitte	hier	den	errechneten	Wert	aus	der	Tabelle	Leistungsverzeichnis	Preisblatt,	Tabellenblatt
"Übersicht	Plotte	A0"	aus	der	Zelle	G54	übernehmen.

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	15

10,000 St 											 											

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".
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Pos-Nr.	(Pos-
Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

50 Individuallösungen	nach	Kundenvorgabe

50.10 Gerätepauschale,	Servicepauschale	sowie	Verbrauchsmaterial	für	48	Monate

50.10.1 Gerätepauschale	für	48	Monate
Geräte	und	Servicepauschale	für	48	Monate

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	30

Zeitdauer	in	Monaten:	48

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	1440

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

Achtung:

Bitte	hier	als	Kalkulationsgrundlage	20€	als	Pauschale	eintragen,	damit	die	Vergleichbarkeit
gewährleistet	ist	und	somit	der	Deckungsbeitrag	berücksichtig	werden	kann.

1.440,000 psch 											 											
***	Zuschlagsposition

50.10.2 Deckungsbeitrag	auf	Pauschale	für	48	Monate
Deckungsbeitrag	auf	Pauschale	für	48	Monate

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	30

Zeitdauer	in	Monaten:	48

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	1440

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

Achtung:	

Bitte	hier	den	Deckungsbeitrag	in	%	angeben.

Bei	jeder	Sonderkonfiguration	muss	die	Kalkulation	inklusive	Ausweis	des	Deckungsbeitrages
vorgelegt	werden.

EUR

50.10.3 Verbrauchsmaterial	für	48	Monate
Verbrauchsmaterial	für	48	Monate	gemäß	Ziffer	2	ff.	der	Leistungsbeschreibung

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	30

Achtung:

Bitte	hier	als	Kalkulationsgrundlage	300€	eintragen,	damit	die	Vergleichbarkeit	gewährleistet
ist	und	somit	der	Deckungsbeitrag	berücksichtig	werden	kann.

30,000 St 											 											
***	Zuschlagsposition

50.10.4 Deckungsbeitrag	auf	Verbrauchsmaterial	für	48	Monate
Deckungsbeitrag	auf	Verbrauchsmaterial	für	48	Monate

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	30

Zeitdauer	in	Monaten:	48

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	1440

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

Menge	=	1440

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

Achtung:	

Bitte	hier	den	Deckungsbeitrag	für	Verbrauchsmateriel	in	%	angeben.

Bei	jeder	Sonderkonfiguration	muss	die	Kalkulation	inklusive	Ausweis	des	Deckungsbeitrages
vorgelegt	werden.

EUR

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

50.20 Option	1:	Gerätepauschale,	Servicepauschale	sowie	Verbrauchsmaterial	für	24	Monate

50.20.1 Gerätepauschale	für	24	Monate
Erste	Vertragsverlängerung	nach	Ablauf	der	Pauschalen	(Vertragslaufzeit)	für	24	Monate

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	30

Zeitdauer	in	Monaten:	24

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	720

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

Achtung:

Bitte	hier	als	Kalkulationsgrundlage	20€	als	Pauschale	eintragen,	damit	die	Vergleichbarkeit
gewährleistet	ist	und	somit	der	Deckungsbeitrag	berücksichtig	werden	kann.

720,000 psch 											 											
***	Zuschlagsposition

50.20.2 Deckungsbeitrag	auf	Pauschale	für	24	Monate
Deckungsbeitrag	auf	Pauschale	für	24	Monate

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	30

Zeitdauer	in	Monaten:	48

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	720

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

Achtung:	

Bitte	hier	den	Deckungsbeitrag	in	%	angeben.

Bei	jeder	Sonderkonfiguration	muss	die	Kalkulation	inklusive	Ausweis	des	Deckungsbeitrages
vorgelegt	werden.

EUR

50.20.3 Verbrauchsmaterial	für	24	Monate
Verbrauchsmaterial	für	24	Monate	gemäß	Ziffer	2	ff.	der	Leistungsbeschreibung

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	30

Achtung:

Bitte	hier	als	Kalkulationsgrundlage	150€	eintragen,	damit	die	Vergleichbarkeit	gewährleistet
ist	und	somit	der	Deckungsbeitrag	berücksichtig	werden	kann.

30,000 St 											 											
***	Zuschlagsposition

50.20.4 Deckungsbeitrag	auf	Verbrauchsmaterial	für	24	Monate
Deckungsbeitrag	auf	Verbrauchsmaterial	für	24	Monate

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	30

Zeitdauer	in	Monaten:	24

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	720

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".



LV:	Managed	Printservices Seite: 26
Datum: 20.03.2026
LV-Datum:

Pos-Nr.	(Pos-
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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Gesamtpreis	in
EUR

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

Achtung:	

Bitte	hier	den	Deckungsbeitrag	für	Verbrauchsmateriel	in	%	angeben.

Bei	jeder	Sonderkonfiguration	muss	die	Kalkulation	inklusive	Ausweis	des	Deckungsbeitrages
vorgelegt	werden.

EUR

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".
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Menge Einheit Einheitspreis	in
EUR

Gesamtpreis	in
EUR

50.30 Option	2:	Gerätepauschale,	Servicepauschale	sowie	Verbrauchsmaterial	für	24	Monate

50.30.1 Gerätepauschale	für	24	Monate
Erste	Vertragsverlängerung	nach	Ablauf	der	Pauschalen	(Vertragslaufzeit)	für	24	Monate

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	30

Zeitdauer	in	Monaten:	24

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	720

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

Achtung:

Bitte	hier	als	Kalkulationsgrundlage	20€	als	Pauschale	eintragen,	damit	die	Vergleichbarkeit
gewährleistet	ist	und	somit	der	Deckungsbeitrag	berücksichtig	werden	kann.

720,000 psch 											 											
***	Zuschlagsposition

50.30.2 Deckungsbeitrag	auf	Pauschale	für	24	Monate
Deckungsbeitrag	auf	Pauschale	für	24	Monate

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	30

Zeitdauer	in	Monaten:	48

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	720

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

Achtung:	

Bitte	hier	den	Deckungsbeitrag	in	%	angeben.

Bei	jeder	Sonderkonfiguration	muss	die	Kalkulation	inklusive	Ausweis	des	Deckungsbeitrages
vorgelegt	werden.

EUR

50.30.3 Verbrauchsmaterial	für	24	Monate
Verbrauchsmaterial	für	24	Monate	gemäß	Ziffer	2	ff.	der	Leistungsbeschreibung

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	30

Achtung:

Bitte	hier	als	Kalkulationsgrundlage	150€	eintragen,	damit	die	Vergleichbarkeit	gewährleistet
ist	und	somit	der	Deckungsbeitrag	berücksichtig	werden	kann.

30,000 St 											 											
***	Zuschlagsposition

50.30.4 Deckungsbeitrag	auf	Verbrauchsmaterial	für	24	Monate
Deckungsbeitrag	auf	Verbrauchsmaterial	für	24	Monate

Berechnung	der	angegebenen	Menge:

Anzahl	Geräte:	30

Zeitdauer	in	Monaten:	24

Menge	für	Angebotseinholung	=	Anzahl	Geräte	x	Zeitdauer

Menge	=	720

Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".
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Einheit	psch	=	Pauschale	pro	Monat

Achtung:	

Bitte	hier	den	Deckungsbeitrag	für	Verbrauchsmateriel	in	%	angeben.

Bei	jeder	Sonderkonfiguration	muss	die	Kalkulation	inklusive	Ausweis	des	Deckungsbeitrages
vorgelegt	werden.

EUR

Gesamtbetrag: 											

Gesamtbetrag: 											

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".
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Menge Einheit Einheitspreis	in
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Zusammenstellung

10 Infrastrukturupdate
20 MFG	A4
20.10 Gerätepauschale	für	48	Monate
20.20 Servicepauschale	und	Verbrauchsmaterial
20.30 Option:	1.Verlängerung	Gerätepauschale	für	24	Monate
20.40 Option:	1.Verlängerung	Servicepauschale	und	Verbrauchsmaterial	für	24	Monate
20.50 Option:	2.Verlängerung	Gerätepauschale	für	24	Monate
20.60 Option:	2.Verlängerung	Servicepauschale	und	Verbrauchsmaterial
20.70 Stromkosten	MFG	A4	für	96	Monate
30 MFG	A3
30.10 Gerätepauschale	für	48	Monate
30.20 Servicepauschale	und	Verbrauchsmaterial
30.30 Option:	1.Verlängerung	Gerrätepauschale	für	24	Monate
30.40 Option:	1.Verlängerung	Servicepauschale	und	Verbrauch	für	24	Monate
30.50 Option:	2.Verlängerung	Gerätepauschale	für	24	Monate
30.60 Option:	2.Verlängerung	Servicepauschale	und	Verbrauchsmaterial	für	24	Monate
30.70 Stromkosten	MFG	A3	für	96	Monate
40 Plotter	A0
40.10 Gerätepauschale	für	48	Monate
40.20 Servicepauschale	und	Verbrauchsmaterial
40.30 Option:	1.Verlängerung	Gerrätepauschale	für	24	Monate
40.40 Option:	1.Verlängerung	Servicepauschale	und	Verbrauch	für	24	Monate
40.50 Option:	2.Verlängerung	Gerätepauschale	für	24	Monate
40.60 Option:	2.Verlängerung	Servicepauschale	und	Verbrauchsmaterial	für	24	Monate
40.70 Stromkosten	Plotter	A0	für	96	Monate
50 Individuallösungen	nach	Kundenvorgabe
50.10 Gerätepauschale,	Servicepauschale	sowie	Verbrauchsmaterial	für	48	Monate
50.20 Option	1:	Gerätepauschale,	Servicepauschale	sowie	Verbrauchsmaterial	für	24

Monate
50.30 Option	2:	Gerätepauschale,	Servicepauschale	sowie	Verbrauchsmaterial	für	24

Monate

Summe:
USt	0,00	%:

Summe	Brutto	(ohne	Nachlass):

Der	Nachlass	wird	nur	gewertet,	wenn	er	an	der	im	Angebotsschreiben	bezeichneten	Stelle	aufgeführt	ist.

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".
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– EVB-IT Dienstleistungs-AGB – 

1 Gegenstand des Vertrages 

1.1 Gegenstand des Vertrages sind die dort vereinbarten Dienstleistungen des Auftragnehmers. Werkver-

tragliche Leistungen sind nicht Gegenstand des Vertrages. 

1.2 Der Auftragnehmer schuldet eine sorgfältige Leistungserbringung, die dem zum Zeitpunkt der Leis-

tungserbringung jeweils aktuellen Stand der Technik auf dem Gebiet der Beauftragung entspricht, so-

weit nichts anderes vereinbart ist.  Die Leistung ist in deutscher Sprache zu erbringen, soweit nichts 

anderes vereinbart ist. Der Auftragnehmer ist zur Neutralität bei der Leistungserbringung verpflichtet. 

1.3 Werden die Leistungen auf Abruf des Auftraggebers geschuldet und ist keine Mindestabnahme ver-

einbart, besteht kein Anspruch auf Abruf. Soweit kein Mindestvorlauf vereinbart ist, hat der Auftrag-

nehmer unverzüglich nach Abruf mit der Leistung zu beginnen. 

1.4 Der Auftragnehmer ist nicht zur rechtsgeschäftlichen Vertretung des Auftraggebers berechtigt, soweit 

nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. 

1.5 Der Auftragnehmer ist zur Erbringung der vereinbarten Leistungen mit Hilfe von automatisierten Ver-

fahren nur dann berechtigt, wenn er im Angebot das zu verwendende Produkt benennt und gleichzei-

tig den Tatsachen entsprechend gewährleistet, dass dieses Produkt keine Kommunikationsfunktionen 

zu Dritten und keine andere, den Interessen des Auftraggebers zuwiderlaufende, Funktionalität auf-

weist. Insbesondere darf das Produkt keine Funktionalitäten zum Ausspähen von Daten enthalten, 

keine Informationen über die IT-Systeme des Auftraggebers, deren Daten, deren Lizenzierung oder 

das Benutzerverhalten an Dritte übermitteln, zu anderen Zwecken als für die Erbringung der Leistun-

gen oder derart speichern, dass Dritte darauf Zugriff nehmen könnten. Die Auswechslung bzw. der 

Einsatz eines neuen Releases des Produktes bedarf der ausdrücklichen Einwilligung des Auftragge-

bers im Einzelfall. Der Auftraggeber wird einwilligen, wenn der Auftragnehmer in Bezug auf das neu 

einzusetzende Produkt die oben genannte Gewährleistung übernommen hat. Liegen zureichende tat-

sächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass das Produkt den vorgenannten Anforderungen nicht ent-

spricht und kann der Auftragnehmer diese nicht ausräumen, kann der Auftraggeber den Einsatz des 

Produktes untersagen. 

1.6 Soweit der Auftragnehmer Leistungen an Hard- und/oder Software (einschließlich Firmware) erbringt, 

dürfen diese Leistungen weder die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der ITK-Infrastruktur 

oder Teile davon gefährden, noch den Vertraulichkeits- oder Sicherheitsinteressen des Auftraggebers 

zuwiderlaufen durch  

 unerwünschtes Absetzen/Ausleiten von Daten, 

 unerwünschte Veränderung/Manipulation von Daten oder der Ablauflogik oder 

 unerwünschtes Einleiten von Daten oder unerwünschte Funktionserweiterungen.  

Unerwünscht ist eine mögliche Aktivität, wenn sie so weder vom Auftraggeber in seiner Leistungsbe-

schreibung oder im Rahmen der Leistungserbringung gefordert, noch vom Auftragnehmer unter kon-

kreter Beschreibung der Aktivität und ihrer Funktionsweise angeboten, noch im Einzelfall vom Auf-

traggeber ausdrücklich autorisiert („opt-in“) wurde. 

2 Zusammenarbeit der Vertragspartner / Ausschluss von Arbeitnehmerüberlassung und Schein-

selbstständigkeit 

2.1 Die Vertragspartner werden durch organisatorische Maßnahmen gewährleisten, dass die im Rahmen 

der Leistungserbringung eingesetzten Mitarbeiter des Auftragnehmers ausschließlich dessen Direkti-

onsrecht und Disziplinargewalt unterstehen. Es erfolgt keine Eingliederung des zur Leistungserbrin-

gung eingesetzten Mitarbeiters des Auftragnehmers in die Organisation des Auftraggebers. 

2.2 Beide Parteien benennen je einen verantwortlichen Ansprechpartner in Bezug auf sämtliche Belange 

im Zusammenhang mit dem Dienstvertrag. Der Auftraggeber wird Anforderungen an die zu erbringen-

de Leistung ausschließlich dem vom Auftragnehmer benannten verantwortlichen Ansprechpartner 
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übermitteln und den übrigen vom Auftragnehmer eingesetzten Personen keine Weisungen erteilen. 

Die vom Auftragnehmer eingesetzten Personen treten in kein Arbeitsverhältnis zum Auftraggeber, 

auch soweit sie Leistungen in dessen Räumen erbringen. 

2.3 Der Auftragnehmer bestimmt grundsätzlich Ort und Zeit der Leistung selbst. Jedoch sind zeitliche, 

räumliche und fachliche Anforderungen zu beachten, soweit sie sich aus der Leistungsbeschreibung 

ergeben oder in zwischen den Parteien abgestimmten Termin- oder Leistungsplänen enthalten oder 

zur Erreichung des Zwecks der Beauftragung erforderlich sind. Für die zur Erbringung der Leistungen 

notwendigen Arbeitsmittel ist der Auftragnehmer selbst verantwortlich, soweit nicht anders vereinbart.  

2.4 Ist der Auftragnehmer eine natürliche Person und erbringt er die Leistungen in eigener Person, gilt 

Folgendes: 

 Der Auftragnehmer wird im eigenen Namen und auf eigene Rechnung gegenüber dem Auftragge-

ber tätig. Er erklärt, rechtlich und wirtschaftlich selbstständig zu sein und insbesondere als Unter-

nehmer in erheblichem Umfang für andere Vertragspartner tätig zu sein. Er verpflichtet sich dies-

bezügliche Änderungen während der Dauer des Dienstvertrages dem Auftraggeber unverzüglich 

mitzuteilen. 

 Der Auftragnehmer ist selbst für seine Alters- und Krankheitsvorsorge verantwortlich. 

 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, geschuldete Umsatzsteuer ordnungsgemäß an das Finanzamt 

abzuführen sowie Vergütungen eigenständig und ordnungsgemäß zu versteuern. 

3 Rechte an den Leistungsergebnissen 

3.1 Soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, räumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber jeweils 

zum Zeitpunkt der Erbringung der Leistung  

 das nicht ausschließliche, 

 örtlich unbeschränkte, 

 in jeder beliebigen Umgebung (auch Systemumgebung) ausübbare, 

 übertragbare, 

 dauerhafte, unwiderrufliche und unkündbare, 

 für nicht gewerbliche Zwecke unterlizenzierbare, 

 für gewerbliche Zwecke an wie in §§ 99 bis 101 GWB definierte Auftraggeber unterlizenzierbare 

Recht ein, die Leistungsergebnisse im Original oder in abgeänderter, übersetzter, bearbeiteter oder 

umgestalteter Form 

 zu nutzen, das heißt insbesondere dauerhaft oder temporär zu speichern und zu laden, sie anzu-

zeigen und ablaufen zu lassen, auch soweit hierfür Vervielfältigungen notwendig werden, 

 abzuändern, zu übersetzen, zu bearbeiten oder auf anderem Wege umzugestalten, 

 auf einem beliebigen Medium oder in anderer Weise zu speichern, zu vervielfältigen, auszustellen, 

insbesondere nichtöffentlich oder öffentlich wiederzugeben, auch durch Senden, Bild-, Ton- und 

sonstige Informationsträger und Funksendungen, sowie öffentlich mit Ausnahme eines Quell-

codes* zugänglich zu machen, 

 in Datenbanken, Datennetzen und Online-Diensten einzusetzen, einschließlich des Rechts, die 

Leistungsergebnisse, den Nutzern der vorgenannten Datenbanken, Netze und Online-Dienste zur 

Recherche und zum Abruf mittels vom Auftraggeber gewählter Tools bzw. zum Herunterladen zur 

Verfügung zu stellen, 

 durch Dritte nutzen und bearbeiten oder für den Auftraggeber betreiben zu lassen, nicht nur für ei-

gene Zwecke zu nutzen, sondern auch zur Erbringung von Leistungen an Dritte einzusetzen, 

 in körperlicher oder unkörperlicher Form zu verbreiten, jedoch gewerblich an nur an wie in §§ 99 

bis 101 GWB definierte Auftraggeber. 

Im Hinblick auf Software erstreckt sich das Nutzungsrecht auch auf deren Objekt- und Quellcode* und 

die zugehörigen Dokumentationen. 
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3.2 Macht der Auftraggeber von seinem Recht zur Übertragung des Nutzungsrechts an Leistungsergeb-

nissen ganz oder teilweise Gebrauch oder überlässt er Dritten im Rahmen seines Unterlizenzierungs- 

oder Verbreitungsrechts die Nutzung, hat er seine vertraglichen Verpflichtungen bezüglich Inhalt und 

Umfang der Nutzungsrechte dem Dritten aufzuerlegen. Eine Haftung des Auftragnehmers gegenüber 

Dritten im Zusammenhang mit einer Unterlizenzierung oder Verbreitung ist ausgeschlossen. 

Soweit der Auftraggeber seine Nutzungsrechte an den Dritten übertragen hat, ist er nicht mehr zur 

Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, eine Kopie ausschließlich für Prüf- und Ar-

chivierungszwecke zu behalten und zu nutzen. 

3.3 Das Nutzungsrecht bezieht sich auf die Leistungsergebnisse in allen Entwicklungs-, Zwischen- und 

Endstufen sowie auf sonstige für die Ausübung der Nutzungsrechte notwendige Materialien wie bei-

spielsweise Analysen, Lasten- bzw. Pflichtenhefte, Konzepte und Beschreibungen. 

3.4 Der Auftragnehmer wird dem Urheberrecht unterliegende, vorbestehende Werke (z.B. Softwareteile, 

Vorlagen, Konzepte oder Dokumentationen) nur dann in die Leistungsergebnisse integrieren, wenn er 

hierfür zuvor eine Zustimmung des Auftraggebers erhalten hat. Mit der Integration der vorbestehenden 

Werke erhält der Auftraggeber die Rechte gemäß Ziffer 3.1. Die Verbreitung und Unterlizenzierung 

von vorbestehenden Werken ist zu vergüten, wenn der Auftragnehmer bei Einholung der Zustimmung 

des Auftraggebers die Vergütung für die Einräumung dieser Rechte beziffert hat. Solange der Auf-

traggeber diese Rechte an den vorbestehenden Werken nicht ausübt, wird die Vergütung für deren 

Verbreitung oder Unterlizenzierung nicht fällig. 

Soweit es sich bei dem vorbestehenden Werk um Software handelt, ist das Recht zur Bearbeitung 

hierfür ausgeschlossen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

 Der Auftragnehmer hat bei Einholung der Zustimmung des Auftraggebers mitgeteilt, dass er statt 

des Quellcodes* der vorbestehenden Werke nur deren Objektcode* überlassen werde und ihn da-

rauf hingewiesen, dass er daran kein Bearbeitungsrecht erhält und der Auftragnehmer überlässt 

auch tatsächlich nur den Objektcode*.  

 Der Auftragnehmer versetzt den Auftraggeber in die Lage, mit entsprechend qualifiziertem Perso-

nal aus den im Quellcode* überlassenen Teilen der Leistungsergebnisse und den nur im Objekt-

code* überlassenen vorbestehenden Werken die ausführbare Individualsoftware zu erzeugen.  

 Es besteht kein gesetzliches Bearbeitungsrecht. 

Für den Einsatz von Werkzeugen* gilt Ziffer 3.5. 

Soweit es sich um Software handelt, ist die Verbreitung und Unterlizenzierung der vorbestehenden 

Werke nur zusammen mit den Leistungsergebnissen in der überlassenen oder in abgeänderter, über-

setzter, bearbeiteter oder umgestalteter Form zulässig. 

3.5 Für den Fall, dass der Auftragnehmer nicht am Markt erhältliche Werkzeuge* für die Erstellung der 

Leistungsergebnisse verwendet bzw. entwickelt hat und ohne diese Werkzeuge* die Bearbeitung und 

Umgestaltung der Leistungsergebnisse nicht oder nur mit unzumutbarem Aufwand möglich ist, über-

gibt er dem Auftraggeber ein Vervielfältigungsstück dieses Werkzeuges* spätestens zum Ende der 

Erbringung der entsprechenden Leistung und räumt ihm an diesem  

 das nicht ausschließliche,  

 örtlich unbeschränkte,  

 in jeder beliebigen Umgebung (auch Systemumgebung) ausübbare,  

 nur gemeinsam mit den Leistungsergebnissen, zu deren Bearbeitung bzw. Umgestaltung es dient, 

übertragbare,  

 dauerhafte, unwiderrufliche und unkündbare  

Recht ein, das Werkzeug* im Original ausschließlich zum Zwecke der Fehlerbeseitigung und Weiter-

entwicklung zur Bearbeitung und Umgestaltung der Leistungsergebnisse einzusetzen und hierfür das 

Werkzeug*  
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 zu nutzen, das heißt insbesondere, es dauerhaft oder temporär zu speichern und zu laden, es an-

zuzeigen und ablaufen zu lassen, auch soweit hierfür Vervielfältigungen notwendig werden,  

 durch Dritte nutzen oder für den Auftraggeber betreiben zu lassen,  

 nicht nur für eigene Zwecke zu nutzen, sondern auch zur Erbringung von Leistungen an Dritte 

einzusetzen. 

Der Auftraggeber ist darüber hinaus berechtigt, ein weiteres Vervielfältigungsstück herzustellen und 

dieses gemeinsam mit den jeweiligen Leistungsergebnissen zu verbreiten und dem Dritten die Rechte 

aus dieser Ziffer 3.5 mit Ausnahme des Unterlizenzierungs-, Verbreitungs- und Vervielfältigungsrechts 

einzuräumen.  

Statt des vom Auftragnehmer verwendeten Werkzeuges*, kann dieser dem Auftraggeber eine redu-

zierte Version dieses Werkzeuges* übergeben und ihm die in dieser Ziffer 3.5 aufgeführten Rechte da-

ran einräumen, wenn damit die Leistungsergebnisse ebenso gut bearbeitet und umgestaltet werden 

können. 

Der Auftragnehmer ist nicht zur Überlassung des Werkzeuges* verpflichtet, wenn er nachweisen kann, 

dass die Leistungsergebnisse mit einem am Markt erhältlichen anderen Werkzeug* ebenso gut bear-

beitet und umgestaltet werden können, wie mit dem von ihm verwendeten Werkzeug* und er dem Auf-

traggeber die Bezugsquelle nennt. 

3.6 Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird der Auftragnehmer im Falle der Erstellung oder Bearbeitung 

von Software den jeweils aktuellen Stand dieser Software, einschließlich der Quellcodes* am Ende ei-

nes jeden Tages, an dem die Software verändert wurde, in einem vom Auftraggeber zur Verfügung 

gestellten Quellcoderepository abspeichern oder, soweit kein Quellcoderepository vereinbart ist, dem 

Auftraggeber auf einem anderen geeigneten Medium übergeben. Zum Quellcode* gehören die fach-

gerechte Kommentierung des Quellcodes* und Beschreibung der notwendigen Systemparameter so-

wie sonstige notwendige Informationen, die den Auftraggeber in die Lage versetzen, mit Fachpersonal 

den Quellcode* zu bearbeiten, um eine selbstständige Weiterentwicklung der vom Auftragnehmer er-

stellten Software vorzunehmen. 

3.7 Soweit es sich bei den Leistungsergebnissen um Sachen handelt oder sich Leistungsergebnisse in 

Sachen verkörpern, überträgt der Auftragnehmer dem Auftraggeber das Eigentum an den Leistungs-

ergebnissen. 

4 Erfindungen  

Soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, gilt für Erfindungen des Auftragnehmers, die anläss-

lich der Vertragserfüllung gemacht werden, folgende Regelung:  

 Der Auftragnehmer kann über die Erfindung und die daraus fließenden und damit in Zusammen-

hang stehenden Rechte frei verfügen und die Erfindung als Patent oder Gebrauchsmuster anmel-

den. Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber bereits hiermit unentgeltlich ein einfaches, nicht 

ausschließliches, übertragbares, unterlizenzierbares und dinglich wirkendes Nutzungsrecht an 

jetzt und in Zukunft angemeldeten oder erteilten Patenten und Gebrauchsmustern in Verbindung 

mit der Nutzung der von der Erfindung betroffenen Leistungsergebnisse ein. Soweit dies im Ein-

zelfall nicht ausreichend ist, räumt der Auftragnehmer Nutzungsrechte in dem Umfang ein, der er-

forderlich ist, damit der Auftraggeber oder ein berechtigter Dritter die Rechte an den Leistungser-

gebnissen vertragsgemäß ausüben kann.  

 Der Auftragnehmer hat auf seine Kosten sicherzustellen, dass die Ausübung der dem Auftragge-

ber zustehenden Nutzungsrechte an den Leistungsergebnissen weder durch ihn noch durch den 

Erfinder oder einen etwaigen Rechtsnachfolger beeinträchtigt werden kann. Insbesondere wird er 

zu diesem Zwecke etwaige Diensterfindungen in Anspruch nehmen.  
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5 Service- und Reaktionszeiten* 

5.1 Sind keine Servicezeiten* vereinbart, gelten die Zeiträume von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 

17:00 Uhr (mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage am vereinbarten Ort oder, soweit kein Ort ver-

einbart ist, beim Auftraggeber) als Servicezeiten*. 

5.2 Sind keine Reaktionszeiten* vereinbart, ist mit den Leistungen unverzüglich nach Zugang der entspre-

chenden Meldung oder Eintritt des vereinbarten Ereignisses innerhalb der vereinbarten Servicezeiten* 

zu beginnen. 

5.3 Hält der Auftragnehmer vereinbarte Reaktionszeiten* nicht ein, gerät er nach deren Überschreitung 

auch ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, er hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 

6 Dokumentations- und Berichtspflichten 

6.1 Der Auftragnehmer dokumentiert die durchgeführten Leistungen zeitnah in angemessener Art und 

Weise, soweit nicht anders vereinbart, in deutscher Sprache in einem üblichen elektronischen Format 

und macht sie dem Auftraggeber mit Abschluss der Leistung zugänglich. Der Auftragnehmer ist ver-

pflichtet, zu jeder Zeit Einblick in den aktuellen Stand der Dokumentation zu gewähren. 

6.2 Auf Verlangen erstattet der Auftragnehmer dem Auftraggeber während der Vertragsdauer Bericht über 

den Stand der Leistungen. 

7 Mitteilungspflichten des Auftragnehmers 

7.1 Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber unverzüglich mitteilen, wenn eine Vorgabe oder Forderung 

des Auftraggebers oder eine sich aus den vertraglichen Pflichten des Auftragnehmers ergebende 

Handlung in wesentlichem Umfang fehlerhaft, unvollständig, widersprüchlich oder nicht wie vereinbart 

ausführbar ist bzw. eine für den Auftraggeber wirtschaftlichere Lösung besteht. Sofern mit zumutba-

rem Aufwand möglich, hat er dem Auftraggeber gleichzeitig die ihm erkennbaren Folgen mitzuteilen. 

Er haftet für die Nichterfüllung dieser Pflichten aber dann nicht, wenn er diese Umstände anlässlich 

der Erbringung seiner Leistungen nicht hätte erkennen müssen. 

Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, Untersuchungen und Prüfungen vorzunehmen, die nicht für 

die Erbringung der Leistungen erforderlich sind. Im Übrigen bleiben die Pflichten des Auftragnehmers 

aus § 241 Abs. 2 BGB unberührt. 

7.2 Sobald dem Auftragnehmer erkennbar ist, dass er die vereinbarten Termine oder Ausführungsfristen 

nicht einhalten kann, wird er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitteilen. 

7.3 Die vereinbarten Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers müssen vom Auftragnehmer rechtzeitig 

angefordert werden. 

8 Personal des Auftragnehmers, Unterauftragnehmer  

8.1 Die zur Erbringung der Leistungen eingesetzten Personen müssen vereinbarungsgemäß, unabhängig 

davon jedoch mindestens dem Vertragszweck und der Aufgabenstellung entsprechend, qualifiziert 

sein. Unabhängig davon wird der Auftragnehmer gewährleisten, dass die für die Leistungserbringung 

vorgesehenen Mitarbeiter über die Qualifikation verfügen, die mindestens seinen diesbezüglichen 

Angaben sowie den Anforderungen des Auftraggebers im Vergabeverfahren entspricht. Soweit verein-

bart, ist der Auftragnehmer verpflichtet, für die Erbringung von ggf. geschuldeten Leistungen vor Ort 

nur Personen einzusetzen, welche bereit sind, sich aufgrund des Verpflichtungsgesetzes verpflichten 

zu lassen. Die Kommunikation mit dem Auftraggeber erfolgt in deutscher Sprache, soweit nichts 

anderes vereinbart ist. 

8.2 Der Auftragnehmer darf zur Leistungserbringung Unterauftragnehmer nur einsetzen oder eingesetzte 

Unterauftragnehmer nur auswechseln, wenn der Auftraggeber dem ausdrücklich zustimmt. Die 

Zustimmung kann nicht aus sachwidrigen Gründen verweigert werden. Die Einarbeitung des neuen 

Unterauftragnehmers erfolgt auf Kosten des Auftragnehmers. Für die im Angebot des Auftragnehmers 

benannten Unterauftragnehmer gilt die Zustimmung des Auftraggebers als erteilt. 

8.3 Der Auftragnehmer darf zur Vertragserfüllung eingesetzte Personen 
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 in vereinbarten Schlüsselpositionen nur mit Einwilligung des Auftraggebers auswechseln; der Auf-

traggeber wird seine Einwilligung unverzüglich erklären, wenn die Ablösung zwingend erforderlich 

ist und der Auftragnehmer eine qualifizierte Ersatzperson anbietet. Zwingend erforderlich ist die 

Ablösung, wenn der weitere Einsatz unmöglich ist. 

 die nicht auf Schlüsselpositionen eingesetzt sind, auch ohne Einwilligung des Auftraggebers, je-

doch nur unter angemessener Berücksichtigung der Interessen des Auftraggebers, durch eine 

qualifizierte Ersatzperson auswechseln. 

Die Ersatzperson gilt nur dann als qualifiziert, wenn sie mindestens über die vertraglich vorausgesetz-

te Eignung verfügt. Eine höhere Qualifikation der Ersatzperson begründet keinen Anspruch auf Erhö-

hung der Vergütung. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn die Ersatzperson einer teureren Katego-

rie zuzuordnen wäre. Die durch den Austausch und die Einarbeitung der Ersatzperson entstehenden 

Kosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. 

8.4 Der Auftraggeber kann mit Begründung den Austausch einer vom Auftragnehmer zur Vertragser-

füllung eingesetzten Person verlangen, wenn diese mehr als unerheblich gegen vertragliche Pflichten 

verstoßen hat. In diesen Fällen gilt Ziffer 8.3 entsprechend. 

9 Vergütung  

9.1 Der Pauschalfestpreis ist die einseitig nicht änderbare Gesamtvergütung, die für die Leistung 

geschuldet ist. Materialkosten, Reisezeiten, Reisekosten und Nebenkosten* sind im Pauschalfestpreis 

enthalten. Nachforderungen durch den Auftragnehmer sind ausgeschlossen, soweit die Parteien keine 

Änderung der Leistungen vereinbaren. 

9.2 Ist eine Vergütung nach Aufwand vereinbart, gilt Folgendes: 

9.2.1 Es wird lediglich der Zeitaufwand vergütet. Reisezeiten, Reisekosten, Materialkosten und/oder 

Nebenkosten* werden entsprechend der vertraglichen Vereinbarung vergütet. Vom Auftraggeber zu 

vertretende Wartezeiten des Auftragnehmers werden wie Arbeitszeiten vergütet. Der Auftragnehmer 

muss sich jedoch das anrechnen lassen, was er durch die Nichterbringung seiner Leistung erspart 

oder durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. Die 

Zahlung einer Vergütung nach Aufwand setzt vom Auftragnehmer unterschriebene Nachweise über 

die Leistungen und die weiteren geltend gemachten Kosten, z.B. entsprechend Muster 1 – Leistungs-

nachweis Dienstleistung - voraus. 

9.2.2 Es werden nur die für die jeweilige Leistung vereinbarten bzw. abgerufenen Kategorien vergütet. Ist 

für eine Leistung keine bestimmte Kategorie vereinbart, werden nur die Kategorien vergütet, die zur 

Erfüllung erforderlich sind. Satz 1 und 2 gelten auch dann, wenn die Leistung durch eine Person 

erbracht wird, die einer teureren als der erforderlichen Kategorie zuzuordnen ist. 

9.2.3 Ist bei Vergütung nach Aufwand eine Obergrenze vereinbart, teilt der Auftragnehmer dem Auftrag-

geber jeweils unaufgefordert den Bearbeitungsstand und den voraussichtlichen Restaufwand mit, 

wenn die Obergrenze zu ca. 75% und zu 100% erreicht ist oder wenn sich abzeichnet, dass 

Hinderungsgründe der vollständigen Erbringung der Leistung innerhalb der Obergrenze entgegen-

stehen. Unabhängig hiervon ist der Auftragnehmer auch bei Überschreitung der Obergrenze zur voll-

ständigen Erbringung der vereinbarten Leistung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer 

die Überschreitung nicht zu vertreten hat. Der Auftragnehmer ist jedoch in diesem Fall verpflichtet, die 

vereinbarte Leistung gegen zusätzliche Vergütung nach Aufwand zu den vereinbarten Sätzen voll-

ständig zu erbringen, sofern der Auftraggeber dies verlangt. 

9.2.4 Je Kalendertag wird nicht mehr als ein Tagessatz vergütet, soweit nichts anderes vereinbart ist. Ein 

vereinbarter Tagessatz kann nur dann in Rechnung gestellt werden, wenn mindestens acht Zeit-

stunden geleistet wurden. Werden weniger als acht Zeitstunden pro Tag geleistet, sind diese anteilig 

in Rechnung zu stellen. Ist ein Stundensatz vereinbart, werden angefangene Stunden anteilig 

vergütet.  

Pausen sind auszuweisen und werden nicht vergütet. Werden mehr als sechs Zeitstunden geleistet, 

wird vermutet, dass der Auftragnehmer eine halbstündige Pause eingelegt hat. Dies gilt nicht, wenn 
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der Auftragnehmer mit dem Leistungsnachweis nachweist, keine Pause gemacht zu haben. Soweit 

der Auftraggeber nicht ausdrücklich zugestimmt hat oder etwas anderes vereinbart wurde, sind 

Leistungen nur in den Zeiten zu erbringen, für die weder ein Zuschlag noch ein anderer erhöhter 

Vergütungssatz vereinbart ist. Wird der Auftragnehmer ohne eine solche Zustimmung oder Verein-

barung tätig, kann er weder einen Zuschlag noch einen erhöhten Vergütungssatz verlangen. 

9.3 Die Vergütung zum Pauschalfestpreis ist nach Erbringung der Leistung fällig. Im Vertrag können 

Abschlagszahlungen vereinbart werden. Die Vergütung für Leistungen nach Aufwand ist monatlich 

nachträglich fällig, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

9.4 Eine fällige Vergütung ist innerhalb von 30 Tagen nach Zugang einer prüffähigen Rechnung zu 

zahlen, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

9.5 Ist eine Preisanpassung für die Leistungen vereinbart, gilt, falls keine anderweitige Regelung vorge-

sehen ist, Folgendes: Eine Erhöhung der Vergütung kann erstmalig 12 Monate nach Vertragsbeginn, 

weitere Erhöhungen frühestens jeweils 12 Monate nach Wirksamwerden der vorherigen Erhöhung 

angekündigt werden. Eine Erhöhung wird drei Monate nach der Ankündigung wirksam. Die Erhöhung 

hat angemessen und nicht entgegen der für die Leistung relevanten Markttendenz zu sein und darf 

maximal 3% der zum Zeitpunkt der Ankündigung der Erhöhung geltenden Vergütung betragen. 

9.6 Alle Preise verstehen sich, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht, zuzüglich der geltenden gesetzlichen 

Umsatzsteuer. 

10 Verzug/ Reaktionszeiten*/ Vertragsstrafen 

10.1 Der Termin- und Leistungsplan ist im Vertrag festgelegt oder wird nach Vertragsschluss zwischen den 

Parteien abgestimmt. Soweit nicht anders vereinbart, sind solche Termine verbindlich einzuhalten. Bei 

Verzögerungen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, verschieben sich die von der 

Verzögerung betroffenen Ausführungsfristen angemessen; die gesetzlichen Ansprüche der Parteien 

bleiben hiervon unberührt. 

10.2 Der Auftraggeber kann im Fall des Verzuges den Verzögerungsschaden verlangen. Ferner kann der 

Auftraggeber den Vertrag ganz oder teilweise entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, d.h. bei 

einer Teilkündigung nur bezogen auf die in Verzug befindliche Leistung, kündigen, wenn er dem 

Auftragnehmer erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt hat. Der Auftragnehmer ist in 

diesem Fall dem Auftraggeber zum Ersatz des durch die Kündigung des Vertrages entstehenden 

Schadens verpflichtet. Anstelle des durch die Kündigung entstehenden Schadens, kann der 

Auftraggeber Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Sinne von § 284 BGB verlangen. Die Fristsetzung 

ist in den gesetzlich genannten Fällen gem. §§ 281 Abs. 2, 323 Abs. 2 BGB entbehrlich. Es gelten die 

Sätze 4 und 5 der Ziffer 15.2 entsprechend. 

10.3 Des Weiteren ist der Auftraggeber für den Fall der Überschreitung eines im Vertrag als vertrags-

strafenrelevant vereinbarten Termins berechtigt, für jeden Werktag, an dem sich der Auftragnehmer 

mit der Einhaltung des Termins in Verzug befindet, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,2% des 

Auftragswertes* für die in Verzug befindliche Leistung zu verlangen. Insgesamt darf die Summe der 

aufgrund dieser Regelung zu zahlenden Vertragsstrafen jedoch nicht mehr als 5% des Auftrags-

wertes* für die in Verzug befindliche Leistung betragen. 

10.4 Soweit vereinbart, ist der Auftraggeber für den Fall der Überschreitung vereinbarter Reaktionszeiten* 

berechtigt, für jeweils angefangene 25% Überschreitung der Reaktionszeit* innerhalb der Service-

zeiten* eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,1% der jährlichen Vergütung maximal jedoch 1% der 

jährlichen Gesamtvergütung pro Verzugsfall zu verlangen. Dies gilt nicht, soweit der Auftragnehmer 

die Überschreitung nicht zu vertreten hat. Insgesamt darf die Summe der aufgrund dieser Regelung 

pro Vertragsjahr zu zahlenden Vertragsstrafe nicht mehr als 5% der jährlichen Gesamtvergütung pro 

Vertragsjahr betragen. 

10.5 § 341 Abs. 3 BGB findet mit der Maßgabe Anwendung, dass die Strafe bis zum Ablauf von zwölf 

Monaten seit ihrer Verwirkung geltend gemacht werden kann. Die Summe aller zu zahlenden Ver-
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tragsstrafen beträgt maximal 5% des Auftragswertes*. Die Vertragsstrafen werden auf 

Schadensersatzansprüche angerechnet. 

11 Schlechtleistung 

Wird eine Leistung nicht vertragsgemäß erbracht, ist der Auftraggeber berechtigt, vom Auftragnehmer 

zu verlangen, die Leistung ohne Mehrkosten für den Auftraggeber innerhalb angemessener Frist 

vertragsgemäß zu erbringen. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht zu 

vertreten hat. 

Die sonstigen Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere auf Schadens- oder Aufwendungsersatz 

und sein Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund gemäß Ziffer 15.2, bleiben hiervon unberührt. 

12 Schutzrechte Dritter 

12.1 Macht ein Dritter gegenüber dem Auftraggeber Ansprüche wegen der Verletzung von Schutzrechten 

durch die Leistungen des Auftragnehmers geltend und wird deren Nutzung hierdurch beeinträchtigt 

oder untersagt, haftet der Auftragnehmer unbeschadet der Rechte des Auftraggebers gemäß Ziffer 11 

wie folgt: 

 Der Auftragnehmer kann nach seiner Wahl und auf seine Kosten entweder die Leistungen so än-

dern oder ersetzen, dass sie das Schutzrecht nicht verletzen, aber im Wesentlichen doch den ver-

einbarten Funktions- und Leistungsmerkmalen in für den Auftraggeber zumutbarer Weise ent-

sprechen, oder den Auftraggeber von Ansprüchen gegenüber dem Schutzrechtsinhaber freistel-

len. 

 Ist die Änderung und der Ersatz dem Auftragnehmer unmöglich oder nur zu unverhältnismäßigen 

Bedingungen möglich, hat er das Recht, die betroffenen Leistungen gegen Erstattung der entrich-

teten Vergütung zurückzunehmen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber dabei eine ange-

messene Auslauffrist zu gewähren, es sein denn, dies ist nur zu unzumutbaren rechtlichen oder 

sonstigen Bedingungen möglich. 

12.2 Die Parteien werden sich wechselseitig unverzüglich über geltend gemachte Ansprüche Dritter 

verständigen. Der Auftraggeber wird die behauptete Schutzrechtsverletzung nicht anerkennen und 

jegliche Auseinandersetzung einschließlich etwaiger außergerichtlicher Regelungen entweder dem 

Auftragnehmer überlassen oder nur im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer führen. Der Auftrag-

nehmer erstattet dem Auftraggeber notwendige Verteidigungskosten und sonstige Schäden, soweit 

dem Auftraggeber aus Rechtsgründen die geeigneten Abwehrmaßnahmen und Vergleichsver-

handlungen vorbehalten bleiben bzw. bleiben müssen. Der Auftraggeber hat in diesem Fall Anspruch 

auf einen Vorschuss in Höhe der geschätzten Verteidigungskosten. 

12.3 Soweit der Auftraggeber die Schutzrechtsverletzung selbst zu vertreten hat, sind Ansprüche gegen 

den Auftragnehmer ausgeschlossen. 

13 Haftungsbeschränkung 

Sofern keine andere vertragliche Haftungsvereinbarung vorliegt, gelten für alle gesetzlichen und 

vertraglichen Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Auftraggebers folgende Regelungen: 

13.1 Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen wird die Haftung für den Vertrag insgesamt grundsätzlich 

auf den Auftragswert* beschränkt. Beträgt der Auftragswert* weniger als 50.000,- €, wird die Haftung 

auf 50.000,- € beschränkt. Im Falle von Sachschäden ist die Haftung auf eine Million Euro beschränkt, 

wenn der Auftragswert* geringer als eine Million Euro ist. 

13.2 Bei Verlust von Daten haftet der Auftragnehmer nur für denjenigen Aufwand, der bei ordnungs-

gemäßer und regelmäßiger Datensicherung* durch den Auftraggeber für die Wiederherstellung der 

Daten erforderlich gewesen wäre. Die Beschränkung gilt nicht, wenn und soweit die Datensicherung* 

Bestandteil der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen ist. 

13.3 Ansprüche aus entgangenem Gewinn sind ausgeschlossen, soweit nichts anderes vereinbart ist. 
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13.4 Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, 

bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Arglist, soweit das Produkt-

haftungsgesetz zur Anwendung kommt, sowie bei Garantieversprechen, soweit bzgl. letzteren nichts 

anderes geregelt ist.  

14 Mitwirkung des Auftraggebers  

14.1 Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer die erforderlichen Informationen und Unterlagen aus seiner 

Sphäre rechtzeitig zur Verfügung stellen. Der Auftraggeber wird den Mitarbeitern des Auftragnehmers 

Zugang zu seinen Räumlichkeiten und der dort vorhandenen informationstechnischen Infrastruktur 

rechtzeitig gewähren und die bei ihm vorhandenen Dokumentationen rechtzeitig übergeben, jeweils 

soweit dies zur Erbringung der Leistung erforderlich ist und die gesetzlichen und vereinbarten 

persönlichen Voraussetzungen (z.B. Sicherheitsüberprüfungen nach Sicherheitsüberprüfungs-

gesetz - SÜG -) erfüllt sind. Kommt der Auftraggeber seinen Mitwirkungsleistungen trotz Aufforderung 

des Auftragnehmers nicht, nicht rechtzeitig oder unvollständig nach, kann der Auftragnehmer ein 

Angebot unterbreiten, diese Leistungen selbst anstelle des Auftraggebers zu erbringen. Sonstige 

Ansprüche des Auftragnehmers bleiben unberührt. 

14.2 Bei vereinbartem Teleservice* wird der Auftraggeber entsprechend den Festlegungen in einer Tele-

servicevereinbarung die notwendigen technischen Einrichtungen auf seiner Seite bereitstellen und 

den Zugriff auf das System ermöglichen. 

14.3 Die ordnungsgemäße Datensicherung* obliegt dem Auftraggeber. 

15 Laufzeit und Kündigung  

15.1 Ist die Dauer des Dienstvertrages weder vereinbart, noch aus der Beschaffenheit oder dem Zweck der 

Leistungen zu entnehmen, kann dieser von jeder Partei mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf 

eines Kalendermonats ganz oder teilweise gekündigt werden, frühestens jedoch zum Ende einer im 

Vertrag vereinbarten Mindestvertragsdauer. Im Vertrag kann eine andere Kündigungsfrist vereinbart 

werden. 

15.2 Zudem kann der Vertrag von jedem Vertragspartner bei Vorliegen eines wichtigen Grundes - ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist - innerhalb einer angemessenen Zeit ab Kenntnis des 

Kündigungsgrundes ganz oder teilweise gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn 

Tatsachen gegeben sind, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände 

des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen der Vertragspartner die Fortsetzung des 

Vertrages nicht mehr zugemutet werden kann. Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer 

vertraglichen Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe gesetzten Frist 

oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, soweit nicht gemäß § 314 i.V.m. § 323 Absatz 2 BGB eine 

Fristsetzung entbehrlich ist. Im Falle der Kündigung aus wichtigem Grund hat der Auftragnehmer 

Anspruch auf Vergütung für die bis zum Wirksamwerden der Kündigung aufgrund des Vertrages 

erbrachten Leistungen. Die Vergütung entfällt aber für solche Leistungen, für die der Auftraggeber 

darlegt, dass sie für ihn aufgrund der Kündigung ohne Interesse sind. 

16 Pflichten nach Vertragsende 

16.1 Mit Vertragsende hat der Auftragnehmer unverzüglich und unaufgefordert sämtliche vom Auftraggeber 

erhaltenen Unterlagen, Hilfsmittel, Materialien oder Gegenstände herauszugeben, die ihm zum 

Zwecke der Vertragsausführung bestimmungsgemäß nicht dauerhaft überlassen wurden. Dies gilt 

auch für alle Kopien. Des Weiteren sind alle Leistungsergebnisse in jeder Form an den Auftraggeber 

zu übergeben; soweit die Einräumung ausschließlicher Rechte vereinbart ist, gilt dies inklusive der 

erstellten Kopien. 

16.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, an Stelle der Herausgabe ganz oder teilweise die sichere Löschung 

oder Vernichtung zu verlangen. Diese ist dem Auftraggeber auf Verlangen und nach seiner Wahl 

durch entsprechende Erklärung oder anderweitig nachzuweisen. Gesetzliche Aufbewahrungspflichten 

bleiben unberührt. 
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17 Änderung der Leistung nach Vertragsschluss 

Der Auftraggeber kann nach Vertragsschluss jederzeit Änderungen des Umfangs der Leistungen 

verlangen, es sei denn, dies ist für den Auftragnehmer unzumutbar. Das Änderungsverfahren ist auf 

einem Formular gemäß Muster 2 - Änderungsverfahren Dienstleistung - zu dokumentieren, soweit 

nichts anderes vereinbart ist. Ändert sich der Umfang der vereinbarten Leistungen des 

Auftragnehmers, kann der Auftragnehmer verlangen, dass der Vertrag entsprechend angepasst wird. 

Unbeschadet dessen gilt § 2 der VOL/B (Fassung 2003). 

18 Haftpflichtversicherung  

18.1 Soweit vereinbart, weist der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers nach, dass er über eine 

im Rahmen und Umfang marktübliche Industriehaftpflichtversicherung oder eine vergleichbare 

Versicherung aus einem Mitgliedsstaat der EU verfügt. 

18.2 Der Auftragnehmer wird diesen Versicherungsschutz bis zum Ende des EVB-IT Dienstvertrages 

aufrechterhalten. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber nach 

erfolgloser angemessener Fristsetzung zur Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn ihm ein 

Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist. Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers, 

insbesondere Schadensersatzansprüche, bleiben hiervon unberührt. 

19 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 

19.1 Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch den Auftragnehmer erhoben, verarbeitet oder 

genutzt, wird der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers eine den gesetzlichen Vorschriften 

genügende Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung abschließen. 

19.2 Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass alle Personen, die von ihm mit der Bearbeitung oder Erfüllung 

des Vertrages betraut sind, die gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz beachten. Die 

nach Datenschutzrecht erforderliche Verpflichtung auf das Datengeheimnis ist spätestens vor der 

erstmaligen Aufnahme der Tätigkeit vorzunehmen und dem Auftraggeber auf Verlangen 

nachzuweisen. 

19.3 Der Auftraggeber kann den Vertrag ganz oder teilweise außerordentlich kündigen, wenn der 

Auftragnehmer seinen Pflichten gemäß Ziffern 19.1 und 19.2 schuldhaft innerhalb einer gesetzten 

angemessenen Frist nicht nachkommt oder dem Auftraggeber ein weiteres Festhalten am Vertrag 

nicht zumutbar ist, weil der Auftragnehmer Datenschutzvorschriften vorsätzlich oder grob fahrlässig 

verletzt hat. 

19.4 Die Parteien sind verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten vertraulichen 

Informationen, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, insbesondere nicht an 

Dritte weiterzugeben oder anders als zu vertraglichen Zwecken zu verwerten. Der Erfahrungsaus-

tausch des Auftraggebers mit und innerhalb der öffentlichen Hand bleibt unbenommen, ebenso wie 

die Erfüllung gesetzlicher Pflichten des Auftraggebers. Unberührt bleibt die Pflicht zum vertraulichen 

Umgang mit auf der Grundlage des Vertrages erlangten Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. 

19.5 Der Auftragnehmer ist berechtigt, vertrauliche Informationen nur an solche Unterauftragnehmer weiter-

zugeben, deren Einsatz der Auftraggeber ausdrücklich zugestimmt hat, wenn und soweit diese 

vertraulichen Informationen für die Erbringung der jeweiligen Leistungen durch den Unter-

auftragnehmer erforderlich sind („need-to-know“-Prinzip). Dies gilt nur, wenn sich der Unterauftrag-

nehmer zuvor dem Auftragnehmer gegenüber mindestens in gleichem Umfang zur Vertraulichkeit 

verpflichtet hat, wie der Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber. Dabei muss die Weitergabe der 

vertraulichen Informationen durch den Unterauftragnehmer ausgeschlossen sein; soweit nicht der 

Auftraggeber jeweils zuvor einer Weitergabe ausdrücklich zugestimmt hat. 

19.6 Vertrauliche Informationen sind Informationen, die ein verständiger Dritter als schützenswert ansehen 

würde oder die als vertraulich gekennzeichnet sind; dies können auch solche Informationen sein, die 

während einer mündlichen Präsentation oder Diskussion bekannt werden. Vertrauliche Informationen 

dürfen ausschließlich zum Zweck der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag eingesetzt 
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werden. Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht für Informationen, die den Parteien bereits 

rechtmäßig bekannt sind oder außerhalb des Vertrages ohne Verstoß gegen eine Vertrau-

lichkeitsverpflichtung bekannt werden. 

20 Zurückbehaltungsrechte 

Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, es 

sei denn, der Auftraggeber bestreitet die zugrunde liegenden Gegenansprüche nicht oder diese sind 

rechtskräftig festgestellt. 

21 Textform 

Soweit nichts anderes geregelt ist, bedürfen vertragliche Mitteilungen und Erklärungen mindestens der 

Textform. 

22 Anwendbares Recht 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Normen, die in eine andere 

Rechtsordnung verweisen und unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 

Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG*). 
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Begriffsbestimmungen 

  

Auftragswert Der Auftragswert ist die Summe aller Vergütungen aus dem Vertrag. 

 

CISG United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den 

internationalen Warenkauf). 

 

Datensicherung Datensicherung umfasst alle technischen und organisatorischen Maß-

nahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit, Integrität und Konsistenz 

der auf dem IT-System gespeicherten und für Verarbeitungszwecke ge-

nutzten Daten und Software.  

 

Nebenkosten Aufwendungen des Auftragnehmers, die zur Leistungserbringung not-

wendig und keine Reisekosten sind. 

 

Objektcode Zwischenergebnis eines Compiler- bzw. Übersetzungsvorgangs des 

Quellcodes* eines Programms. 

 

Quellcode Code eines Programms in der Fassung der Programmiersprache. 

 

Reaktionszeit Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer mit der Leistung zu be-

ginnen hat. Der Zeitraum beginnt mit dem Zugang der entsprechenden 

Meldung oder Eintritt des vereinbarten Ereignisses während der verein-

barten Servicezeiten* und läuft ausschließlich während der vereinbarten 

Servicezeiten*. Geht eine Meldung außerhalb der vereinbarten Service-

zeiten* ein oder tritt das vereinbarte Ereignis außerhalb der Servicezeiten 

ein*, beginnt die Reaktionszeit* mit Beginn der nächsten Servicezeit*. 

 

Servicezeit  Zeiten, innerhalb derer der Auftraggeber Anspruch auf vertraglich ge-

schuldete Leistungen durch den Auftragnehmer hat. 

 

Teleservice Leistungen unter Inanspruchnahme von technischen Einrichtungen zur 

Fernkommunikation von einem Standort außerhalb des Einsatzortes der 

Leistungen. 

 

Werkzeug Hilfsmittel für die Entwicklung und Bearbeitung der Leistungen. 
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Ergänzende Vertragsbedingungen für die Instandhaltung von Hardware 

– EVB-IT Instandhaltungs-AGB – 

1 Gegenstand des Vertrages 

1.1 Gegenstand des Vertrages sind die dort vereinbarten Instandhaltungsleistungen des Auftragnehmers 

für die vereinbarte Hardware. 

1.2 Die Instandhaltungsleistungen werden in der Regel als Werkleistungen erbracht. 

1.3 Soweit nicht anders vereinbart, erbringt der Auftragnehmer die Instandhaltungsleistungen zu dem bei 

Leistungserbringung aktuellen Stand der Technik. 

1.4 Der Auftragnehmer ist zur Erbringung der vereinbarten Instandhaltungsleistungen mit Hilfe von auto-

matisierten Verfahren nur dann berechtigt, wenn er im Angebot das zu verwendende Produkt benennt 

und gleichzeitig den Tatsachen entsprechend gewährleistet, dass dieses Produkt keine Kommunikati-

onsfunktionen zu Dritten und keine andere den Interessen des Auftraggebers zuwiderlaufende Funkti-

onalität aufweist. Insbesondere darf das Produkt keine Funktionalitäten zum Ausspähen von Daten 

enthalten, keine Informationen über die IT-Systeme, deren Daten, deren Lizenzierung oder das Be-

nutzerverhalten an Dritte übermitteln, zu anderen Zwecken als für die Erbringung der Instandhaltungs-

leistungen oder derart speichern, dass Dritte darauf Zugriff nehmen könnten. Die Auswechslung bzw. 

der Einsatz eines neuen Releases* des Produktes bedarf der ausdrücklichen Einwilligung des Auf-

traggebers im Einzelfall. Der Auftraggeber wird einwilligen, wenn der Auftragnehmer in Bezug auf das 

neu einzusetzende Produkt die oben genannte Gewährleistung übernommen hat. Liegen zureichende 

tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass das Produkt den vorgenannten Anforderungen nicht ent-

spricht und kann der Auftragnehmer diese nicht ausräumen, kann der Auftraggeber den Einsatz des 

Produktes untersagen. 

1.5 Soweit der Auftragnehmer im Rahmen der Instandhaltung Hard- und/oder Software bzw. Teile davon 

überlässt, dürfen diese keine Schaden stiftende Software*, z.B. in der Firmware, enthalten. Dies ist in 

geeigneter Form zu einem angemessenen Zeitpunkt vor der Lieferung zu prüfen. Der Auftragnehmer 

erklärt jeweils, dass die Prüfung keinen Hinweis auf Schaden stiftende Software* ergeben hat. Diese 

Regelung gilt für jede, auch die vorläufige und Vorabüberlassung, z.B. zu Testzwecken.  

Der Auftragnehmer gewährleistet darüber hinaus, dass die von ihm zu liefernde Hard- und/oder Soft-

ware frei von Funktionen ist, die die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der Hardware, anderer 

Hard- und/oder Software oder von Daten gefährden und den Vertraulichkeits- oder Sicherheitsinteres-

sen des Auftraggebers zuwiderlaufen durch: 

 Funktionen zum unerwünschten Absetzen/Ausleiten von Daten, 

 Funktionen zur unerwünschten Veränderung/Manipulation von Daten oder der Ablauflogik oder 

 Funktionen zum unerwünschten Einleiten von Daten oder unerwünschte Funktionserweiterungen. 

Unerwünscht ist eine mögliche Aktivität einer Funktion, wenn die Aktivität so weder vom Auftraggeber 

in seiner Leistungsbeschreibung gefordert, noch vom Auftragnehmer unter konkreter Beschreibung 

der Aktivität oder ihrer Funktionsweise angeboten, noch im Einzelfall vom Auftraggeber ausdrücklich 

autorisiert („opt-in“) wurde. 

1.6 Soweit nicht anders vereinbart, ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, Instandhaltungsleistungen für 

Hardware zu erbringen, soweit diese vom Herstellersupport abhängen, der Hersteller diesen Support 

nicht mehr anbietet und der Auftragnehmer die betroffenen Leistungen aus von ihm nicht zu vertre-

tenden Gründen auch nicht anderweitig ihm zumutbar erbringen kann. 

2 Art und Umfang der Instandhaltungsleistungen 

2.1 Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft (Störungsbeseitigung)  

Ist Störungsbeseitigung vereinbart, trifft der Auftragnehmer die dafür notwendigen Maßnahmen. Der 

Auftragnehmer erklärt die Betriebsbereitschaft der instand gesetzten Hardware und weist diese auf 

Verlangen des Auftraggebers – soweit technisch möglich – in angemessenem Umfang nach. 
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Tritt die gleiche Störung* binnen sieben Tagen nach Erklärung der Betriebsbereitschaft wieder auf und 

beruht die Störung* auf der gleichen Ursache, gilt sie als nicht beseitigt. Hat der Auftraggeber die 

Störung* vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht und ist eine Pauschalvergütung für die Instand-

haltung vereinbart, kann der Auftragnehmer vom Auftraggeber eine angemessene Vergütung für die 

Störungsbeseitigung verlangen. 

2.2 Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft (vorbeugende Maßnahmen)  

Zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der Hardware gehören alle zur Vermeidung zukünftiger 

Störungen* z.B. in einem Wartungskonzept vereinbarten Maßnahmen des Auftragnehmers. Dies 

umfasst z.B. den regelmäßigen Austausch von Verschleißteilen* und den Austausch von Hardwaretei-

len rechtzeitig vor Ende ihres Lebenszyklus. Erfasst ist auch die Überlassung und Installation von 

neuen Programmständen* von hardwarenaher Software, z.B. Firmware, Microcodes und Treibersoft-

ware, jeweils soweit diese zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft erforderlich sind. 

2.3 Übernahme von Ersatzhardware* oder Ersatzteilen*  

Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind Ersatzhardware* und Ersatzteile* durch den Auftraggeber zu 

übernehmen, wenn sie der Beseitigung oder Vermeidung von Störungen* dienen. Zur Übernahme ist 

der Auftraggeber nicht verpflichtet, wenn Ersatzhardware* bzw. Ersatzteile* zusätzlich zu vergüten 

sind oder ihm dies nicht zuzumuten ist, z.B. weil diese wesentlich von der zu ersetzenden Hardware 

abweichen.  

Übernimmt der Auftraggeber eine neue Hardware aus einem solchen Grunde nicht, wird der 

Auftragnehmer auf Wunsch des Auftraggebers eine andere Lösung vorschlagen, sofern eine solche 

möglich und zumutbar ist. 

Übernimmt der Auftraggeber eine neue Hardware, gilt Folgendes: 

 Enthält die neue Hardware mehr Funktionalität als die im Vertrag aufgeführte Hardware („Mehr-

leistung“), ist der Auftraggeber zur Zahlung einer Mehrvergütung nur verpflichtet, wenn er diese 

Mehrleistung nutzen will. Dazu zählt auch der Fall, dass er die Mehrleistung nutzt, obwohl er die 

neue Hardware
 
auch ohne die Mehrleistung vertragsgemäß nutzen könnte, nicht jedoch der Fall, 

dass er die bisherige Funktionalität nur zusammen mit der Mehrleistung nutzen kann. Eine Mehr-

vergütung entfällt, soweit die Überlassung der neuen Hardware bereits Gegenstand der Leis-

tungsverpflichtung gemäß Ziffer 2.1 ist. 

 Entstehen ihm durch die Nutzung der neuen Hardware höhere Kosten als zuvor, gehen diese zu 

Lasten des Auftragnehmers. Dies gilt nicht, soweit diese höheren Kosten darauf zurückzuführen 

sind, dass der Auftraggeber vorhandene Mehrleistungen nutzen will. Satz 2 des ersten Aufzäh-

lungspunktes dieser Ziffer 2.3 gilt entsprechend. 

2.4 Hotline 

2.4.1 Ist eine Hotline vereinbart und finden sich keine abweichenden Regelungen dazu im Vertrag, nimmt 

der Auftragnehmer telefonische Störungsmeldungen, soweit eine Störungsbeseitigung vereinbart ist 

und, soweit vereinbart, Fragen zur Nutzung der Hardware auf. Der Auftragnehmer wird, soweit 

möglich, die gemeldete Störung* durch telefonische Anleitung oder, soweit vereinbart, durch 

Teleservice* noch während des Telefonats beseitigen und, wenn vereinbart, Fragen zur Nutzung der 

Hardware beantworten. Ist dies in zumutbarer Zeit nicht gelungen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, 

 die Fragen zur Nutzung anderweitig zu klären und die Antworten telefonisch oder per E-Mail zu 

übermitteln bzw. 

 die Störungsmeldung zur Störungsbeseitigung innerhalb seiner Supportorganisation weiterzulei-

ten. Ist keine Störungsbeseitigung gemäß Ziffer 2.1 vereinbart, unterbreitet der Auftragnehmer 

dem Auftraggeber ein Angebot zur Störungsbeseitigung auf der Grundlage der vereinbarten Ver-

gütung oder, wenn eine solche nicht vereinbart ist, zu angemessenen Bedingungen. 

Ist die Nutzung eines Ticketsystems* vereinbart, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Störungsmel-

dung nebst erläuternder Informationen in dieses einzustellen. Dies gilt unabhängig davon, ob die 

Störungsmeldung bereits im Telefonat erledigt wurde oder nicht. 
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2.4.2 Soweit nicht anders vereinbart, ist jeder geschulte Nutzer beim Auftraggeber zur Nutzung der Hotline 

berechtigt. 

2.4.3 Der Auftragnehmer wird für die Hotline nur Personal einsetzen, das zur Erfassung und ersten Klärung 

der Störungsmeldung qualifiziert ist. Soweit nicht anders vereinbart, ist die Hotline deutschsprachig zu 

besetzen. 

2.4.4 Soweit nicht anders vereinbart, ist die Nutzung von automatisierten Sprachdialogsystemen (Interactive 

Voice Response Systemen, IVR) nur zur Entgegennahme und einer ersten Zuordnung von Anrufen 

zulässig. 

2.4.5 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Hotline personell und technisch so auszustatten, dass innerhalb 

der vereinbarten Servicezeiten* ihre ständige Erreichbarkeit gewährleistet ist. Er hat dabei das zu 

erwartende Aufkommen an Fragen zur Nutzung und Störungsmeldungen zu berücksichtigen und die 

Möglichkeit paralleler telefonischer Fragen bzw. Störungsmeldungen sicher zu stellen. Kann die 

Beseitigung einer Störung* bzw. die Beantwortung komplexer Anwenderfragen nicht durchgängig von 

demselben Mitarbeiter des Auftragnehmers bis zum erfolgreichen Abschluss betreut werden, ist der 

Vorgang und dessen Bearbeitungsfortschritt so zu protokollieren, dass durch den Mitarbeiterwechsel 

kein wesentlicher Zeitverlust entsteht. 

2.4.6 Jede Partei trägt die bei ihr anfallenden Telekommunikationskosten selbst. Der Auftragnehmer ist 

nicht berechtigt, die Hotline über Mehrwertdienste-, Mobilfunkrufnummern, Auslandsrufnummern oder 

andere Rufnummern anzubieten, die gegenüber dem Inlandsfestnetztarif Zusatzkosten verursachen. 

3 Verlagerung bzw. Modifikation von Hardware durch den Auftraggeber 

Der Auftraggeber ist zur Verlagerung von Hardware an einen anderen als den vertraglich vereinbarten 

Standort bzw. zu deren Modifikation berechtigt. Er hat dies dem Auftragnehmer unter Nennung der 

Details rechtzeitig anzuzeigen. Jeder Vertragspartner kann verlangen, dass der Vertrag entsprechend 

den Modifikationen, die der neue Standort bzw. die Modifikation der Hardware für die Rechte und 

Pflichten der Vertragspartner verursacht, angepasst wird. Soweit keine einvernehmliche Vereinbarung 

über etwaige Anpassungen erzielt werden kann, 

 gehen mögliche Einschränkungen in den Auftragnehmer- oder Herstellergarantien zu Lasten des 

Auftraggebers, 

 trägt der Auftraggeber bei Modifikationen die Beweislast dafür, dass eine spätere Störung nicht 

auf der Modifikation beruht. 

4 Störungsklassifizierung 

4.1 Soweit im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, wird zwischen folgenden drei Störungsklassen unter-

schieden: 

4.1.1 Eine betriebsverhindernde Störung* liegt vor, wenn die Nutzung der Hardware unmöglich oder 

schwerwiegend eingeschränkt ist. 

4.1.2 Eine betriebsbehindernde Störung* liegt vor, wenn die Nutzung der Hardware erheblich eingeschränkt 

ist. Eine betriebsbehindernde Störung* liegt auch vor, wenn die leichten Störungen* insgesamt zu 

einer nicht unerheblichen Einschränkung der Nutzung der Hardware führen. 

4.1.3 Eine leichte Störung* liegt vor, wenn die Nutzung der Hardware ohne oder mit unwesentlichen 

Einschränkungen möglich ist. 

5 Service-, Reaktions- und Wiederherstellungszeiten* 

5.1 Sind keine Servicezeiten* vereinbart, gelten die Zeiträume von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 

17:00 Uhr (mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage am Erfüllungsort) als Servicezeiten*. 

5.2 Sind keine Reaktionszeiten* vereinbart, ist mit den Instandhaltungsleistungen unverzüglich nach Zu-

gang der entsprechenden Meldung oder Eintritt des vereinbarten Ereignisses innerhalb der vereinbar-

ten Servicezeiten* zu beginnen. Sind keine Wiederherstellungszeiten* vereinbart, sind die Instandhal-

tungsleistungen in angemessener Frist abzuschließen. 

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".



 

 

 

(vo 

5 EVB-IT Instandhaltungs-AGB Seite 5 

  

Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Instandhaltungs-AGB definiert. 

Version 2.0 vom 17.03.2016
 

5.3 Hält der Auftragnehmer vereinbarte Reaktions- und/oder Wiederherstellungszeiten* nicht ein, gerät er 

nach deren Überschreitung auch ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die Fristüberschrei-

tung nicht zu vertreten hat. 

5.4 Bei werkvertraglichen Instandhaltungsleistungen genügt bei erfolgreicher und fristgemäßer Erledigung 

zur Fristwahrung eine Wiederherstellungserklärung, z.B. bei Beseitigung einer Störung* die Erklärung 

der Betriebsbereitschaft. 

6 Ersatzgegenstände* 

6.1 Ersatzgegenstände* müssen von mindestens gleicher Qualität und zum Zeitpunkt des Austausches 

neuwertig sein. 

6.2 Ersatzgegenstände* sind nur einzusetzen, soweit eine Störung* nicht anders zu beseitigen bzw. 

soweit dies zur vereinbarten Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft* erforderlich und der Einsatz 

dem Auftraggeber zumutbar ist. Soweit Ersatzgegenstände* vom Auftraggeber zu vergüten sind, gilt 

Ziffer 10.4. 

6.3 Führt eine Instandhaltungsleistung zum Einsatz von Ersatzgegenständen*, räumt der Auftragnehmer 

dem Auftraggeber zu diesem Zeitpunkt das Eigentum daran ein. Er wird dem Auftraggeber die zur 

Aktualisierung des Inventarverzeichnisses nötigen Informationen übermitteln. Hierzu gehören 

insbesondere Gerätebezeichnungen, Seriennummern sowohl der Ersatzgegenstände* als auch der 

ausgetauschten Gegenstände. 

6.4 Der Auftragnehmer wird die ausgetauschten Gegenstände auf Wunsch des Auftraggebers gemäß den 

gesetzlichen Vorgaben ohne gesonderte Vergütung entsorgen oder recyclen. Dies gilt auch für die 

Entsorgung oder das Recycling der Verpackung des Ersatzgegenstandes*. Die Entsorgung oder das 

Recycling hat jeweils fachgerecht zu erfolgen und erfolgt, soweit nicht anders vereinbart, nach Wahl 

des Auftragnehmers. 

6.5 Enthält der zu entsorgende Gegenstand Datenträger, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber bei 

dessen Austausch auf diese Tatsache gesondert hinzuweisen und ihm anzubieten, die Datenträger 

vor der Mitnahme zu übergeben. Macht der Auftraggeber von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch, hat 

die Entsorgung des Datenträgers durch den Auftragnehmer so zu erfolgen, dass die gespeicherten 

Daten weder lesbar noch rekonstruierbar sind. 

6.6 Der Auftraggeber ist vor der Mitnahme berechtigt, zur Entsorgung Teile des Gegenstandes zu 

entfernen. 

7 Dokumentation 

Der Auftragnehmer dokumentiert die durchgeführten Instandhaltungsleistungen in angemessener Art 

und Weise und, soweit nicht anders vereinbart, in deutscher Sprache in einem üblichen 

elektronischen Format und macht sie dem Auftraggeber zugänglich. Zur Dokumentation gehört auch 

die Führung einer Übersicht über den Einsatz von Ersatzgegenständen* und neuen Programmstän-

den* hardwarenaher Software. Ebenso übergibt er eine Aufstellung der Seriennummern und 

Begleitunterlagen und vom Hersteller zur Verfügung gestellte Handbücher und Dokumentationen der 

Ersatzgegenstände*. 

8 Mitteilungspflichten des Auftragnehmers 

8.1 Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteilen, wenn eine Vorgabe, 

oder Forderung des Auftraggebers oder eine sich aus den vertraglichen Pflichten des Auftragnehmers 

ergebende Handlung in wesentlichem Umfang fehlerhaft, unvollständig, widersprüchlich oder nicht wie 

vereinbart ausführbar ist, bzw. eine für den Auftraggeber wirtschaftlichere Lösung besteht. Er wird 

darüber hinaus mitteilen, wenn die Hardware und/oder deren Betriebssituation nicht oder nicht mehr 

dem jeweils aktuellen Stand der Technik oder den Anforderungen an die IT-Sicherheit entspricht. 

8.2 Er haftet für die Nichterfüllung dieser Pflichten dann nicht, wenn er diese Umstände anlässlich der Er-

bringung der Instandhaltungsleistungen nicht hätte erkennen müssen. Sofern mit zumutbarem Auf-

wand möglich, hat er dem Auftraggeber gleichzeitig die ihm erkennbaren Folgen in Textform mitzutei-
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len. Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, Untersuchungen und Prüfungen vorzunehmen, die nicht 

für die Erbringung der Instandhaltungsleistungen erforderlich sind. 

9 Personal des Auftragnehmers, Subunternehmer 

9.1 Der Auftragnehmer erbringt die Leistung durch Personal, das entsprechend den vertraglichen Verein-

barungen qualifiziert ist. Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, für die 

Erbringung von ggf. geschuldeten Leistungen vor Ort nur Personal einzusetzen, welches bereit ist, 

sich aufgrund des Verpflichtungsgesetzes verpflichten zu lassen. Die Kommunikation mit dem 

Auftraggeber erfolgt in deutscher Sprache, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

9.2 Der Auftragnehmer darf zur Leistungserbringung Subunternehmer nur einsetzen oder eingesetzte 

Subunternehmer nur auswechseln, wenn der Auftraggeber dem ausdrücklich zustimmt. Die Zustim-

mung kann nicht aus sachwidrigen Gründen verweigert werden. Die Einarbeitung des neuen 

Subunternehmers erfolgt auf Kosten des Auftragnehmers. Für die im Angebot des Auftragnehmers 

benannten Subunternehmer gilt die Zustimmung des Auftraggebers als erteilt. 

10 Vergütung 

10.1 Soweit nichts anderes vereinbart ist, verstehen sich vereinbarte Pauschalen stets als Pauschalfest-

preise*. Nachforderungen durch den Auftragnehmer sind ausgeschlossen, soweit die Parteien keine 

Änderung der Leistungen oder des Preises vereinbaren. 

10.2 Ist im Vertrag für eine Instandhaltungsleistung Vergütung nach Aufwand vereinbart, gilt Folgendes: 

10.2.1 Die Vergütung nach Aufwand ist das Entgelt für den Zeitaufwand, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

Reisezeiten, Reisekosten und Nebenkosten* werden entsprechend der vertraglichen Vereinbarung 

vergütet. Vom Auftraggeber zu vertretende Wartezeiten des Auftragnehmers werden wie Arbeitszeiten 

vergütet. Der Auftragnehmer muss sich jedoch anrechnen lassen, was er durch die Nichterbringung 

seiner Leistung erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt oder zu erwerben 

böswillig unterlässt. Die Zahlung einer Vergütung nach Aufwand setzt vom Auftragnehmer 

unterschriebene Nachweise über die Leistungen und die weiteren geltend gemachten Kosten, z.B. 

entsprechend Muster 2 - Leistungsnachweis Instandhaltungsvertrag - voraus. 

10.2.2 Ist bei Vergütung nach Aufwand eine Obergrenze vereinbart, ist der Auftragnehmer auch bei 

Überschreitung dieser Grenze zur vollständigen Erbringung der vereinbarten Leistung verpflichtet. 

Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Überschreitung nicht zu vertreten hat. Der Auftragnehmer 

ist jedoch in diesem Fall verpflichtet, die vereinbarte Leistung gegen zusätzliche Vergütung nach 

Aufwand zu den vereinbarten Sätzen vollständig zu erbringen, sofern der Auftraggeber dies verlangt. 

10.2.3 Soweit nicht anders vereinbart, hat der Auftragnehmer bei Vergütung nach Aufwand innerhalb der 

vereinbarten Reaktionszeit* nach Wahl des Auftraggebers entweder ein Pauschalfestpreisangebot 

oder einen verbindlichen Kostenanschlag auf der Grundlage der im Vertrag vereinbarten Preise 

vorzulegen. Zu benennen sind darüber hinaus Art und Umfang der Leistungen sowie verbindliche 

Ausführungsfristen. Eine Vergütung für den Kostenanschlag und die Angebotserstellung erfolgt nicht. 

Der Auftraggeber wird das Angebot unverzüglich annehmen oder ablehnen. 

10.2.4 Je Kalendertag wird nicht mehr als ein Tagessatz vergütet, soweit nichts anderes vereinbart ist. Ein 

vereinbarter Tagessatz kann nur dann in Rechnung gestellt werden, wenn mindestens acht 

Zeitstunden geleistet wurden. Wurden weniger als acht Zeitstunden pro Tag geleistet, sind diese 

anteilig in Rechnung zu stellen. Ist ein Stundensatz vereinbart, werden angefangene Stunden anteilig 

vergütet.  

Pausen sind auszuweisen und werden nicht vergütet. Werden mehr als sechs Zeitstunden geleistet, 

wird vermutet, dass der Auftragnehmer eine halbstündige Pause eingelegt hat. Dies gilt nicht, wenn 

der Auftragnehmer mit dem Leistungsnachweis nachweist, keine Pause gemacht zu haben. Soweit 

der Auftraggeber nicht ausdrücklich zugestimmt hat oder etwas anderes vereinbart wurde, sind 

Leistungen nur in den Zeiten zu erbringen, für die weder ein Zuschlag noch ein anderer erhöhter 
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Vergütungssatz vereinbart ist. Wird der Auftragnehmer ohne eine solche Zustimmung oder 

Vereinbarung tätig, kann er weder einen Zuschlag noch einen erhöhten Vergütungssatz verlangen. 

10.3 Vereinbarte Pauschalen für wiederkehrende Leistungen und andere regelmäßig zu zahlende Vergü-

tungen werden, soweit nichts anderes vereinbart ist, jeweils zum 15. des auf die Leistungserbringung 

folgenden Monats fällig. Die Vergütung für Dienstleistungen nach Aufwand ist monatlich nachträglich 

fällig, soweit nichts anderes vereinbart ist. Voraussetzung für die Fälligkeit bei Werkleistungen ist dar-

über hinaus die Abnahme der jeweiligen Leistung, soweit eine solche vereinbart ist. Der Abnahme 

steht es gleich, wenn der Auftraggeber die Instandhaltungsleistung nicht innerhalb einer ihm vom Auf-

tragnehmer bestimmten angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist. 

10.4 Sind Ersatzgegenstände* zusätzlich zu vergüten, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber hierauf 

hinzuweisen und ihm unter Berücksichtigung eventueller Preisvereinbarungen die dafür zu zahlende 

Vergütung mitzuteilen, den Auftraggeber zur Beauftragung aufzufordern und seine Beauftragung 

abzuwarten. Soweit weder konkrete Preise noch ein Berechnungsmaßstab vereinbart sind, kann der 

Auftragnehmer höchstens die unter Berücksichtigung üblicher Rabatte gebildeten marktüblichen 

Preise verlangen. 

Hiervon unberührt ist der Auftraggeber berechtigt, den Einsatz der Ersatzgegenstände* abzulehnen, 

diese nach Rücksprache mit dem Auftragnehmer in angemessener Qualität selbst beizustellen oder 

vom Auftragnehmer zu verlangen, eine andere Lösung vorzuschlagen, sofern eine solche möglich und 

zumutbar ist. Die Vergütung für Ersatzgegenstände* ist fällig mit Ablauf des Monats, in dem deren 

Einsatz erfolgt, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

10.5 Eine fällige Vergütung ist innerhalb von 30 Tagen nach Zugang einer prüffähigen Rechnung zu zah-

len, soweit nichts anderes vereinbart ist. Im Falle wiederkehrender Vergütungen ist eine einmalige 

prüfbare Dauerrechnung ausreichend, solange sich die Vergütung nicht geändert hat. 

10.6 Ist eine Preisanpassung für Leistungen vereinbart, gilt, falls keine anderweitige Regelung vorgesehen 

ist, Folgendes: Eine Erhöhung der Vergütung kann erstmalig 12 Monate nach Beginn der Leistungs-

erbringung aus dem Vertrag, weitere Erhöhungen frühestens jeweils 12 Monate nach Wirksamwerden 

der vorherigen Erhöhung angekündigt werden. Eine Erhöhung wird drei Monate nach der Ankündi-

gung wirksam. Die Erhöhung hat angemessen und nicht entgegen der für die Leistung relevanten 

Markttendenz zu sein und darf maximal 3% der zum Zeitpunkt der Ankündigung der Erhöhung gelten-

den Vergütung betragen. 

10.7 Alle Preise verstehen sich, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht, zuzüglich der geltenden gesetzlichen 

Umsatzsteuer. 

11 Verzug 

11.1 Der Auftraggeber kann im Fall des Verzuges den Verzögerungsschaden verlangen. Ferner kann der 

Auftraggeber den Vertrag ganz oder teilweise entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, das heißt 

bei einer Teilkündigung nur bezogen auf die in Verzug befindliche Instandhaltungsleistung kündigen 

und Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn er dem Auftragnehmer erfolglos eine ange-

messene Frist zur Leistung gesetzt hat. Der Auftraggeber kann bei Verzug von Teilleistungen vom 

ganzen Vertrag nur zurücktreten, wenn er an der Teilleistung kein Interesse hat. Anstelle des Scha-

densersatzes statt der Leistung kann der Auftraggeber Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Sinne 

von § 284 BGB verlangen. Die Fristsetzung ist in den gesetzlich genannten Fällen gem. § 281 Abs. 2, 

§ 323 Abs. 2 BGB entbehrlich. 

11.2 Des Weiteren ist der Auftraggeber für den Fall der Überschreitung vereinbarter Reaktions- und/oder 

Wiederherstellungszeiten* berechtigt, für jeweils angefangene 25% Überschreitung der Reaktions- 

und /oder Wiederherstellungszeit* innerhalb der Servicezeiten* eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,1% 

der jährlichen Vergütung, maximal jedoch 1% der jährlichen Gesamtvergütung pro Verzugsfall zu ver-

langen. Dies gilt nicht, soweit der Auftragnehmer die Überschreitung nicht zu vertreten hat. Insgesamt 

darf die Summe der aufgrund dieser Regelung pro Vertragsjahr zu zahlenden Vertragsstrafen nicht 
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mehr als 5 % der jährlichen Gesamtvergütung pro Vertragsjahr betragen. Die Vertragsstrafen werden 

auf Schadensersatzansprüche angerechnet. 

11.3 § 341 Abs. 3 BGB findet mit der Maßgabe Anwendung, dass die Strafe bis zum Ablauf von zwölf Mo-

naten seit ihrer Verwirkung geltend gemacht werden kann. 

12 Mitwirkung des Auftraggebers 

12.1 Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer die erforderlichen Informationen und Unterlagen aus seiner 

Sphäre rechtzeitig zur Verfügung stellen. Der Auftraggeber wird den Mitarbeitern des Auftragnehmers 

Zugang zu seinen Räumlichkeiten und der dort vorhandenen informationstechnischen Infrastruktur 

rechtzeitig gewähren und die bei ihm vorhandenen Dokumentationen rechtzeitig übergeben, jeweils 

soweit dies zur Erbringung der Leistung erforderlich ist und die gesetzlichen und vereinbarten persön-

lichen Voraussetzungen (z.B. Sicherheitsüberprüfungen nach Sicherheitsüberprüfungsgesetz - SÜG -) 

erfüllt sind. Kommt der Auftraggeber seinen Mitwirkungsleistungen trotz Aufforderung des Auftrag-

nehmers nicht, nicht rechtzeitig oder unvollständig nach, kann der Auftragnehmer ein Angebot unter-

breiten, diese Leistungen selbst anstelle des Auftraggebers zu erbringen. Sonstige Ansprüche des 

Auftragnehmers bleiben unberührt. 

12.2 Der Auftraggeber hat Störungen* bzw. Mängel unter Angabe der ihm bekannten und für deren 

Erkennung zweckdienlichen Informationen zu melden. Soweit keine andere Form der Störungs-

meldung vereinbart ist, z.B. eine telefonische Meldung oder der Eintrag in ein Ticketsystem*, wird er 

diese in der Regel auf dem Störungsmeldeformular entsprechend Muster 1 vornehmen; nimmt er aus-

nahmsweise die Meldung nur telefonisch oder mündlich vor, ohne dass dies vereinbart war, ist die 

Störung nachträglich in der vereinbarten Form zu dokumentieren. Er hat im Rahmen des Zumutbaren 

die Maßnahmen zu treffen, die eine Feststellung und Analyse der Störung* bzw. des Mangels 

ermöglichen, z.B. die ihm zur Verfügung stehenden technischen Informationen rechtzeitig bereit zu 

stellen. 

12.3 Bei vereinbartem Teleservice* wird der Auftraggeber entsprechend den Festlegungen in einer 

Teleservicevereinbarung die notwendigen technischen Einrichtungen beim Auftraggeber bereitstellen 

und den Zugriff auf das System ermöglichen. 

12.4 Die ordnungsgemäße Datensicherung obliegt dem Auftraggeber. 

13 Rechte des Auftraggebers bei Mängeln der Instandhaltungsleistungen 

13.1 Soweit nicht anders vereinbart, beträgt die Verjährungsfrist für Sach- und Rechtsmängelansprüche 24 

Monate für Ersatzgegenstände und im Übrigen 12 Monate. Abweichend davon verjähren die Ansprü-

che in der regelmäßigen Verjährungsfrist, wenn der Auftragnehmer den Mangel arglistig verschwiegen 

hat. Die Verjährungsfrist endet in diesem Falle jedoch nicht vor den Fristen gemäß Satz 1. 

13.2 Die Rechtsmängelhaftung erstreckt sich nicht auf Ansprüche wegen Patentverletzungen und Ge-

brauchsmusterverletzungen im Sinne der deutschen Rechtsordnung, die Dritte gegen den Auftragge-

ber geltend machen, wegen dessen Nutzung der Instandhaltungsleistungen außerhalb der Mitglieds-

staaten von EU und EFTA. 

13.3 Meldet der Auftraggeber vor Ablauf der Verjährungsfrist Mängel und verhandeln die Parteien im Sinne 

des § 203 BGB, ist die Verjährung gehemmt, bis der Auftragnehmer oder der Auftraggeber die Fort-

setzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende 

der Hemmung ein. 

13.4 Der Auftragnehmer hat ihm gemeldete Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb einer vom Auftrag-

geber gesetzten angemessenen Frist nach Wahl des Auftragnehmers durch Nachbesserung oder 

Neulieferung zu beheben. Bei der Verletzung von Schutzrechten Dritter gilt vorrangig Ziffer 14. Der 

Auftragnehmer hat gemäß § 439 Abs. 2 BGB bzw. § 635 Abs. 2 BGB die zum Zwecke der Nacherfül-

lung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu 

tragen. Erfolgt die Nacherfüllung durch Neulieferung entfällt der Nutzungsherausgabeanspruch des 

Auftragnehmers. 
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Schließt der Auftragnehmer die Mängelbehebung nicht innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen 

Frist erfolgreich ab, kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer bei Vorliegen der gesetzlichen 

Voraussetzungen eine weitere angemessene Nachfrist setzen und nach deren fruchtlosen Ablauf den 

Vertrag ganz oder teilweise kündigen oder die Vergütung angemessen herabsetzen. Bei 

werkvertraglichen Instandhaltungsleistungen kann der Auftraggeber zuvor eine weitere angemessene 

Nachfrist verbunden mit der Ankündigung setzen, nach deren fruchtlosem Ablauf den Mangel selbst 

zu beseitigen. Läuft diese Frist fruchtlos ab, ist der Auftraggeber berechtigt, den Mangel selbst zu 

beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. 

Der Auftraggeber kann darüber hinaus bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen Schadens- 

oder Aufwendungsersatz verlangen. 

14 Schutzrechte Dritter 

14.1 Macht ein Dritter gegenüber dem Auftraggeber Ansprüche wegen der Verletzung von Schutzrechten 

durch die Instandhaltungsleistungen des Auftragnehmers geltend und wird deren Nutzung hierdurch 

beeinträchtigt oder untersagt, haftet der Auftragnehmer unbeschadet der Rechte des Auftraggebers 

gemäß Ziffer 13 wie folgt: 

 Der Auftragnehmer kann nach seiner Wahl und auf seine Kosten entweder die Leistungen so än-

dern oder ersetzen, dass sie das Schutzrecht nicht verletzen, aber im Wesentlichen doch den 

vereinbarten Funktions- und Leistungsmerkmalen in für den Auftraggeber zumutbarer Weise ent-

sprechen, oder den Auftraggeber von Ansprüchen gegenüber dem Schutzrechtsinhaber freistel-

len. 

 Ist die Änderung und der Ersatz dem Auftragnehmer unmöglich oder nur zu unverhältnismäßigen 

Bedingungen möglich, hat er das Recht, die betroffenen Leistungen gegen Erstattung der entrich-

teten Vergütung zurückzunehmen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber dabei eine ange-

messene Auslauffrist zu gewähren, es sein denn, dies ist nur zu unzumutbaren rechtlichen oder 

sonstigen Bedingungen möglich. 

Die sonstigen Rechte des Auftraggebers z.B. auf Rücktritt, Kündigung, Minderung und 

Schadensersatz bleiben unberührt. 

14.2 Die Parteien werden sich wechselseitig unverzüglich über geltend gemachte Ansprüche Dritter ver-

ständigen. Der Auftraggeber wird die behauptete Schutzrechtsverletzung nicht anerkennen und jegli-

che Auseinandersetzung einschließlich etwaiger außergerichtlicher Regelungen entweder dem Auf-

tragnehmer überlassen oder nur im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer führen. Der Auftragnehmer 

erstattet dem Auftraggeber notwendige Verteidigungskosten und sonstige Schäden, soweit dem Auf-

traggeber aus Rechtsgründen die geeigneten Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vor-

behalten bleiben bzw. bleiben müssen. Der Auftraggeber hat in diesem Fall Anspruch auf einen Vor-

schuss in Höhe der geschätzten Verteidigungskosten. 

14.3 Soweit der Auftraggeber die Schutzrechtsverletzung selbst zu vertreten hat, sind Ansprüche gegen 

den Auftragnehmer ausgeschlossen. 

15 Pflichtverletzung bei Dienstleistungen 

Wird eine Instandhaltungsleistung, die als Dienstleistung zu qualifizieren ist (z.B. Hotline), nicht 

vertragsgemäß erbracht, ist der Auftraggeber berechtigt, vom Auftragnehmer zu verlangen, die 

Dienstleistung ohne Mehrkosten für den Auftraggeber innerhalb angemessener Frist vertragsgemäß 

zu erbringen. Die sonstigen Rechte des Auftraggebers, insbesondere auf Schadensersatz und 

Kündigung, bleiben hiervon unberührt. 

16 Haftungsbeschränkung 

Sofern keine andere vertragliche Haftungsvereinbarung vorliegt, gelten für alle gesetzlichen und 

vertraglichen Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Auftraggebers folgende Regelungen: 
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16.1 Die Haftung bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen wird für den Vertrag insgesamt grundsätzlich 

auf den Auftragswert* beschränkt. Die Haftung in diesem Fall beträgt jedoch maximal das Doppelte 

der Vergütung, die für das erste Vertragsjahr zu zahlen ist. Bei der Bestimmung der vorgenannten 

Vergütungen bleibt eine etwaige vereinbarte Reduktion wegen Mängelansprüchen unberücksichtigt. 

Ergibt sich nach dieser Regelung eine Haftungsbeschränkung von weniger als 25.000,- €, wird die 

Haftung jedoch auf 25.000,- € beschränkt. Für leicht fahrlässig verursachte Sachschäden haftet der 

Auftragnehmer abweichend von Sätzen 1 bis 3 bis zur Höhe des Auftragswerts, mindestens aber auf 

bis zu 500.000,- € je Schadensereignis und insgesamt mindestens auf bis zu 1.000.000,- €. 

16.2 Bei Verlust von Daten haftet der Auftragnehmer nur für denjenigen Aufwand, der bei ordnungs-

gemäßer und regelmäßiger Datensicherung* durch den Auftraggeber für die Wiederherstellung der 

Daten erforderlich gewesen wäre. Die Beschränkung gilt nicht, wenn und soweit die Datensicherung* 

Bestandteil der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen ist. 

16.3 Ansprüche aus entgangenem Gewinn sind ausgeschlossen, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

16.4 Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, 

bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Arglist, soweit das Produkthaf-

tungsgesetz zur Anwendung kommt, sowie bei Garantieversprechen, soweit bzgl. letzteren nichts an-

deres geregelt ist. 

17 Laufzeit und Kündigung 

17.1 Ist kein Ende der jeweiligen Laufzeit im Vertrag vereinbart, kann dieser mit einer Frist von sechs Mo-

naten zum Ablauf eines Kalendermonats ganz oder teilweise gekündigt werden, frühestens jedoch 

zum Ablauf einer im Vertrag vereinbarten Mindestvertragsdauer. Im Vertrag kann eine andere Kündi-

gungsfrist vereinbart werden. 

17.2 Ist ein Ende der jeweiligen Laufzeit im Vertrag vereinbart, kann der Auftraggeber nur dann und nur in-

soweit vorzeitig ganz oder teilweise kündigen, als er den Betrieb der Hardware endgültig einstellt. Die 

Kündigung wird zum Ende des Kalendermonats wirksam, der in der Mitte der Restlaufzeit liegt. In der 

Restlaufzeit ist der Auftragnehmer von der Instandhaltungsleistung bezüglich der gekündigten Hard-

ware befreit. Davon abweichend können die Parteien gesonderte Vereinbarungen treffen. 

17.3 Zudem kann der Vertrag von jedem Vertragsteil bei Vorliegen eines wichtigen Grundes - ohne Einhal-

tung einer Kündigungsfrist - innerhalb einer angemessenen Zeit ab Kenntnis des Kündigungsgrundes 

ganz oder teilweise gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn Tatsachen gegeben sind, 

aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter 

Abwägung der Interessen der Vertragsteile die Fortsetzung des Vertrages nicht mehr zugemutet wer-

den kann. Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die Kündigung 

erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe gesetzten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zu-

lässig, soweit nicht gemäß § 314 i.V. mit § 323 Absatz 2 BGB eine Fristsetzung entbehrlich ist. 

18 Änderung der Leistung nach Vertragsschluss 

Für Änderungen der Leistung nach Vertragsschluss gilt § 2 der VOL/B (Fassung 2003). 

19 Haftpflichtversicherung 

19.1 Soweit vereinbart, weist der Auftragnehmer bei Abschluss des Vertrages dem Auftraggeber nach, 

dass er über eine im Rahmen und Umfang marktübliche Industriehaftpflichtversicherung oder eine 

vergleichbare Versicherung aus einem Mitgliedsstaat der EU verfügt. 

19.2 Der Auftragnehmer wird diesen Versicherungsschutz bis zum Ende des Vertrages und darüber hinaus 

bis zur Verjährung sämtlicher Mängelansprüche aufrechterhalten. Kommt der Auftragnehmer dieser 

Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber nach erfolgloser angemessener Fristsetzung zur Kündi-

gung des Vertrages berechtigt, wenn ihm ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist. Wei-

tergehende Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere Schadensersatzansprüche, bleiben hiervon 

unberührt. 
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20 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 

20.1 Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch den Auftragnehmer erhoben, verarbeitet oder ge-

nutzt, wird der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers eine den gesetzlichen Vorschriften 

genügende Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung abschließen. 

20.2 Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass alle Personen, die von ihm mit der Bearbeitung oder Erfüllung 

des Vertrages betraut sind, die gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz beachten. Die 

nach Datenschutzrecht erforderliche Verpflichtung auf das Datengeheimnis ist spätestens vor der 

erstmaligen Aufnahme der Tätigkeit vorzunehmen und dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuwei-

sen. 

20.3 Der Auftraggeber kann den Vertrag ganz oder teilweise außerordentlich kündigen, wenn der Auftrag-

nehmer seinen Pflichten gemäß Ziffern 20.1 und 20.2 schuldhaft innerhalb einer gesetzten angemes-

senen Frist nicht nachkommt oder dem Auftraggeber ein weiteres Festhalten am Vertrag nicht zumut-

bar ist, weil der Auftragnehmer Datenschutzvorschriften vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 

20.4 Die Parteien sind verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten vertraulichen In-

formationen, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, insbesondere nicht an 

Dritte weiterzugeben oder anders als zu vertraglichen Zwecken zu verwerten. Der Erfahrungsaus-

tausch des Auftraggebers mit und innerhalb der öffentlichen Hand bleibt unbenommen, ebenso wie 

die Erfüllung gesetzlicher Pflichten des Auftraggebers. Unberührt bleibt die Pflicht zum vertraulichen 

Umgang mit auf der Grundlage des Vertrages erlangten Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. 

20.5 Der Auftragnehmer ist berechtigt, vertrauliche Informationen nur an solche Subunternehmer 

weiterzugeben, deren Einsatz der Auftraggeber ausdrücklich zugestimmt hat, wenn und soweit diese 

vertraulichen Informationen für die Erbringung der jeweiligen Leistungen durch den Subunternehmer 

erforderlich sind („need-to-know“-Prinzip). Dies gilt nur, wenn sich der Subunternehmer zuvor dem 

Auftragnehmer gegenüber mindestens in gleichem Umfang zur Vertraulichkeit verpflichtet hat, wie der 

Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber. Dabei muss die Weitergabe der vertraulichen 

Informationen durch den Subunternehmer ausgeschlossen sein, soweit nicht der Auftraggeber jeweils 

zuvor einer Weitergabe ausdrücklich zugestimmt hat. 

20.6 Vertrauliche Informationen sind Informationen, die ein verständiger Dritter als schützenswert ansehen 

würde oder die als vertraulich gekennzeichnet sind; dies können auch solche Informationen sein, die 

während einer mündlichen Präsentation oder Diskussion bekannt werden. Vertrauliche Informationen 

dürfen ausschließlich zum Zweck der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag eingesetzt wer-

den. Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht für Informationen, die den Parteien bereits recht-

mäßig bekannt sind oder außerhalb des Vertrages ohne Verstoß gegen eine Vertraulichkeitsverpflich-

tung bekannt werden. 

21 Erfüllungsort 

Der Erfüllungsort ist beim Auftraggeber, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

22 Zurückbehaltungsrechte 

Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, es 

sei denn, der Auftraggeber bestreitet die zugrunde liegenden Gegenansprüche nicht oder diese sind 

rechtskräftig festgestellt. 

23 Textform 

Soweit nichts anderes geregelt ist, bedürfen vertragliche Mitteilungen und Erklärungen mindestens der 

Textform. Für Störungsmeldungen und Mängelrügen ist der Eintrag in ein Ticketsystem* ausreichend. 

24 Anwendbares Recht 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Normen, die in eine andere 

Rechtsordnung verweisen und unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 

Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG*). 

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
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Begriffsbestimmungen 

  

Auftragswert Der Auftragswert ist die Summe aller zu zahlenden Vergütungen. 

 

CISG United Nations Convention on Contracts for the international Sales of 

Goods (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den 

internationalen Warenkauf). 

 

Datensicherung Datensicherung umfasst alle technischen und organisatorischen Maß-

nahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit, Integrität und Konsistenz 

der auf dem IT-System gespeicherten und für Verarbeitungszwecke ge-

nutzten Daten und Software. 

 

Ersatzgegenstand Oberbegriff für Ersatzhardware*, Ersatzteile*, Verschleißteile*und Ver-

brauchsmaterialien* 

 

Ersatzhardware Neue Hardware, die eine defekte Hardware ersetzt. 

 

Ersatzteil Teil zum Ersatz eines defekten Teils einer Hardware, um deren ursprüng-

liche Funktion wiederherzustellen. 

 

Nebenkosten Aufwendungen des Auftragnehmers, die zur Leistungserbringung not-

wendig und keine Reisekosten sind. 

 

Pauschalfestpreis Einseitig nicht änderbare Gesamtvergütung, die für die Instandhaltungs-

leistung geschuldet ist, soweit nicht für einzelne Leistungen eine geson-

derte, ggf. pauschalierte Vergütung vereinbart ist. Materialkosten, Reise-

zeiten, Reisekosten, Nebenkosten* und Kosten für Ersatzgegenstände* 

sind in dem Pauschalfestpreis* enthalten. 

  

Programmstand Oberbegriff für Patch, Update, Upgrade und neue(s) Release/Version*. 

 

Reaktionszeit Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer mit der Störungsbeseiti-

gung zu beginnen hat. Der Zeitraum beginnt mit dem Zugang der ent-

sprechenden Meldung innerhalb der Servicezeiten* und läuft ausschließ-

lich während der Servicezeiten*. Geht eine Meldung außerhalb der Ser-

vicezeiten* ein, beginnt die Reaktionszeit* mit Beginn der nächsten Ser-

vicezeit*. 

 

Release Neue Entwicklungsstufe einer Software, die sich gegenüber dem vorheri-

gen Release* im Funktions- und/oder Datenspektrum erheblich unter-

scheidet (z.B. Änderung der Versionsnummer von Version 4.5.7 zu 

5.0.0). 

 

Schaden stiftende Software  Software mit vom Auftraggeber unerwünschter, nicht vereinbarter Funkti-

on, die zumindest auch den Zweck hat, die Verfügbarkeit von Daten, 

Unterlagen nicht digital bearbeitbar
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Ressourcen oder Leistungen, die Vertraulichkeit von Daten oder die In-

tegrität von Daten zu gefährden bzw. zu beeinträchtigen, z.B. Viren, 

Würmer, Trojanische Pferde (u.a.). 

 

Servicezeit Zeiten, innerhalb derer der Auftraggeber Anspruch auf vertraglich ge-

schuldete Leistungen durch den Auftragnehmer hat. 

 

Störung Beeinträchtigung der Eignung der Hardware oder der Instandhaltungs-

leistung zur vertraglich vereinbarten, bzw. soweit eine solche Vereinba-

rung fehlt, zur vorausgesetzten oder sonst zur gewöhnlichen Verwen-

dung. Dies gilt unabhängig von einem Vertretenmüssen und unabhängig 

davon, ob diese Abweichung bereits bei Abschluss des Vertrages vorlag 

oder nicht. 

 

Teleservice Leistungen unter Inanspruchnahme von technischen Einrichtungen zur 

Fernkommunikation von einem Standort außerhalb des Einsatzortes der 

Hardware. 

 

Ticketsystem Ein Ticketsystem (auch Trouble-Ticket-System genannt) ist ein IT-

System, mit dessen Hilfe Meldungen und Anfragen empfangen, klassifi-

ziert, bestätigt und mit dem Ziel der Beantwortung bzw. der Problemlö-

sung bearbeitet und deren Fortschritt beobachtet und überwacht werden 

können. Das Ticketsystem bestätigt den Eingang der Meldung unter 

Wiederholung deren Inhalts. 

 

Verbrauchsmaterialien Teile der Hardware, die auch bei bestimmungsbemäßen Gebrauch in-

nerhalb der voraussichtlichen Lebensdauer der Hardware stofflich ver-

wertet und damit aufgebraucht werden. 

 

Verschleißteil Teile der Hardware, die auch bei bestimmungsbemäßen Gebrauch in-

nerhalb der voraussichtlichen Lebensdauer der Hardware ihre Funktions-

fähigkeit verlieren und dies keinen Mangel darstellt, es sei denn, das 

Verschleißteil verlöre seine Funktionsfähigkeit vor Ablauf seiner voraus-

sichtlichen Lebensdauer. 

 

Wiederherstellungszeit Zeitraum, innerhalb dessen der Auftragnehmer die Störungsbeseitigung 

erfolgreich abzuschließen hat. Der Zeitraum beginnt mit dem Zugang der 

entsprechenden Meldung innerhalb der Servicezeiten* und läuft aus-

schließlich während der Servicezeiten*. Geht eine Meldung außerhalb 

der Servicezeiten* ein, beginnt die Wiederherstellungszeit mit Beginn der 

nächsten Servicezeit*. 
 

Unterlagen nicht digital bearbeitbar
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Ergänzende Vertragsbedingungen für die  

zeitlich befristete Überlassung von Standardsoftware 

– EVB-IT Überlassung Typ B – 

1 Gegenstand des Vertrages 

Die nachstehenden Bedingungen gelten für die zeitlich befristete Überlassung und Nutzung von Standardsoftware* in der je-

weils im Rahmen des Vertrages überlassenen Fassung. 

Sie gelten nicht für zusätzliche Leistungen wie Installation*, Integration*, Parametrisierung* und Anpassung der Standardsoft-

ware* an Bedürfnisse des Auftraggebers. 

2 Art und Umfang der Leistung 

2.1 Der Auftragnehmer überlässt dem Auftraggeber die Standardsoftware* zu den Vereinbarungen im Vertrag. 

2.2 Die Dokumentation der Standardsoftware* ist in Deutsch und in ausgedruckter oder ausdruckbarer Form zu liefern, soweit 

nichts anderes vereinbart ist. 

2.3 Die Standardsoftware* wurde zu einem angemessenen Zeitpunkt vor der jeweiligen Auslieferung an den Auftraggeber mit einem 

aktuellen Virensuchprogramm überprüft. Der Auftragnehmer erklärt, dass die Überprüfung keinen Hinweis auf Schadens-

funktionen* in der Standardsoftware* ergeben hat.  

2.4 Die ordnungsgemäße Datensicherung* obliegt dem Auftraggeber. 

3 Nutzungsrechte  

3.1 Die Standardsoftware* ist urheberrechtlich geschützt. 

3.2 Die Standardsoftware* wird dem Auftraggeber zur bestimmungsgemäßen Nutzung für den im Vertrag vereinbarten Zeitraum 

überlassen. Der Umfang der bestimmungsgemäßen Nutzung sowie Art und Umfang der Nutzungsrechte* ergeben sich aus dem 

Vertrag. Werden im Vertrag keine anderweitigen Nutzungsrechtsvereinbarungen getroffen, räumt der Auftragnehmer dem Auf-

traggeber folgende Nutzungsrechte* an der Standardsoftware* ein: 

– das nicht ausschließliche Nutzungsrecht*, 

– das Nutzungsrecht* in der im Vertrag vereinbarten Systemumgebung*, 

– das nicht übertragbare Nutzungsrecht*, 

– das zeitlich befristete und kündbare Nutzungsrecht*. 

3.3 Der Auftraggeber verpflichtet sich, durch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen dafür zu sorgen, dass die 

bestimmungsgemäße Nutzung der Standardsoftware* sichergestellt ist. 

3.4 Der Auftraggeber ist berechtigt, von der Standardsoftware* eine Kopie zu Sicherungszwecken herzustellen. Die einer ord-

nungsgemäßen Datensicherung* dienenden Vervielfältigungen der Standardsoftware* sind Teil des bestimmungsgemäßen Ge-

brauchs. 

3.5 Die Nutzung in einer anderen als der vereinbarten Systemumgebung* bedarf der Zustimmung des Auftragnehmers. Ist eine im 

Vertrag definierte Systemumgebung* nicht einsatzfähig, ist die Nutzung vorübergehend bis zur Störungsbehebung in einer an-

deren geeigneten Systemumgebung* zulässig; hierdurch entsteht kein Anspruch des Auftragnehmers auf zusätzliche Vergü-

tung. 

3.6 Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Standardsoftware* nicht in eine andere Codeform zu bringen, es sei denn, dass dies nach 

den urheberrechtlichen Vorschriften zulässig ist.  

3.7 Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber in der Standardsoftware* enthaltene Kopier- und Nutzungssperren mit, soweit sie ihm 

bekannt sind.  

Unterlagen nicht digital bearbeitbar
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4 Vertragsdauer und Kündigung der Nutzungsrechte 

4.1 Die Dauer der Überlassung der Standardsoftware* ergibt sich aus dem Vertrag. Ist im Vertrag kein Termin für das Ende der 

Überlassungsdauer vereinbart, kann die Überlassung der betroffenen Standardsoftware* mit einer Frist von drei Monaten zum 

Ablauf eines Kalendermonats gekündigt werden, frühestens jedoch zum Ende einer im Vertrag vereinbarten Mindestvertrags-

dauer*. Im Vertrag kann eine andere Kündigungsfrist vereinbart werden. 

4.2 Verletzt der Auftraggeber schwerwiegend die vereinbarten Nutzungsrechte* oder Schutzrechte* des Rechtsinhabers, kann der 

Auftragnehmer die Nutzungsrechte* an der betroffenen Standardsoftware* außerordentlich kündigen. Dies setzt eine erfolglose 

Abmahnung mit angemessener Fristsetzung durch den Auftragnehmer voraus. 

4.3 Unterliegt die Standardsoftware* Exportkontrollvorschriften des Bureau of Export Administration, US Departement of Com-

merce, weist der Auftragnehmer den Auftraggeber im Vertrag darauf hin. Verstößt der Auftraggeber gegen solche Exportkon-

trollvorschriften, kann der Auftragnehmer die Nutzungsrechte* an der betroffenen Standardsoftware* außerordentlich kündigen. 

4.4 Im Falle der Kündigung ist der Auftraggeber verpflichtet, das Original der von der Kündigung betroffenen Standardsoftware* ein-

schließlich der Dokumentation und alle Kopien zu löschen oder an den Auftragnehmer zurückzugeben. Auf Verlangen des Auf-

tragnehmers gibt der Auftraggeber über die Löschung eine Erklärung ab. Der Auftraggeber ist berechtigt, eine Kopie der Stan-

dardsoftware* zu Prüf- und Archivierungszwecken zu behalten, wenn im Vertrag eine entsprechende Vereinbarung getroffen 

wurde. 

4.5 Die sonstigen gesetzlichen Regelungen bleiben unberührt. 

5 Vergütung 

5.1 Die Höhe der Vergütung, deren Fälligkeit und Rechnungsstellung ergeben sich aus dem Vertrag. Voraussetzung für die Fällig-

keit ist, dass dem Auftraggeber eine prüffähige Rechnung zugegangen ist. 

5.2 Ist im Vertrag ein Vergütungsvorbehalt vereinbart, so gilt, falls keine anderweitige Regelung vorgesehen ist, Folgendes:  

Die Vergütung kann frühestens zwölf Monate nach Vertragsschluss erhöht werden. Weitere Erhöhungen können frühestens 

nach Ablauf von jeweils zwölf Monaten gefordert werden. Eine Erhöhung ist dem Auftraggeber anzukündigen und wird frühes-

tens drei Monate nach Zugang der Mitteilung wirksam. Voraussetzung für die Wirksamkeit ist, dass der Auftragnehmer die Ver-

gütung als allgemeinen Listenpreis vorsieht und auch von anderen Auftraggebern erzielt.  

Sind die Voraussetzungen für eine Erhöhung der Vergütung erfüllt, hat der Auftraggeber innerhalb der Ankündigungsfrist das 

Recht, den Vertrag für die von der Erhöhung betroffene Standardsoftware* frühestens zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der 

neuen Preise zu kündigen, sofern die Erhöhung 5% der zuletzt gültigen Preise überschreiten sollte. 

6 Verzug 

6.1 Im Verzugsfall kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Leistung setzen. Nach Ablauf dieser 

Frist kann der Auftraggeber vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten und Schadensersatz statt der Leistung* verlangen. 

 Der Auftraggeber ist verpflichtet, auf Verlangen des Auftragnehmers zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Leistung 

vom Vertrag zurücktritt oder auf der Leistung besteht. Diese Anfrage ist während der Frist gemäß Ziffer 6.1 Satz 1 und mit an-

gemessener Frist vor deren Ablauf zu stellen. Bis zum Zugang der Antwort beim Auftragnehmer bleibt dieser zur Leistung be-

rechtigt. Die Ziffern 6.2 und 6.3 bleiben hiervon unberührt. 

6.2 Verlangt der Auftraggeber Schadensersatz statt der Leistung* und ist im Vertrag kein Termin für das Ende der Überlassungs-

dauer vorgesehen, wird die Zahlungspflicht auf das Zweifache der monatlichen Vergütung für die betroffene Standardsoftware* 

begrenzt. Ist im Vertrag ein Termin für das Ende der Überlassungsdauer vorgesehen, wird die Zahlungspflicht auf 8% der Ge-

samtvergütung für die betroffene Standardsoftware* begrenzt. 

Ansprüche des Auftraggebers auf Ersatz von entgangenem Gewinn sind ausgeschlossen. Vom Auftragnehmer wegen Verzuges 

bereits geleistete pauschalierte Schadensersatzbeträge gemäß Ziffer 6.3 werden angerechnet. 

Unterlagen nicht digital bearbeitbar
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6.3 Kommt der Auftragnehmer mit der Einhaltung eines im Vertrag vereinbarten Überlassungstermins um mehr als sieben Kalen-

dertage in Verzug, kann der Auftraggeber für jeden weiteren Verzugstag* pauschalierten Schadensersatz wegen Verzögerung 

der Leistung in Höhe von 5% der monatlichen Vergütung für die betroffene Standardsoftware* verlangen. Ist im Vertrag kein 

Termin für das Ende der Überlassungsdauer vorgesehen, wird die Zahlungspflicht auf das Zweifache der monatlichen Vergü-

tung für die betroffene Standardsoftware* begrenzt. Ist im Vertrag ein Termin für das Ende der Überlassungsdauer vorgesehen, 

wird die Zahlungspflicht auf 8% der Gesamtvergütung für die betroffene Standardsoftware* begrenzt. 

Es bleibt dem Auftragnehmer unbenommen nachzuweisen, dass kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. 

6.4 Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie nicht bei der Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit. 

7 Haftung für Mängel 

7.1 Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr, dass die Standardsoftware* nicht mit Mängeln behaftet ist, die die Tauglichkeit zu 

dem vertragsgemäßen Gebrauch aufheben oder mindern. Eine unerhebliche Minderung der Tauglichkeit ist unbeachtlich. 

Sofern im Vertrag besonders beschriebene zugesicherte Eigenschaften vereinbart sind, haftet der Auftragnehmer auch dafür, 

dass die Standardsoftware* diese zugesicherten Eigenschaften hat. 

7.2 Die Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers erstrecken sich nicht auf die Standardsoftware*, die der Auftraggeber geän-

dert hat oder die er nicht in der im Vertrag vereinbarten Systemumgebung* einsetzt, es sei denn, der Auftraggeber weist nach, 

dass diese Nutzung für den gemeldeten Mangel nicht ursächlich ist. 

7.3 Voraussetzung für die Ansprüche des Auftraggebers ist die Reproduzierbarkeit oder Feststellbarkeit der Mängel. 

7.4 Der Auftraggeber hat Mängel unverzüglich unter Angabe der ihm bekannten und für deren Erkennung zweckdienlichen Informa-

tionen auf einem Formular entsprechend Muster 1 – Störungsmeldeformular – zu melden, soweit keine andere Form der Stö-

rungsmeldung vereinbart ist. Er hat im Rahmen des Zumutbaren die Maßnahmen zu treffen, die eine Feststellung der Mängel 

und ihrer Ursachen erleichtern. 

7.5 Ist die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Mängelbehebung vertraglich nicht ausgeschlossen, gilt Folgendes: 

7.5.1 Der Auftragnehmer kann den Mangel nach seiner Wahl durch unverzügliche Beseitigung, Umgehung oder Neulieferung behe-

ben. Zur Mängelbehebung gehört auch die Lieferung einer ausgedruckten oder ausdruckbaren Korrekturanweisung für die Do-

kumentation, soweit dies erforderlich ist. 

Die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Mängelbehebung betrifft die jeweils letzte, vom Auftraggeber übernommene Fassung 

der Standardsoftware*. 

 Eine neue Fassung ist vom Auftraggeber zu übernehmen, wenn sie der Vermeidung oder Beseitigung von Mängeln dient. Zur 

Übernahme einer neuen Fassung ist der Auftraggeber nicht verpflichtet, wenn ihm dies nicht zuzumuten ist, weil die neue Fas-

sung wesentlich von den im Vertrag vereinbarten Festlegungen abweicht. Übernimmt der Auftraggeber eine neue Fassung aus 

diesem Grunde nicht, bleiben anstelle des Anspruchs auf Mängelbehebung seine übrigen Rechte aus Ziffer 7.5.2 unberührt. Bei 

Überlassung einer neuen Fassung der Standardsoftware* ist die jeweils ausgetauschte Fassung zu vernichten oder auf Verlan-

gen an den Auftragnehmer herauszugeben. Enthält eine dem Auftraggeber überlassene neue Fassung der Standardsoftware* 

mehr Funktionalität oder mehr Leistungsmerkmale als die vertraglich geschuldete Fassung („Mehrleistung“), ist der Auftragge-

ber zur Zahlung einer zu vereinbarenden Überlassungsvergütung nur verpflichtet, wenn er die Mehrleistung nutzen will. Eine 

Pflicht zur Nutzung der Mehrleistung besteht nicht. 

7.5.2 Schließt der Auftragnehmer die Mängelbehebung nicht innerhalb angemessener Frist erfolgreich ab, kann ihm der Auftraggeber 

eine Nachfrist setzen. Nach Ablauf der Nachfrist kann der Auftraggeber eine angemessene Herabsetzung der Vergütung ver-

langen oder den Überlassungsvertrag in Bezug auf die betroffene Standardsoftware* kündigen. 

Ist der Mangel vom Auftragnehmer zu vertreten, kann der Auftraggeber – bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen – 

neben dem Recht zur Kündigung Schadensersatz verlangen. Ist im Vertrag kein Termin für das Ende der Überlassungsdauer 

vorgesehen, wird die Zahlungspflicht auf das Zweifache der monatlichen Vergütung für die betroffene Standardsoftware* be-

grenzt. Ist im Vertrag ein Termin für das Ende der Überlassungsdauer vorgesehen, wird die Zahlungspflicht auf 8% der Ge-

samtvergütung für die betroffene Standardsoftware* begrenzt. 

7.6 Ist die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Mängelbehebung vertraglich ausgeschlossen, bleiben die übrigen Rechte aus Zif-

fer 7.5.2 unberührt. 

Unterlagen nicht digital bearbeitbar
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7.7 Die Haftungsbeschränkungen gemäß Ziffer 7.5.2 gelten nicht bei Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft, bei Vorsatz, grober 

Fahrlässigkeit sowie nicht bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Ansprüche des Auftraggebers auf 

Ersatz entgangenen Gewinns sind ausgeschlossen. 

8 Schutzrechtsverletzung 

8.1 Macht ein Dritter gegenüber dem Auftraggeber Ansprüche wegen der Verletzung von Schutzrechten* durch die vom Auftrag-

nehmer gelieferte Standardsoftware* gegenüber dem Auftraggeber geltend und wird die Nutzung der Standardsoftware* hier-

durch beeinträchtigt oder untersagt, haftet der Auftragnehmer wie folgt:  

Der Auftragnehmer wird nach seiner Wahl und auf seine Kosten entweder die Standardsoftware* so ändern oder ersetzen, dass 

sie das Schutzrecht* nicht verletzt, aber im Wesentlichen doch den vereinbarten Funktions- und Leistungsmerkmalen in für den 

Auftraggeber zumutbarer Weise entspricht, oder den Auftraggeber von Lizenzgebühren für die Nutzung der Standardsoftware* 

während der vereinbarten Überlassungsdauer gegenüber dem Schutzrechtsinhaber oder Dritten freistellen.  

Gelingt dies dem Auftragnehmer zu angemessenen Bedingungen nicht, wird er dies dem Auftraggeber mitteilen und ihm die 

Nutzung ab einem bestimmten Zeitpunkt untersagen. Der Auftraggeber ist nach Wahl des Auftragnehmers verpflichtet, die 

Standardsoftware* einschließlich der Dokumentation und aller Kopien entweder zu löschen oder an den Auftragnehmer zurück-

zugeben. Ein Vergütungsanspruch besteht nur für den Zeitraum, in dem Standardsoftware* vom Auftraggeber genutzt werden 

konnte. 

8.2 Voraussetzungen für die Haftung des Auftragnehmers nach Ziffer 8.1 sind, dass der Auftraggeber den Auftragnehmer von An-

sprüchen Dritter unverzüglich verständigt, die behauptete Schutzrechtsverletzung nicht anerkennt und jegliche Auseinanderset-

zung, einschließlich etwaiger außergerichtlicher Regelungen, entweder dem Auftragnehmer überlässt oder nur im Einverneh-

men mit dem Auftragnehmer führt. Die dem Auftraggeber durch die Rechtsverteidigung entstandenen, notwendigen Gerichts- 

und Anwaltskosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. 

Stellt der Auftraggeber die Nutzung der Standardsoftware* aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist 

er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung ein Anerkenntnis der behaupteten Schutz-

rechtsverletzung nicht verbunden ist. 

8.3 Soweit der Auftraggeber die Schutzrechtsverletzung selbst zu vertreten hat, sind Ansprüche gegen den Auftragnehmer ausge-

schlossen.  

8.4 Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers wegen einer Verletzung von Schutzrechten* Dritter sind ausgeschlossen. Dieser 

Ausschluss gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

9 Sonstige Haftung 

9.1 Die Haftung ist abschließend für Verzug in Ziffer 6, für Gewährleistung in Ziffer 7 und für Schutzrechtsverletzungen in Ziffer 8 

geregelt. 

9.2 Im Übrigen haften Auftraggeber und Auftragnehmer einander für von ihnen zu vertretende Schäden wie folgt: 

9.2.1 für Sachschäden bis zu 500.000 Euro je Schadensereignis, insgesamt jedoch höchstens bis zu 1,0 Million Euro pro Vertrag; 

9.2.2 für Vermögensschäden bis zur Höhe der Vergütung für drei Monate für die Standardsoftware*. Die Haftung für Vermö-

gensschäden ist insgesamt auf 500.000 Euro je Vertrag begrenzt.  

  Ansprüche aus entgangenem Gewinn sind ausgeschlossen. 

Bei Verlust von Daten haftet der Auftragnehmer nur für denjenigen Aufwand, der bei ordnungsgemäßer Datensicherung* durch 

den Auftraggeber für die Wiederherstellung der Daten erforderlich ist. Bei leichter Fahrlässigkeit des Auftragnehmers tritt diese 

Haftung nur ein, wenn der Auftraggeber unmittelbar vor der zum Datenverlust* führenden Maßnahme eine ordnungsgemäße 

Datensicherung* durchgeführt hat.  

9.3 Die Haftungsbeschränkungen gemäß Ziffer 9.2.1 und 9.2.2 Absatz 1 gelten nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, bei Fehlen 

einer zugesicherten Eigenschaft, bei der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder soweit das Produkthaf-

tungsgesetz zur Anwendung kommt. 

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
Schaltfläche "Bewerben".
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10 Verjährung 

Ansprüche nach den Ziffern 6, 8 und 9 verjähren in 3 Jahren ab Kenntnis, spätestens jedoch in 8 Jahren nach Überlassung. 

11 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 

11.1 Der Auftraggeber sorgt dafür, dass dem Auftragnehmer alle relevanten, über die gesetzlichen Regelungen hinausgehenden 

Sachverhalte, deren Kenntnis für ihn aus Gründen des Datenschutzes und der Geheimhaltung erforderlich ist, bekannt gegeben 

werden. 

11.2 Vor Übergabe eines Datenträgers an den Auftragnehmer stellt der Auftraggeber die Löschung schutzwürdiger Inhalte sicher, 

soweit nichts anderes vereinbart ist. 

11.3 Der Auftragnehmer sorgt dafür, dass alle Personen, die von ihm mit der Bearbeitung oder Erfüllung des Vertrages betraut sind, 

die gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz beachten. Die nach Datenschutzrecht erforderliche Verpflichtung auf das 

Datengeheimnis ist spätestens vor der erstmaligen Aufnahme der Tätigkeit vorzunehmen und dem Auftraggeber auf Verlangen 

nachzuweisen.  

11.4 Der Auftraggeber kann den Vertrag ganz oder teilweise kündigen, wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten gemäß Ziffer 11.3 

unter Berücksichtigung der Sachverhalte gemäß Ziffer 11.1 schuldhaft innerhalb einer gesetzten angemessenen Frist nicht 

nachkommt oder Datenschutzvorschriften vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt.  

11.5 Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten vertraulichen Informati-

onen, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben oder anders 

als zu vertraglichen Zwecken zu verwerten. Dies gilt auch für den  Erfahrungsaustausch innerhalb der öffentlichen Hand.  

12 Schriftform 

Der Vertrag und seine Änderungen sowie alle vertragsrelevanten Erklärungen, Mitteilungs- und Dokumentationspflichten be-

dürfen der Schriftform*, soweit nicht eine andere zusätzliche Form vereinbart ist. 

13 Anwendbares Recht 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Ver-

träge über den internationalen Warenkauf (CISG*). 

14 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 

berührt. Die Vertragspartner werden zusammenwirken, um unwirksame Regelungen durch solche Regelungen zu ersetzen, die 

den unwirksamen Bestimmungen soweit wie möglich entsprechen. 

Unterlagen nicht digital bearbeitbar

Identische, digital (elektronisch) bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die
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Begriffsbestimmungen 

  
  
CISG Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Waren-

kauf (United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods). 
  
Datensicherung, ordnungsgemäße Datensicherung umfasst alle technischen und / oder organisatorischen Maßnahmen zur 

Sicherstellung der Verfügbarkeit, Integrität und Konsistenz der Systeme einschließlich der 
auf diesen Systemen gespeicherten und für Verarbeitungszwecke genutzten Daten, Pro-
gramme und Prozeduren. Ordnungsgemäße Datensicherung bedeutet, dass die getroffe-
nen Maßnahmen in Abhängigkeit von der Datensensitivität eine sofortige oder kurzfristige 
Wiederherstellung des Zustandes von Systemen, Daten, Programmen oder Prozeduren 
nach erkannter Beeinträchtigung der Verfügbarkeit, Integrität oder Konsistenz aufgrund ei-
nes schadenswirkenden Ereignisses ermöglichen; die Maßnahmen umfassen dabei min-
destens die Herstellung und Erprobung der Rekonstruktionsfähigkeit von Kopien der Soft-
ware, Daten und Prozeduren in definierten Zyklen und Generationen. 

  
Datenverlust Verlust (Löschung) oder Verlust der Integrität und Konsistenz von Daten. 
  
Mindestvertragsdauer Der Zeitraum, in dem eine ordentliche Kündigung ausgeschlossen ist. 
  
Nutzungsrechte Rechte, die der Lizenzgeber dem Lizenznehmer einräumt. 
  
Parametrisierung Die individuelle Anpassung von Software, zumeist Standardsoftware, an die Nutzererfor-

dernisse durch Einstellung der Attribute innerhalb der Software. 
  
Schadensersatz statt der Leistung Anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung kann gemäß § 284 BGB Ersatz der Auf-

wendungen verlangt werden. 
  
Schadensfunktion Vom Anwender ungewünschte Funktion, die die Verfügbarkeit von Daten, Ressourcen 

oder Dienstleistungen, die Vertraulichkeit von Daten oder die Integrität von Daten unbeab-
sichtigt oder bewusst gesteuert gefährden kann. 

  
Schriftform Gemäß BGB §§ 126, 126a, 126b, 127 sowie einfache elektronische Form. 
  
Schutzrechte Gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte. 
  
Softwareinstallation 
(Installation) 

Herbeiführen der Ablauffähigkeit von Software auf einer bestimmten Hardware nach einem 
vereinbarten Verfahren. 

  
Softwareintegration 
(Integration) 

Die Kopplung von verschiedenen Softwaresystemen (Standardsoftware oder Individual-
software) zu einem Gesamtsystem, indem zwischen den vorher getrennten Softwaresys-
temen Daten und Informationen aktiv, prozessorientiert und automatisiert ausgetauscht 
werden. 

  
Standardsoftware Software (Programme, Programm-Module, Tools etc.), die für die Bedürfnisse einer Mehr-

zahl von Kunden am Markt und nicht speziell vom Auftragnehmer für den Auftraggeber 
entwickelt wurde, einschließlich der zugehörigen Dokumentation. 

  
Systemumgebung Technische und administrative Einsatzumgebung eines im Vertrag bezeichneten Systems, 

für die der Auftragnehmer die Standardsoftware freigegeben hat. 
  
Verzugstag Jeder begonnene Kalendertag, mit dem sich der Auftragnehmer nach Fristüberschreitung 

in Verzug befindet. 
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